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Ethik
In einer Zeıt, In der Normenüberschreitungen oder Normenverände-
FUHSECH selbstverständlich sind, scheinen ethische Posıtionen WILe die Iu-
thers oder auch (noch) Bonhoeffers völlig WDernO Jetzt sıch eın Den-
ken UrCcn, daß allenfalls noch 7zielorientiert (teleologiScCh) denken Ver-

FHLAS, sıch ımmer Neue gesellschaftliche und individuelle J1ele nach
Nützlichkeitserwägungen und ihnen nachjagt. Grundlegende Normen
oder Ordnungen, bzw „Rückbindungen“ (Deontologie), erscheinen el
HUr noch als ein überwindendes Phänomen. on Bonhoeffers Norm-
überschreitung ıIm IC auf den Iyrannenmord deutet diese Entwicklung

Dagegen wuhte Luther noch, daß Normen Gesetz Gottes, Schöpfungs-
ordnung nıcht auf dem ar der Nützlichkeitserwägungen oder Sar der
Spaßgesellschaft geopfer: werden urjen, sondern der Christ ımmer Nn  ee
ihnen seinen Weg gehen und Auswege nden, Ja auch Jlele verfolgen muß
(deontologische Teleologie). Dies versucht der Autor In gewLl nıcht eIn-
facher Dıiıktion darzulegen.

Christian errmann

Deontologische Teleologie'
Erwagungen zur Verantwortungsethik

in lutherischer Perspektive
In der OMentlıchen Dıskussion WIEe in der NECUECTIEN evangelischen Theologıe

wıird äufng mıt dem VON Maxer gepragten Ausdruck der Verantwor-
tungsethık operiert“. IDER nlıegen einer zıelgerichteten Verantwortung ist al-
lerdings alter und wırd be1 LutherZAusgangspunkt ethıscher Argumentatı-

ıne weıtreichende Entscheidung wırd adurch getroffen, ob 111a die fe-
leologische (zıelgerichtete) Komponente VOoNn elıner ihr vorausgehenden und S1e
bestimmenden TO her versteht oder S1e verselbständıgt. An dre1 charakterı-
stischen Beıspielen sollen dıe Grundalternatıven In der Begründung ethıscher
Entscheidungen aufgeze1igt werden. In Dietrich Bonhoeffers ‚Ethık“ ist eın
Schwanken zwıschen lutherischer und dialektischer Theologie” testzustellen.

Diese Kombinatıon gebräuchlıicher Fachbegriffe besagt W1e „rückgebundene /Zaelorı1-
entierung””.
Eıne kurze Darstellung ein1ger Varıanten bletet artın Honecker, ANTU|  ng In die eologı1-
sche Grundlagen und rundbegrıffe, erlr  eW York, 1990, S2330 vgl uch
Wıllıam Schweiker, „Verantwortungsethi in einer pluralıstischen Welt Schöpfung und dıe In-
tegrıtät des Lebens“, Evangelısche Theologıe 59, 1999, 320-335, bes LT DA
Die sogenannte dialektische Theologıe ist eine theologısche Schule, dıe Von Karl Bart|
gegründet wurde und in der der Gegensatz der Offenbarung ZUT Welt besonders betont WIrd.
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olfgang er markıert in einem Aufsatz die Folgen eıner Radıkalısıerung
der schen ın der polıtıschen Theologıe. Dem ist dıe In einzelnen
Ausführungen und Beıispielen mıt onhoe{lifer verknüpfte, dıe immanentist1-
sche (diesseitsorlientierte) Tendenz der exemplarısch vorgeführten MNEUCTEIN

ethıschen Entwürftfe aber eutlic ın rage stellende Martın Luthers;
Kriegsleute auch In selıgem Stande se1n können“ (1526) entgegenzuhalten.

Christologischer Universalismus und Aktualismus
(Dietrich Bonhoeffer)
Dietrich onhoeffer ist ın seinem Denken hın und her gerissen zwıschen

verschledenen Tradıtiıonen und Ansätzen. In seiner ;  th k“ ist eın breıter
rang eıner die ethısche Verantwortung auf Gott als den chöpfer beziehenden
Argumentationswe1lse festzustellen. In Abgrenzung VO  ; utilitaristischen“* euUrT-
teilungen des Lebens nach dem wirtschaftlıchen und rassıschen Nutzwert für
das Kollektiv>” (Nationalsozıalısmus und Sozlalısmus) bezieht sıch onhoefftfer
auf das mıt der Geschöpflichkeıit gegebene Naturrecht, das jedem posiıtıven
CC vorausgeht®. Der Wert des Indıyiduums besteht Im qualitativen An sıich
seiner Geschöpflichkeit, In der Relatıon (Bezıehung Gott, nıcht aber In
der Relatıon anderen Menschen und 1m quantıtativen Mehr oder Weniger e1-
NCcsSs Nutzens für diese/. DiIie soz1lale Dımension menschlıcher Exı1ıstenz wırd
nıcht VON den nsprüchen und Wünschen des Menschen 1mM ezug auf e1in Wıe
des Lebens her egründet, das auch auf Kosten anderer Menschen immer mehr
ZU Posıtiven hın geste1i1gert se1in ll und eıner egolstischen Besitzstands-

Aus der pannung dieser beıden Größen wırd ann auf Umwegen gerade ıne Zuwendung ZUT

Welt abgeleıtet, WOorın dıe Zusammenführung der Gegensätze geschıieht (Dialektik posıtıve
TO! negatıve Gegengröße Zusammenführung).
Der Utilıtarısmus hält das Nützlıche utılıs, nützlıch) für das ichtige.
Kollektiv me1ıint ıne Gesamtgröße (z.B Rasse der Klasse) der sıch der KEınzelne er- und
einzuordnen hat.
anhoeflen 1etrıc. Hrsg. VONn IIse 15ödt Dietrich onhoeffter erke,
München 1992 dıe Seitenzahl bezieht sıch autf dıese Ausgabe, dıe ach dem Schrägstric)

auf dıie Pagınierung der für Zıtate maßgeblichen Aufl Von 75/162
188 SUUuTM Cu1que anerkennt dıe Priorität der 1mM Natürlıchen gegebenen Rechte VOT em PO-
sıtıven Recht“”: 76/163 ya ‚ein jeder‘, Iso der Eınzelne, e1in naturliches eC| mıt auf
die Welt rngt‘‘;  c Kennzeichnung des Utilıtarısmus 8//173 „Auffassung, jedes en
eiınen bestimmten Nutzwert für die Gemeiinschaft en MUSSE und daß miıt dem Erlöschen
dieses Nutzwertes das en keine Berechtigung mehr habe und 1Iso gegebenenfalls vernich-
tel werden vgl ebd., 212/195 „Nıemals wırd der menschlıche Leı1ıb ınfach einem
Dıng, das iın die uneingeschränkte Gewalt eINnes anderen Menschen geraten und VOIl ıhm A4US-

SscChHEB”LC als ıttel seıinen 7Zwecken gebraucht werden ürfte‘‘
onhoeffer, ö8 188/173-174 99 das VOoIl ott geschaffene und erhaltene en eın
ıhm innewohnendes ec besıitzt, das VOoNn dem soclalen utzwern! dieses Lebens gänzlıch
abhängıg 1st, ist 1eT übersehen. Das eC| aufen besteht 1m Seienden und N1C In ırgend-
welchen Werten. Es g1ibt VOT :;ott eın lebensunwertes ‚eben; enn das en selbst ist VOoNn

ott wertgehalten. ;ott der chöpfer, rhalter und Erlöser des Lebens ist, macht uch das
armselıgste en VOTr ;ott lebenswert‘““.
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und Versorgungsmentalıtät führt. 1elImenr bezieht der AdUus dem Gegenüber des
Schöpfers ZU eschöpf erwachsende Anspruch (Gjottes auf den Menschen
eıne sozlale Solıdarıtät 1m ezug auf das Dal} des Lebens e1n, das das Wıe be-
stımmt, ohne VON iıhm bestimmt werden. Das en eines Schwerkranken

sıch hat einen höheren Wert als der des anken oder anderer ersonen,
dieses beenden?®. Der Schutz des ungeborenen Menschen ist WIEe dıe chöp-
ermacht (jottes 11UT anzuerkennen, we1l nıcht VO Menschen her begründ-
oder bezweifelbar?. (jott ommt das alleinıge Verfügungsrecht über dıe Cchöp-
fung zu 10 Bel einer Güterabwägung darf nicht Absolutes, also das Daß des BD
bens, mıt Relativem, also ANNalten des Wıe des ens, auf eine ene gestellt
werden. Das Gegenüber VoNn en unden ist anderes qals das des Le-
bens sıch und des angenehmen oder 1m oberNnächlichen Sınne Lebens
DDas humanistische!! Denken sıch als menschenfeıindlıch, indem CS

den Wert des für die letzte nstanz gehaltenen Menschen einem bestimmten

Bonhoeffer,1 86/1 72 mıiıt ezug auf dıe Euthanasıe: 99  ıtte eINes Kranken der ber
sıch selbst N1IC| Herr ist der <  vAr N1IC 91008 dem ıllen, sondern uch demen des Kran-
ken och verpflichtet‘””.
Bonhoeffer, 1 203/187 „Miıt der Eheschlıeßung ist die Anerkennung des Rechtes des
werdenden Lebens verbunden, als eINeEs Rechtes, das nıcht in der erfügung der eleute
steht. hne e grundsätzlıche Anerkennung dieses Rechtes hört ıne Ehe auf Ehe se1in und
wırd ZU Verhältnis In der Anerkennung ber ist der freıen Schöpfermac:! Gottes, der AaUus

cdieser Ehe en hervorgehen lassen annn ach seinem ıllen, Kaum gegeben  Hc ebd.;
in erfreuliıcher arheıt: „„einfache Tatsache, ott 1er jedenfalls einen Men-

schen chaffen wollte und diesem werdenden Menschen VOorsatzlıc. das en |durch Ab-
treibung; worden ist. Das ber ist nıchts anderes als Mord“; ebenso
Sterilısatıon, ebd., 204/158 „Eın Eıngriff das ecCc werdenden Lebens 1eg ber
auch dort VOL, in einer Ehe grundsätzlich die Entstehung Lebens verhindert WwIird"“

Bonhoeffer, 94/1 /9 „„Der nglaube rkennt ber der abe des leiblichen Lebens
nıcht den chöpfer und Herrn, der das alleinıge Verfügungsrecht ber se1ıne Schöpfung hat
atsache, daß das natürlıche en se1n eCc NnıcC in sıch selbst, sondern In ott hat‘“ Denis

uller, .„„Bonhoeffer’s 1C of responsı1bılıty and ıts meanıng for ';oday““,  n eOology 100.
1997, 794, 108-1 EL beleuchtet das Konzept der Stellvertretung und tisıert ann den
ange. des Autonomiegedankens be1 onhoeffer, der in der christologischen G’Grundle-
Sung selner egründet se1 Kıne solche .„„theonomous autonomy“” (ebd., 1141) schliıeße
ıne MEeNSC  1C| Verantwortlichkeıit gerade aus Er fordert dann, ebd., „Responsıbiulıty
has {O be hought of in terms of real human responstbıilıty, and NOL in the ambıguous S of

quası-diıvine diırect christological responsı1bilıty””. Das Problem einer mangelnden heo-
nomı1e besteht ber 1n der Beliebigkeıit der Normen, das der christomonistischen Grundlegung
wırd och unten behandelt

11 Der Humanısmus des und Jahrhunderts (Z.B Erasmus VON Rotterdam ; Wılhelm VO!]  —

Humboldt) oreift bewußt auf die Antıke zurück und fordert ıne exakte sprachlıche Analyse
der klassıschen CNrıtften (vgl humanıstische Gymnasıen), ber uch ıne 1ederaufnahme
des antıken Menschenbildes So sagtl der griechıische Phılosoph Gorglas: „Der ensch ist das
Maß er ınge  ‚98 Diese Auffassung, ach der der ensch und N1IC etwa ;ott dıie verbindlı-
che Bezugsgröße ist und ıne hohe Wertschätzung der menschlıchen Fähigkeıten (wenıg der
eın atz für die Auswirkung des Sünderseins des Menschen) anzutreifen ist, ist der theore-
tische Kern der humanıstischen Weltanschauung. In einer Wohlstands- und Versorgungsge-
sellschaft WIE der deutschen 'ann sıch 168 leicht mıiıt einem auf estimmte materıjelle uter
und nnehmlıchkeıiten bezogenen Anspruchsdenken verbinden.
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Wılıe und Sosein m1ßt, das Je nach herrschender Ideologıe DZW. Je nach den MoO-
den des Zeıtgeistes unterschiedlic efüllt werden kann. Demgegenüber hält
Bonhoeffer der Asymmetrıe des Lebens in seinem Daß gegenüber selner 1Ö-
(ung aufgrund eines bestimmten Wıe (z.B Behinderung) fest 12 (Gerade der
Schutz des Lebens erfordert aber Umständen aßnahmen., dıe eiıne AUS-
nahme VO allgemeınen Tötungsverbot darstellen SO ann ZUT Verteidigung
TrTemden oder e1igenen Lebens sıch das eigene en geopfert werden.
Die trafrechtliıche Sanktıon des Vergehens anderen Menschen zIielt wen1ger
auf dıe Bestrafung des Täters als solche als auf den Schutz des Opfers und dıe
Aufrechterhaltun der göttlıchen Rahmenvorgaben für das zwischenmenschlı-
che Zusammenleben abl> e1 ist klar, daß die i1sche und rechtliche Aus-
höhlung des Lebensschutzes nıe In en Konflikfeldern gleichzeıntig geschıiıeht,
sondern Aaus taktıschen Gründen allmählich und Hınweils auf die jeweıls
früheren, analogen betrieben WwIrd. aher muß bereıts den nfängen mıiıt
er Grundsätzlichkeit gewehrt werden!*.

egen eiıne Verfügbarmachung der Welt HIC den Menschen wendet sıch
onhoeffer auch, WeNnNn CT dem schwärmerıischen Versuch, Aaus der Welt das
eCci6c (jottes machen Ooder die Welt AdUus den Angeln eben, wehrt!>. Diese

Bonhoefjffer,1 ISO „J1ötung TemMden Lebens annn E 11UT geben aufgrun« eıner
unbedingten Notwendigkeıt, ann muß s$1e uch och viele und gule Gründe vollzo-
SCH werden. Nıemals ber Tötung Tremden Lebens 11UT 1ne Möglıchkeıt unter anderen
Möglıchkeıiten se1n158  Christian Herrmann  Wie und Sosein mißt, das je nach herrschender Ideologie bzw. je nach den Mo-  den des Zeitgeistes unterschiedlich gefüllt werden kann. Demgegenüber hält  Bonhoeffer an der Asymmetrie des Lebens in seinem Daß gegenüber seiner Tö-  tung aufgrund eines bestimmten Wie (z.B. Behinderung) fest!?. Gerade der  Schutz des Lebens erfordert aber unter Umständen Maßnahmen, die eine Aus-  nahme vom allgemeinen Tötungsverbot darstellen. So kann zur Verteidigung  fremden oder eigenen Lebens — an sich — das eigene Leben geopfert werden.  Die strafrechtliche Sanktion des Vergehens an anderen Menschen zielt weniger  auf die Bestrafung des Täters als solche als auf den Schutz des Opfers und die  Aufrechterhaltung der göttlichen Rahmenvorgaben für das zwischenmenschli-  che Zusammenleben ab!?. Dabei ist klar, daß die faktische und rechtliche Aus-  höhlung des Lebensschutzes nie in allen Konflikfeldern gleichzeitig geschieht,  sondern aus taktischen Gründen allmählich und unter Hinweis auf die jeweils  früheren, analogen Fälle betrieben wird. Daher muß bereits den Anfängen mit  aller Grundsätzlichkeit gewehrt werden!*.  Gegen eine Verfügbarmachung der Welt durch den Menschen wendet sich  Bonhoeffer auch, wenn er dem schwärmerischen Versuch, aus der Welt das  Reich Gottes zu machen oder die Welt aus den Angeln zu heben, wehrt!°. Diese  12 Bonhoeffer, Ethik, S. 185/170-171: „Tötung fremden Lebens kann es nur geben aufgrund einer  unbedingten Notwendigkeit, dann muß sie auch gegen noch so viele und gute Gründe vollzo-  gen werden. Niemals aber darf Tötung fremden Lebens nur eine Möglichkeit unter anderen  Möglichkeiten sein ... Die Schonung des Lebens hat ein unvergleichliches Vorrecht vor der  Vernichtung. Das Leben darf alle Gründe für sich geltend machen, für die Tötung gilt nur ein  einziger Grund“.  1B  Bonhoeffer, Ethik, S. 192/177: „Dem Recht auf Leben steht die-Freiheit, das Leben als Opfer  einzusetzen und hinzugeben gegenüber ... Freiheit und Recht zum Tode, doch nur so, daß  nicht die Vernichtung des eigenen Lebens, sondern das im Opfer erstrebte Gut Ziel des Le-  benseinsatzes ist“, ebd., S. 183/169-170: als Recht des natürlichen Lebens: „Bewahrung des  leiblichen Lebens vor willkürlicher Tötung“, d.h. „wo unschuldiges Leben vorsätzlich getötet  wird‘‘; „Unschuldig in diesem Zusammenhang aber ist jedes Leben, das nicht einen bewußten  Angriff auf anderes Leben unternimmt und das keiner todeswürdigen verbrecherischen Tat  überführt werden kann“‘; nicht willkürlich: „Tötung des Feindes im Kriege“, weil dieser die  Folgen der Gesamtschuld des Angriffs auf mein Volk mittragen müsse; ebenso: „Tötung des  Verbrechers, der fremdes Leben antastete‘‘; vgl. ebd., S. 210-211/194: als Gegensatz zur Ste-  rilisation Hinweis auf Krieg: hier „kein direkter Eingriff in das leibliche Leben des Men-  schen“, „ein Akt der Notwehr“‘; Bonhoeffer 1äßt in einem fiktiven Grenzfall die Entscheidung  offen, bei dem auf einem Schiff ohne Isolierungsmöglichkeiten die Pest ausbricht und „nach  menschlichem Ermessen die Gesunden nur durch den Tod der Kranken“ zu retten sind (ebd.,  S_ 191/076).  14  Bei Bonhoeffer betrifft dies das Euthanasieprogramm im Bezug auf die Behinderten. Bon-  hoeffer weist darauf hin, daß wenn einmal die Grenze menschlichen Handelns im Bezug auf  die leibliche Unantastbarkeit überschritten worden ist, schnell alle weiteren Grenzen fallen  (ebd., S. 210/193-194).  15  Bonhoeffer, Ethik, S. 266/247: „Kein Mensch hat den Auftrag, die Welt zu überspringen und  aus ihr das Reich Gottes zu machen“‘; ebd., S. 267/248: „Nicht die Welt aus den Angeln zu  heben, sondern am gegebenen Ort das im Blick auf die Wirklichkeit Notwendige zu tun, kann  die Aufgabe sein“‘; vgl. ebd., S. 267/247-248: „Wirklichkeitsgemäßes Handeln steht in der Be-  grenzung durch unsere Geschöpflichkeit. Wir schaffen die Bedingungen unseres HandelnsDie chonung des Lebens hat eın unvergleıichliches Vorrecht VOT der
Vernichtung. Das en alle Gründe für sıch geltend machen, für die 1ötung gılt Ur e1in
einz1ger rund“‘

13 Bonhoeffer, 1. 0927177 „„Dem eCc aufen steht die' Freiheit, das en als 'Dier
einzusetzen und hinzugeben egenüber158  Christian Herrmann  Wie und Sosein mißt, das je nach herrschender Ideologie bzw. je nach den Mo-  den des Zeitgeistes unterschiedlich gefüllt werden kann. Demgegenüber hält  Bonhoeffer an der Asymmetrie des Lebens in seinem Daß gegenüber seiner Tö-  tung aufgrund eines bestimmten Wie (z.B. Behinderung) fest!?. Gerade der  Schutz des Lebens erfordert aber unter Umständen Maßnahmen, die eine Aus-  nahme vom allgemeinen Tötungsverbot darstellen. So kann zur Verteidigung  fremden oder eigenen Lebens — an sich — das eigene Leben geopfert werden.  Die strafrechtliche Sanktion des Vergehens an anderen Menschen zielt weniger  auf die Bestrafung des Täters als solche als auf den Schutz des Opfers und die  Aufrechterhaltung der göttlichen Rahmenvorgaben für das zwischenmenschli-  che Zusammenleben ab!?. Dabei ist klar, daß die faktische und rechtliche Aus-  höhlung des Lebensschutzes nie in allen Konflikfeldern gleichzeitig geschieht,  sondern aus taktischen Gründen allmählich und unter Hinweis auf die jeweils  früheren, analogen Fälle betrieben wird. Daher muß bereits den Anfängen mit  aller Grundsätzlichkeit gewehrt werden!*.  Gegen eine Verfügbarmachung der Welt durch den Menschen wendet sich  Bonhoeffer auch, wenn er dem schwärmerischen Versuch, aus der Welt das  Reich Gottes zu machen oder die Welt aus den Angeln zu heben, wehrt!°. Diese  12 Bonhoeffer, Ethik, S. 185/170-171: „Tötung fremden Lebens kann es nur geben aufgrund einer  unbedingten Notwendigkeit, dann muß sie auch gegen noch so viele und gute Gründe vollzo-  gen werden. Niemals aber darf Tötung fremden Lebens nur eine Möglichkeit unter anderen  Möglichkeiten sein ... Die Schonung des Lebens hat ein unvergleichliches Vorrecht vor der  Vernichtung. Das Leben darf alle Gründe für sich geltend machen, für die Tötung gilt nur ein  einziger Grund“.  1B  Bonhoeffer, Ethik, S. 192/177: „Dem Recht auf Leben steht die-Freiheit, das Leben als Opfer  einzusetzen und hinzugeben gegenüber ... Freiheit und Recht zum Tode, doch nur so, daß  nicht die Vernichtung des eigenen Lebens, sondern das im Opfer erstrebte Gut Ziel des Le-  benseinsatzes ist“, ebd., S. 183/169-170: als Recht des natürlichen Lebens: „Bewahrung des  leiblichen Lebens vor willkürlicher Tötung“, d.h. „wo unschuldiges Leben vorsätzlich getötet  wird‘‘; „Unschuldig in diesem Zusammenhang aber ist jedes Leben, das nicht einen bewußten  Angriff auf anderes Leben unternimmt und das keiner todeswürdigen verbrecherischen Tat  überführt werden kann“‘; nicht willkürlich: „Tötung des Feindes im Kriege“, weil dieser die  Folgen der Gesamtschuld des Angriffs auf mein Volk mittragen müsse; ebenso: „Tötung des  Verbrechers, der fremdes Leben antastete‘‘; vgl. ebd., S. 210-211/194: als Gegensatz zur Ste-  rilisation Hinweis auf Krieg: hier „kein direkter Eingriff in das leibliche Leben des Men-  schen“, „ein Akt der Notwehr“‘; Bonhoeffer 1äßt in einem fiktiven Grenzfall die Entscheidung  offen, bei dem auf einem Schiff ohne Isolierungsmöglichkeiten die Pest ausbricht und „nach  menschlichem Ermessen die Gesunden nur durch den Tod der Kranken“ zu retten sind (ebd.,  S_ 191/076).  14  Bei Bonhoeffer betrifft dies das Euthanasieprogramm im Bezug auf die Behinderten. Bon-  hoeffer weist darauf hin, daß wenn einmal die Grenze menschlichen Handelns im Bezug auf  die leibliche Unantastbarkeit überschritten worden ist, schnell alle weiteren Grenzen fallen  (ebd., S. 210/193-194).  15  Bonhoeffer, Ethik, S. 266/247: „Kein Mensch hat den Auftrag, die Welt zu überspringen und  aus ihr das Reich Gottes zu machen“‘; ebd., S. 267/248: „Nicht die Welt aus den Angeln zu  heben, sondern am gegebenen Ort das im Blick auf die Wirklichkeit Notwendige zu tun, kann  die Aufgabe sein“‘; vgl. ebd., S. 267/247-248: „Wirklichkeitsgemäßes Handeln steht in der Be-  grenzung durch unsere Geschöpflichkeit. Wir schaffen die Bedingungen unseres HandelnsTe1NEN! und eC| ZU] lode, doch LIUT daß
nıcht die Vernichtung des eigenen Lebens, sondern das 1mM pfer erstrehte (ut Ziel des Le-
benseinsatzes ist.. ebd.. 183/169-17/70 als eCc des naturlıchen Lebens „Bewahrung des
leibliıchen Lebens VOT wıillkürhlicher JTötung“‘, 39 unschuldıges en VOTSAaTZIiıc getötet
wırd‘ „Unschuldig in diesem Zusammenhang ber 1st jedes eben, das nıcht einen ewuhbnten
Angrıiff auf Aanderes en unternımmt und das keiner todeswürdıgen verbrecherischen lat
überführt werden ann  . N1IC W1.  urlıc „l1ötung des Feindes 1mM Kriege“, we1l cdieser die
Folgen der (Gesamtschuld des Angrıiffs auf meın 'olk miıttragen MUSSeE; ebenso: „J1ötung des
Verbrechers. der fremdes en antastete”‘; vgl ebd., als Gegensatz ZUT Ste-
riılısatıon 1Inwels auf Krıeg J1er ‚„„keın dırekter Eıingriff ın das leibliche en des Men-
schen‘“‘, „eIn Akt der Notwehr‘‘; onhoeflfer äßt In einem iıktıven Grenzfall cdie Entscheidung
offen, be1l dem auf einem hne Isolıerungsmöglıchkeıten dıie Pest ausbricht und „nach
menschlichem Ermessen dıe (Gjesunden 1UT durch den Tod der Kranken‘““ Z reiten sınd (ebd.,

Be1 onhoeffer betrifft 1€6$ das Euthanasıeprogramm 1mM ezug auf e Behinderten Bon-
hoeffer weılist arau hın, daß WECINN einmal dıe Grenze menschlıchen andelns 1M ezug auf
dıie leıbliche Unantastbarkeı1 überschriıtten worden ist, chnell alle weıteren TeENzZeN fallen
(ebd., 3-1
Bonhoeffer, 1 266/247 „Keı1n ensch hat den Auftrag, dıie Welt überspringen und
AUS ihr das e1IC Gottes machen‘‘; ebd., 267/248 m  1C| dıe Welt AaUus den Angeln
eben, sondern gegebenen das 1M 1C auf die Wiırklıchkeit Notwendıge (un, ann
die Aufgabe se1in‘‘; vgl ebd., 267024 7-7248% „Wiırklıchkeitsgemäßes Handeln steht In der Be-

Adurch UNSeTE Geschöpflichkeit. Wır chaffen dıe Bedingungen uUNsSsSeIecs andelns
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deontologische*®, VO geschöpflichen Daseın und dem in dıiesem einge-
schlossenen Außenbezug (jott als chöpfer ausgehende Argumentationslı-
nıe wırd relatıviert Üre ein die Se1ns- In dıe eDene überführendes Denken,
das dıe für den Schutzgedanken wesentliche Unterscheidung zwıschen (jott
und ensch, Daseın und Soseıln, Schöpfung und Geschichte nıcht kennt!”. Der
Außenbezug des Menschen als olcher bleibt erhalten, nıcht aber (jott und der
ensch iın seinem Daseın als die Bezugspunkte. Die Teleologie löst sich Von

der Deontologıe, die Verantwortungs- VON der Gesinnungsebene.
Ausgangspunkt diıeser folgenschweren Entwicklung ist dıe sıch berech-

tigte Ablehnung eiıner Annahme VON Eigengesetzlichkeiten in bestimmten Be-
reichen des gesellschaftlıchen Lebens Darın sınd onhoeffers TODIeEemMe mıt
dem Naturrechts- und Ordnungsbegriff begründet‘®. Er egegne der Gefahr e1-
HT: autonomen‘!? Emanzıplerung gesellschaftlıcher Bereiche gegenüber dem
Anspruch (jottes jedoch nıcht w1e Luther mıt der Unterscheidung gegensätzlı-
cher Weı1isen des andelns (jottes in seinen beıden Regımenten (Kırche und
Obrigkeıt) DbZW. mıt der Realdialektik“® VON Gesetz und Evangelıum, sondern
mıt einem integrativen Einheitsdenken. Uurc eine soteriolog1ische (auf die
Heilszueignung bezogene) Deutung der Schöpfungsmittlerschaft Chrıistı und

nıcht selbst, sondern WIT en uns In ihnen bereıts VOTr  en (Hervorhebung 1m Orıg.). Heıinrich
Herrmanns,; „Evangelısche Identität heute‘”, HoLlLıKo 1999/2000, 66, 184, sıeht in
onhoeffer der Ausführungen ZU Schutzgedanken und des Pragmatısmus einen Ver-
iretier des der evangelıschen Identität entsprechenden Konservativismus: „Der konservatıve
Ansatz, der den Menschen als eın VON atur begrenztes und unvollkommenes, ber 1szıplı-
nıerbares auf Bindung und alt angelegtes Wesen interpretiert‘”.
Deontologıe meınt den Ausgangspunkt VOIN EIW. Seiendem, Vorgegebenem, ine dem TIun
vorausgehende Rückbindung.
eın Akt Das Selende ist das in sıch Ruhende und Unveränderlıiche, der Akt ist e Bewe-
SUNS, dıie Veränderung, andlung; beıdes ann sıch gegenseılt1ig egründen, ber uch A4UuUS-

schliıeßen
18 onhoeffer, 263-264/245; 59/380 A  amı ist bestritten, daß die Kırche der Welt

VOIN der rundlage iırgendwelcher mıt der Welt geme1insamer Vernunft- der Naturrechtlicher
Erkenntnisse her sprechen könnte, Iso unter zeitweılıger sehung VUO' Evangelı1um’‘; 364/
384 „VOT ott ber g1bt CS keıne Eigengesetzlichkeıit, sondern das Gesetz des In Jesus Chrıistus
en!  en Gottes ist das (Gesetz ler irdiıschen Ordnungen‘; 93/305 bzgl egr der Ord-
NunNng Ge= den 1C| stärker auf das Zuständliche der Ordnung als auf dıe cdie Ordnung
alleın begründende göttlıche Ermächtigung, Legitimierung, Autorıisierung riıchten, WOTaUus

ann allzuleicht cdie göttlıche Sanktıionierung er überhaupt ex1istierenden UOrdnungen und
amı eın romantıscher Konservatıvismus folgt‘
Autonomie ist der Vorgang, sıch selbst die verbindlıchen Gestze des andelns und Denkens
vorzugeben stal diese VOoNn woanders her (Z:B Von empfangen, und der daraus tol-
gende 7Tustand des Gefühls einer vermeıntlichen Te1NEN Diese ann 1n der Überzeugung e1l-
1CS Nichtunterworfense1ins unter Gesetze, ber be1 7 B ant uch in der atsache, keinen
fremden, uNangEeEMESSCHNCH Gesetzen verbunden se1n, gesehen werden.
Realdıalektik meınt das egen- und Zueinander in der Wırkung (nıcht {wa 1Ur in der mensch-
lıchen Vorstellung). Das Gesetz ec dıe Uun!| auf und 'e1| auf T1StUS hın, führt für sıch
SCHOIMMCHN ber iın dıie Verzweiflung, bedarf Iso des Evangelıums. Das Evangelıum wıederum
Trstrahlt TSI richtig auf dem Hintergrun« der age des Gesetzes. uch erhält das (Gesetz
VO' Evangelıum ıne un  107n als Rıchtschnur für das christlıche en
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herkommen VOoNn der Zusammenschau des Kreuzes Chrıst1i und des Gerichts
be1 Karl Barth betre1ıbt onhoeffter eiıne Universalisierung und Ontologisie-
FUNS der Gnade*!. eschaffene und erlöste Welt sınd N1Ur noetisch (1m Erkennt-
nısvorgang), nıcht aber real (von den tatsächlıchen Verhältnissen her) eTt-
scheı1iden. Dıie Menschheıt ist als erlöste anzusprechen; eiıne kontingente (ere1g-
nıshafte, jeweılige) Heilszueignung nıcht Die Wiırklıic  el ist dıe
Wiırklıichkeit Christ1 und außerhalb derselben g1bt 6S keıine dıfferenten Aspekte
der Wirklichkeit*?. onhoeffter versteht nıcht, daß die Unterscheidung VoNn
erlöster und unerlöster Welt als olge elıner Doppelheıt der Wırkung des Wortes
Gottes keine räumlıche, sondern eine relatiıonale dıe Beziehungen betreffen-
de) Dıfferenz einschließt, die keineswegs einen Bereich der Welt Aaus dem An-
SPruC und Herrschaftsbereich (jottes ntläßt Man darf nıcht das Daß und das
Wıe der Gottesrelation identifizieren und mıt der berechtigten Annahme des
Daß elıne exklusıv posıiıtıve Defninition des Wiılie mıt gesetzt sehen.
21 Universalısiıerung: N1IC. der Eınzelne, sondern die Welt und Menschheıit ist davon be-

troffen:; Ontologisierung: die na wırd N1IC Je IIC zugee1gnet, sondern ist ıne ustands-
AUSSaßC.
Bonhoeffer, 33 „ SJESUS Christus, der ewige Sohn eım Vater In Ewigkeit,
das bedeutet, daß nıchts Geschaffenes gedacht und in seinem Wesen begriffen werden annn
hne Chrıistus, den Miıttler der Schöpfung160  Christian Herrmann  herkommend von der Zusammenschau des Kreuzes Christi und des Gerichts  bei Karl Barth betreibt Bonhoeffer eine Universalisierung und Ontologisie-  rung der Gnade*‘. Geschaffene und erlöste Welt sind nur noetisch (im Erkennt-  nisvorgang), nicht aber real (von den tatsächlichen Verhältnissen her) zu unter-  scheiden. Die Menschheit ist als erlöste anzusprechen; eine kontingente (ereig-  nishafte, jeweilige) Heilszueignung findet nicht statt. Die Wirklichkeit ist die  Wirklichkeit Christi und außerhalb derselben gibt es keine differenten Aspekte  der Wirklichkeit?. Bonhoeffer versteht nicht, daß die Unterscheidung von  erlöster und unerlöster Welt als Folge einer Doppelheit der Wirkung des Wortes  Gottes keine räumliche, sondern eine relationale (die Beziehungen betreffen-  de) Differenz einschließt, die keineswegs einen Bereich der Welt aus dem An-  spruch und Herrschaftsbereich Gottes entläßt. Man darf nicht das Daß und das  Wie der Gottesrelation identifizieren und mit der berechtigten Annahme des  Daß eine exklusiv positive Definition des Wie mit gesetzt sehen.  21 Universalisierung: nicht der Einzelne, sondern die ganze Welt und Menschheit ist davon be-  troffen; Ontologisierung: die Gnade wird nicht je neu zugeeignet, sondern ist eine Zustands-  aussage.  22  Bonhoeffer, Ethik, S. 404/313-314: „Jesus Christus, der ewige Sohn beim Vater in Ewigkeit, —  das bedeutet, daß nichts Geschaffenes gedacht und in seinem Wesen begriffen werden kann  ohne Christus, den Mittler der Schöpfung ... weil das Kreuz Christi das Kreuz der Versöhnung  der Welt mit Gott ist, darum steht gerade die gottlose Welt zugleich unter der Signatur der Ver-  söhnung als der freien Setzung Gottes‘““ (Hervorheb. im Orig.); ebd., 43-44/210: „Es gibt nicht  zwei Wirklichkeiten, sondern nur eine Wirklichkeit, und das ist die in Christus offenbargewor-  dene Gotteswirklichkeit in der Weltwirklichkeit ... Es gibt daher nicht zwei Räume, sondern  nur einen Raum der Christuswirklichkeit, in dem Gottes- und Weltwirklichkeit miteinander  vereinigt sind“ (Hervorheb. von mir); ebd., S. 44/211: „Die Welt, das Profane, die Vernunft ist  hier von vornherein in Gott hineingenommen, all dies existiert nicht ‚an und für sich‘, sondern  es hat seine Wirklichkeit nirgends als in der Gotteswirklichkeit in Christus ... Wie in Christus  die Gotteswirklichkeit in die Weltwirklichkeit einging, so gibt es das Christliche nicht anders  als im Weltlichen, das ‚Übernatürliche‘ nur im Natürlichen, das Heilige nur im Profanen, das  Offenbarungsmäßige nur im Vernünftigen“; ebd., S. 213: „das ethische Raumdenken über-  wunden, so bedeutet das, daß es kein wirkliches Christsein außerhalb der Wirklichkeit der  Welt und keine wirkliche Weltlichkeit außerhalb der Wirklichkeit Jesu Christi gibt“; ebd., S.  53-54/219: „Hineinrufen der Welt in die Gemeinschaft dieses Leibes Christi, zu dem sie in  Wahrheit schon gehört“ (Hervorheb. von mir); Aufgabe der Kirche im Zeugnis, in intellektu-  eller, nicht zueignender Funktion des Aufdeckens eines schon bestehenden Faktums: ebd., S.  53/219: „im Leibe Christi alle Menschen angenommen, beschlossen, getragen sind und daß  die Gemeinde der Glaubenden eben dies der Welt durch Worte und Leben kundzutun hat‘‘; vgl.  ebd., S. 54/219: „Abgesondert ist die Gemeinde von der Welt durch nichts anderes als da-  durch, daß sie die Wirklichkeit des von Gott Angenommenseins, die aller Welt gehört, glau-  bend über sich gelten läßt und eben darin als aller Welt geltend bezeugt“ (Hervorheb. von mir);  vgl. ebd., S. 60/224: „daß also die Wirklichkeit in aller Mannigfaltigkeit zuletzt doch eine ist,  nämlich in dem menschgewordenen Gott Jesus Christus, eben dies hat die Kirche der Welt zu  bezeugen“ (Hervorheb. im Orig.); ebd., S. 69/75: „Wer Jesus Christus ansieht, sieht in der Tat  Gott und die Welt in einem“ (Hervorheb. von mir); ebd., S. 70/75: „Nun gibt es keine Wirk-  lichkeit, keine Welt mehr, die nicht mit Gott versöhnt und in Frieden wäre‘‘; ebd., S. 83/88: nur  noetische Differenz: „Was an Christus geschah, war an der Menschheit geschehen. Es ist ein  Geheimnis, ... daß nur ein Teil der Menschheit die Gestalt des Erlösers erkennt“ (Hervorheb.  von mir); ebd., S. 253/235: „In ihm sehen wir die Menschheit als von Gott angenommene, ge-  tragene, geliebte, mit Gott versöhnte‘‘; Bonhoeffer, ebd., S. 265/246, beruft sich in seinen Ent-  scheidungen zu Unrecht, wie zu sehen sein wird, auf Luther.wei1l das Kreuz Christi das Kreuz der Versöhnung
der Welt mıit ;ott ist, darum StTe. gerade dıe gottlose Welt zugle1ıc unter der S1gnatur der Ver-
söhnung als der freien Setzung (Gjottes (Hervorheb. 1im Or1g2.); ebd.,ED „Es g1bt nıcht
WEe1 Wırklıchkeiten, sondern NUTr eine Wırklıchkeıt. und das ist die In T1STUS offenbargewor-
ene Gotteswirklichkeit In der Weltwirklichkeit160  Christian Herrmann  herkommend von der Zusammenschau des Kreuzes Christi und des Gerichts  bei Karl Barth betreibt Bonhoeffer eine Universalisierung und Ontologisie-  rung der Gnade*‘. Geschaffene und erlöste Welt sind nur noetisch (im Erkennt-  nisvorgang), nicht aber real (von den tatsächlichen Verhältnissen her) zu unter-  scheiden. Die Menschheit ist als erlöste anzusprechen; eine kontingente (ereig-  nishafte, jeweilige) Heilszueignung findet nicht statt. Die Wirklichkeit ist die  Wirklichkeit Christi und außerhalb derselben gibt es keine differenten Aspekte  der Wirklichkeit?. Bonhoeffer versteht nicht, daß die Unterscheidung von  erlöster und unerlöster Welt als Folge einer Doppelheit der Wirkung des Wortes  Gottes keine räumliche, sondern eine relationale (die Beziehungen betreffen-  de) Differenz einschließt, die keineswegs einen Bereich der Welt aus dem An-  spruch und Herrschaftsbereich Gottes entläßt. Man darf nicht das Daß und das  Wie der Gottesrelation identifizieren und mit der berechtigten Annahme des  Daß eine exklusiv positive Definition des Wie mit gesetzt sehen.  21 Universalisierung: nicht der Einzelne, sondern die ganze Welt und Menschheit ist davon be-  troffen; Ontologisierung: die Gnade wird nicht je neu zugeeignet, sondern ist eine Zustands-  aussage.  22  Bonhoeffer, Ethik, S. 404/313-314: „Jesus Christus, der ewige Sohn beim Vater in Ewigkeit, —  das bedeutet, daß nichts Geschaffenes gedacht und in seinem Wesen begriffen werden kann  ohne Christus, den Mittler der Schöpfung ... weil das Kreuz Christi das Kreuz der Versöhnung  der Welt mit Gott ist, darum steht gerade die gottlose Welt zugleich unter der Signatur der Ver-  söhnung als der freien Setzung Gottes‘““ (Hervorheb. im Orig.); ebd., 43-44/210: „Es gibt nicht  zwei Wirklichkeiten, sondern nur eine Wirklichkeit, und das ist die in Christus offenbargewor-  dene Gotteswirklichkeit in der Weltwirklichkeit ... Es gibt daher nicht zwei Räume, sondern  nur einen Raum der Christuswirklichkeit, in dem Gottes- und Weltwirklichkeit miteinander  vereinigt sind“ (Hervorheb. von mir); ebd., S. 44/211: „Die Welt, das Profane, die Vernunft ist  hier von vornherein in Gott hineingenommen, all dies existiert nicht ‚an und für sich‘, sondern  es hat seine Wirklichkeit nirgends als in der Gotteswirklichkeit in Christus ... Wie in Christus  die Gotteswirklichkeit in die Weltwirklichkeit einging, so gibt es das Christliche nicht anders  als im Weltlichen, das ‚Übernatürliche‘ nur im Natürlichen, das Heilige nur im Profanen, das  Offenbarungsmäßige nur im Vernünftigen“; ebd., S. 213: „das ethische Raumdenken über-  wunden, so bedeutet das, daß es kein wirkliches Christsein außerhalb der Wirklichkeit der  Welt und keine wirkliche Weltlichkeit außerhalb der Wirklichkeit Jesu Christi gibt“; ebd., S.  53-54/219: „Hineinrufen der Welt in die Gemeinschaft dieses Leibes Christi, zu dem sie in  Wahrheit schon gehört“ (Hervorheb. von mir); Aufgabe der Kirche im Zeugnis, in intellektu-  eller, nicht zueignender Funktion des Aufdeckens eines schon bestehenden Faktums: ebd., S.  53/219: „im Leibe Christi alle Menschen angenommen, beschlossen, getragen sind und daß  die Gemeinde der Glaubenden eben dies der Welt durch Worte und Leben kundzutun hat‘‘; vgl.  ebd., S. 54/219: „Abgesondert ist die Gemeinde von der Welt durch nichts anderes als da-  durch, daß sie die Wirklichkeit des von Gott Angenommenseins, die aller Welt gehört, glau-  bend über sich gelten läßt und eben darin als aller Welt geltend bezeugt“ (Hervorheb. von mir);  vgl. ebd., S. 60/224: „daß also die Wirklichkeit in aller Mannigfaltigkeit zuletzt doch eine ist,  nämlich in dem menschgewordenen Gott Jesus Christus, eben dies hat die Kirche der Welt zu  bezeugen“ (Hervorheb. im Orig.); ebd., S. 69/75: „Wer Jesus Christus ansieht, sieht in der Tat  Gott und die Welt in einem“ (Hervorheb. von mir); ebd., S. 70/75: „Nun gibt es keine Wirk-  lichkeit, keine Welt mehr, die nicht mit Gott versöhnt und in Frieden wäre‘‘; ebd., S. 83/88: nur  noetische Differenz: „Was an Christus geschah, war an der Menschheit geschehen. Es ist ein  Geheimnis, ... daß nur ein Teil der Menschheit die Gestalt des Erlösers erkennt“ (Hervorheb.  von mir); ebd., S. 253/235: „In ihm sehen wir die Menschheit als von Gott angenommene, ge-  tragene, geliebte, mit Gott versöhnte‘‘; Bonhoeffer, ebd., S. 265/246, beruft sich in seinen Ent-  scheidungen zu Unrecht, wie zu sehen sein wird, auf Luther.Es g1bt er N1IC Zzwel Räume, sondern
11UT einen Raum der Christuswirklichkeit, In dem Gottes- und Weltwirklıiıchkeit mıteinander
vereinıgt Siınd““ (Hervorheb. VOonNn mIr); ebd., .„Die Welt, das Profane, dıe Vernunft ist
1er VOon vornhereın In Oftt hıineingenommen, all 168 exıistiert nıcht und für sıch‘, sondern

hat se1ne Wiırklichkein: nırgends als In der Gotteswirklichkeit In Christus160  Christian Herrmann  herkommend von der Zusammenschau des Kreuzes Christi und des Gerichts  bei Karl Barth betreibt Bonhoeffer eine Universalisierung und Ontologisie-  rung der Gnade*‘. Geschaffene und erlöste Welt sind nur noetisch (im Erkennt-  nisvorgang), nicht aber real (von den tatsächlichen Verhältnissen her) zu unter-  scheiden. Die Menschheit ist als erlöste anzusprechen; eine kontingente (ereig-  nishafte, jeweilige) Heilszueignung findet nicht statt. Die Wirklichkeit ist die  Wirklichkeit Christi und außerhalb derselben gibt es keine differenten Aspekte  der Wirklichkeit?. Bonhoeffer versteht nicht, daß die Unterscheidung von  erlöster und unerlöster Welt als Folge einer Doppelheit der Wirkung des Wortes  Gottes keine räumliche, sondern eine relationale (die Beziehungen betreffen-  de) Differenz einschließt, die keineswegs einen Bereich der Welt aus dem An-  spruch und Herrschaftsbereich Gottes entläßt. Man darf nicht das Daß und das  Wie der Gottesrelation identifizieren und mit der berechtigten Annahme des  Daß eine exklusiv positive Definition des Wie mit gesetzt sehen.  21 Universalisierung: nicht der Einzelne, sondern die ganze Welt und Menschheit ist davon be-  troffen; Ontologisierung: die Gnade wird nicht je neu zugeeignet, sondern ist eine Zustands-  aussage.  22  Bonhoeffer, Ethik, S. 404/313-314: „Jesus Christus, der ewige Sohn beim Vater in Ewigkeit, —  das bedeutet, daß nichts Geschaffenes gedacht und in seinem Wesen begriffen werden kann  ohne Christus, den Mittler der Schöpfung ... weil das Kreuz Christi das Kreuz der Versöhnung  der Welt mit Gott ist, darum steht gerade die gottlose Welt zugleich unter der Signatur der Ver-  söhnung als der freien Setzung Gottes‘““ (Hervorheb. im Orig.); ebd., 43-44/210: „Es gibt nicht  zwei Wirklichkeiten, sondern nur eine Wirklichkeit, und das ist die in Christus offenbargewor-  dene Gotteswirklichkeit in der Weltwirklichkeit ... Es gibt daher nicht zwei Räume, sondern  nur einen Raum der Christuswirklichkeit, in dem Gottes- und Weltwirklichkeit miteinander  vereinigt sind“ (Hervorheb. von mir); ebd., S. 44/211: „Die Welt, das Profane, die Vernunft ist  hier von vornherein in Gott hineingenommen, all dies existiert nicht ‚an und für sich‘, sondern  es hat seine Wirklichkeit nirgends als in der Gotteswirklichkeit in Christus ... Wie in Christus  die Gotteswirklichkeit in die Weltwirklichkeit einging, so gibt es das Christliche nicht anders  als im Weltlichen, das ‚Übernatürliche‘ nur im Natürlichen, das Heilige nur im Profanen, das  Offenbarungsmäßige nur im Vernünftigen“; ebd., S. 213: „das ethische Raumdenken über-  wunden, so bedeutet das, daß es kein wirkliches Christsein außerhalb der Wirklichkeit der  Welt und keine wirkliche Weltlichkeit außerhalb der Wirklichkeit Jesu Christi gibt“; ebd., S.  53-54/219: „Hineinrufen der Welt in die Gemeinschaft dieses Leibes Christi, zu dem sie in  Wahrheit schon gehört“ (Hervorheb. von mir); Aufgabe der Kirche im Zeugnis, in intellektu-  eller, nicht zueignender Funktion des Aufdeckens eines schon bestehenden Faktums: ebd., S.  53/219: „im Leibe Christi alle Menschen angenommen, beschlossen, getragen sind und daß  die Gemeinde der Glaubenden eben dies der Welt durch Worte und Leben kundzutun hat‘‘; vgl.  ebd., S. 54/219: „Abgesondert ist die Gemeinde von der Welt durch nichts anderes als da-  durch, daß sie die Wirklichkeit des von Gott Angenommenseins, die aller Welt gehört, glau-  bend über sich gelten läßt und eben darin als aller Welt geltend bezeugt“ (Hervorheb. von mir);  vgl. ebd., S. 60/224: „daß also die Wirklichkeit in aller Mannigfaltigkeit zuletzt doch eine ist,  nämlich in dem menschgewordenen Gott Jesus Christus, eben dies hat die Kirche der Welt zu  bezeugen“ (Hervorheb. im Orig.); ebd., S. 69/75: „Wer Jesus Christus ansieht, sieht in der Tat  Gott und die Welt in einem“ (Hervorheb. von mir); ebd., S. 70/75: „Nun gibt es keine Wirk-  lichkeit, keine Welt mehr, die nicht mit Gott versöhnt und in Frieden wäre‘‘; ebd., S. 83/88: nur  noetische Differenz: „Was an Christus geschah, war an der Menschheit geschehen. Es ist ein  Geheimnis, ... daß nur ein Teil der Menschheit die Gestalt des Erlösers erkennt“ (Hervorheb.  von mir); ebd., S. 253/235: „In ihm sehen wir die Menschheit als von Gott angenommene, ge-  tragene, geliebte, mit Gott versöhnte‘‘; Bonhoeffer, ebd., S. 265/246, beruft sich in seinen Ent-  scheidungen zu Unrecht, wie zu sehen sein wird, auf Luther.Wıe in Christus
dıe Gotteswirklichkeit In dıe Weltwirklichkeit eing1ng, g1bt CS das Christliche N1ıC anders
als 1m Weltlichen, das „ Übernatürliche‘ 11UT im aturlıchen, das Heılıge 11UT 1mM Profanen, das
UOffenbarungsmäßige 11UT 1mM Vernünftigen“‘; ebd., Au ‚„„das thısche aumdenken über-
wunden, edeute: das, daß eın wirkliches Christsein außerhalb der Wırklichkein: der
Welt und keine wirkliıche Weltlichkeit außerhalb der Wiırkliıchkeit Jesu Christı g1bt‘‘; ebd.,
353 „Hıneıinrufen der Welt in die Gemennscha: dieses Leıbes Christı, dem S1E In
'Aahrnel. schon gehör: (Hervorheb. VOIN mir); Aufgabe der Kırche 1mM Zeugnı1s, in intellektu-
eller, nıcht zue1gnender un  10N des Aufdeckens eINes schon bestehenden Faktums ebd.,
53/219 „1mM ‚e1! Christ1 alle Menschen ANSCHOIMMCN, beschlossen, sınd und daß
die Gemennde der Glaubenden ben 168 der Welt Uurc Worte und en kundzutun hat“; vgl
ebd., 54/219 „Abgesondert ist cdıe Gemeinde VOIN der Welt UrC| nıchts anderes als da-
UrC| daß S1e dıe Wiırklichkeit des VON ott Angenommenseins, die er Welt gehö: glau-
bend ber sıch gelten älßt und ‚.ben arın als erWelt geltend bezeugt‘  66 (Hervorheb. VOon mMIr);
vgl ebd., 60/224 .„daß 1Iso die Wiırklichkeit In er Mannıgfaltigkeit zuletzt doch eine Ist,
nämlıch In dem menschgewordenen ott Jesus T1StUS, ben 168 hat dıe Kırche der Welt
bezeugen“ (Hervorheb. 1m r1g.); ebd., „„Wer Jesus T1SCUS ansıeht, S1E| in der Jlat
:Ott und dıe Welt in einem ‘“ (Hervorheb. VON mır); ebd., „Nun g1bt keine Wırk-
lıchkeıit, keıine Welt mehr, die N1IC. mıiıt ott versöhnt und in Frieden ware  : ebd., 11UT
noetische Dıfferenz: ‚„„Was Christus geschah, War der Menschheıit geschehen. Es ist e1In
GeheimnIi1s, daß 1UT e1In Teıl der Menschheit dıe Gestalt des Erlösers erkennt“ (Hervorheb.
VON mir); eDd.. TWA A „ In iıhm sehen WITr dıe Menschheit als VON ott ANSCHOMIMNECNEC, C
tragene, gelıebte, mıiıt ott versöhnte‘‘; Bonhoeffer, ebd., 265/246, beruft sıch In seınen Ent-
scheıdungen Unrecht, WIeE sehen se1n wiırd, auf Luther.
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Das Gericht (jottes hat gemä onhoefftfer bereıts Christus stattgefunden
und ist VOIN er nıcht mehr erwarten Dem Gesetz kommt in se1iner Funk-
t1on als Maßstab des Gerichtes keıne Bedeutung L, CS ist nıcht als e1igenstän-
1ger Pol In der Dialektik ZU Evangelıum ernstzunehmen“®°. SO bezıieht sıch
auch das Providenzhandeln Gottes** nıcht alleın auf dıe geschöpfliche Ex1istenz
1m Sınne einer Erhaltung inmıtten der Gerichtsverfallenheıt, sondern c geht

eiıne geschöpflich unıversalısierte soteriologische“ Erhaltung 1mM (jnaden-
stand?®.

onhoeffer spielt (jesetz und Verantwortung gegeneinander Adus beıdes
voneinander her interpretieren“. Dadurch das unterscheidende Krıte-
Mum, das In der konkreten Sıtuation e Entscheidung zwıschen wahr, dem
Gesetz ottes entsprechend und VOT dem Gericht (jottes verantwortbar, und

23 Bonhoeffer, 1 75/79-8S0 „„Nur indem ott sıch selbst das Gericht vollzıeht, ann
Friede werden zwıschen ıhm und der Welt und zwıschen ensch und ensch Was T1StUS
wıderfuhr, das wıderiTuhr 1ın ıhm en Menschen. Nur als VON ott gerichteter ann der
ensch VOT ott eben, NUTr der gekreuzıgte ensch ist 1m Frieden mıiıt ottDeontologische Teleologie  161  Das Gericht Gottes hat gemäß Bonhoeffer bereits an Christus stattgefunden  und ist von daher nicht mehr zu erwarten. Dem Gesetz kommt in seiner Funk-  tion als Maßstab des Gerichtes keine Bedeutung zu; es ist nicht als eigenstän-  diger Pol in der Dialektik zum Evangelium ernstzunehmen”. So bezieht sich  auch das Providenzhandeln Gottes** nicht allein auf die geschöpfliche Existenz  im Sinne einer Erhaltung inmitten der Gerichtsverfallenheit, sondern es geht  um eine geschöpflich universalisierte soteriologische” Erhaltung im Gnaden-  stand?®,  Bonhoeffer spielt Gesetz und Verantwortung gegeneinander aus statt beides  voneinander her zu interpretieren”’. Dadurch fehlt das unterscheidende Krite-  rium, das in der konkreten Situation die Entscheidung zwischen wahr, d.h. dem  Gesetz Gottes entsprechend und vor dem Gericht Gottes verantwortbar, und  23 Bonhoeffer, Ethik, S. 75/79-80: „Nur indem Gott an sich selbst das Gericht vollzieht, kann  Friede werden zwischen ihm und der Welt und zwischen Mensch und Mensch ... Was Christus  widerfuhr, das widerfuhr in ihm allen Menschen. Nur als von Gott gerichteter kann der  Mensch vor Gott leben, nur der gekreuzigte Mensch ist im Frieden mit Gott ... Von Gott an-  genommen, im Kreuze gerichtet und versöhnt, das ist die Wirklichkeit der Menschheit“‘‘; ebd.,  S. 77/82: „Weil Gott den Menschen vor sich bestehen lassen will aus lauter Liebe, darum rich-  tet er ihn. Es ist ein Gericht der Gnade, das Gott in Christus über den Menschen bringt‘“ (Her-  vorheb. von mir).  24  Die Lehre von der providentia Dei entfaltet die Vorsehung und Erhaltung als Handlungsweisen  Gottes.  25  Soteriologie ist die Lehre vom Heil und seiner Zueignung. Soteriologie und Schöpfungslehre  sind zu unterscheiden, weil sie zwei verschiedene Taten Gottes betreffen (erster und zweiter  Artikel). Bei Bonhoeffer wie bei Karl Barth droht diese Unterscheidung verloren zu gehen.  26  Bonhoeffer, Ethik, S. 125-126/118: „denn wie soll der von Christus Abgefallene noch Gemein-  schaft mit Christus haben, es sei denn durch die Gnade, mit der Christus selbst den Abgefal-  lenen festhält und ihm die Gemeinschaft bewahrt?“  2  Bonhoeffer, Ethik, S. 246/228-229: „der absolute Maßstab eines an und für sich Guüuten ...  macht das Gute zu einem toten Gesetz, zum Moloch, dem alles Leben und alle Freiheit geop-  fert wird ...; die Entscheidung zwischen dem klar erkannten Guten und dem klar erkannten  Bösen nimmt die menschliche Erkenntnis selbst von der Entscheidung aus, verlegt das Ethi-  sche in den Kampf zwischen der bereits am Guten orientierten Erkenntnis und dem noch wi-  derstrebenden Willen und verfehlt damit jene echte Entscheidung, in der der ganze Mensch  samt Erkenntnis und Willen in der Vieldeutigkeit einer geschichtlichen Situation nur im Wag-  nis der Tat selbst das Gute sucht und findet“; ebd., S. 268/248-249: „Während alles ideologi-  sche Handeln seine Rechtfertigung immer schon in seinem Prinzip bei sich selbst hat, verzich-  tet verantwortliches Handeln auf das Wissen um seine letzte Gerechtigkeit“; ebd., S. 254/236:  „In diesem Begriff der Verantwortung ist die zusammengefaßte Ganzheit und Einheit der Ant-  wort auf die uns in Jesus Christus gegebene Wirklichkeit gemeint im Unterschied zu den Teil-  antworten, die wir zum Beispiel aus der Erwägung der Nützlichkeit oder aus bestimmten Prin-  zipien heraus geben könnten“‘; ebd., S. 274/254-255: „Es bleibt eine theoretisch nie mehr zu  entscheidende Frage, ob im geschichtlichen Handeln das Letzte das ewige Gesetz oder die  freie Verantwortung gegen alles Gesetz aber vor Gott ist‘; ebd., S. 145/135-136: die Abgren-  zung gegen die sogenannte radikale Lösung des Verhältnisses zwischen Letztem und Vorletz-  tem ist stärker ausgeprägt als die gegen die Kompromißlösung: „Was dadurch aus der Welt  wird, fällt nicht mehr ins Gewicht; der Christ trägt keine Verantwortung dafür und die Welt  muß doch verbrennen. ... Aus dem letzten Wort Gottes, das ein Gnadenwort ist, wird hier die  eisige Härte des allen Widerstand zerbrechenden und verachtenden Gesetzes“ (alle Hervorhe-  bungen von mir).Von ott
IIINCH, Im Kreuze gerichtet UN versöhnt, das ist die Wirklichker der Menschheıt‘“:; ebd.,

„„Weıl ott den Menschen VOTI sıch estehen lassen ll AUS lauter 1eDe, arum rich-
teL ihn Es ist eın Gericht der Gnade, das ott In T1StUS ber den Menschen bringt“ (Her-
vorheb. VOINN mIr).
Die re VON der providentia Del entfaltet die Vorsehung und Erhaltung als Handlungsweıisen
(Gjottes

Z Soteriologie ist dıie Lehre VO)! eıl und seiner /ue1gnung Soteri0logıe und Schöpfungslehre
sınd unterscheıden, weiıl S1Ce Zzwel verschliedene JTaten (jottes eireitfen (erster und zweıter
Artıkel). Be1 Bonhoeffer WIE be1 Karl Barth TO| diıese Unterscheidung verloren gehen
Bonhoeffer,1 Dl ‚„.denn W1e coll der VOoN T1SCUS Abgefallene och (Geme1n-
cschaft mıt Christus aben, CS SEe1 enn UrTrC| e nade, mıt der Christus cselbst den Abgefal-
lenen es und ıhm cdıe Gemeinnschaft bewahrt‘?“‘“
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fert wırdDeontologische Teleologie  161  Das Gericht Gottes hat gemäß Bonhoeffer bereits an Christus stattgefunden  und ist von daher nicht mehr zu erwarten. Dem Gesetz kommt in seiner Funk-  tion als Maßstab des Gerichtes keine Bedeutung zu; es ist nicht als eigenstän-  diger Pol in der Dialektik zum Evangelium ernstzunehmen”. So bezieht sich  auch das Providenzhandeln Gottes** nicht allein auf die geschöpfliche Existenz  im Sinne einer Erhaltung inmitten der Gerichtsverfallenheit, sondern es geht  um eine geschöpflich universalisierte soteriologische” Erhaltung im Gnaden-  stand?®,  Bonhoeffer spielt Gesetz und Verantwortung gegeneinander aus statt beides  voneinander her zu interpretieren”’. Dadurch fehlt das unterscheidende Krite-  rium, das in der konkreten Situation die Entscheidung zwischen wahr, d.h. dem  Gesetz Gottes entsprechend und vor dem Gericht Gottes verantwortbar, und  23 Bonhoeffer, Ethik, S. 75/79-80: „Nur indem Gott an sich selbst das Gericht vollzieht, kann  Friede werden zwischen ihm und der Welt und zwischen Mensch und Mensch ... Was Christus  widerfuhr, das widerfuhr in ihm allen Menschen. Nur als von Gott gerichteter kann der  Mensch vor Gott leben, nur der gekreuzigte Mensch ist im Frieden mit Gott ... Von Gott an-  genommen, im Kreuze gerichtet und versöhnt, das ist die Wirklichkeit der Menschheit“‘‘; ebd.,  S. 77/82: „Weil Gott den Menschen vor sich bestehen lassen will aus lauter Liebe, darum rich-  tet er ihn. Es ist ein Gericht der Gnade, das Gott in Christus über den Menschen bringt‘“ (Her-  vorheb. von mir).  24  Die Lehre von der providentia Dei entfaltet die Vorsehung und Erhaltung als Handlungsweisen  Gottes.  25  Soteriologie ist die Lehre vom Heil und seiner Zueignung. Soteriologie und Schöpfungslehre  sind zu unterscheiden, weil sie zwei verschiedene Taten Gottes betreffen (erster und zweiter  Artikel). Bei Bonhoeffer wie bei Karl Barth droht diese Unterscheidung verloren zu gehen.  26  Bonhoeffer, Ethik, S. 125-126/118: „denn wie soll der von Christus Abgefallene noch Gemein-  schaft mit Christus haben, es sei denn durch die Gnade, mit der Christus selbst den Abgefal-  lenen festhält und ihm die Gemeinschaft bewahrt?“  2  Bonhoeffer, Ethik, S. 246/228-229: „der absolute Maßstab eines an und für sich Guüuten ...  macht das Gute zu einem toten Gesetz, zum Moloch, dem alles Leben und alle Freiheit geop-  fert wird ...; die Entscheidung zwischen dem klar erkannten Guten und dem klar erkannten  Bösen nimmt die menschliche Erkenntnis selbst von der Entscheidung aus, verlegt das Ethi-  sche in den Kampf zwischen der bereits am Guten orientierten Erkenntnis und dem noch wi-  derstrebenden Willen und verfehlt damit jene echte Entscheidung, in der der ganze Mensch  samt Erkenntnis und Willen in der Vieldeutigkeit einer geschichtlichen Situation nur im Wag-  nis der Tat selbst das Gute sucht und findet“; ebd., S. 268/248-249: „Während alles ideologi-  sche Handeln seine Rechtfertigung immer schon in seinem Prinzip bei sich selbst hat, verzich-  tet verantwortliches Handeln auf das Wissen um seine letzte Gerechtigkeit“; ebd., S. 254/236:  „In diesem Begriff der Verantwortung ist die zusammengefaßte Ganzheit und Einheit der Ant-  wort auf die uns in Jesus Christus gegebene Wirklichkeit gemeint im Unterschied zu den Teil-  antworten, die wir zum Beispiel aus der Erwägung der Nützlichkeit oder aus bestimmten Prin-  zipien heraus geben könnten“‘; ebd., S. 274/254-255: „Es bleibt eine theoretisch nie mehr zu  entscheidende Frage, ob im geschichtlichen Handeln das Letzte das ewige Gesetz oder die  freie Verantwortung gegen alles Gesetz aber vor Gott ist‘; ebd., S. 145/135-136: die Abgren-  zung gegen die sogenannte radikale Lösung des Verhältnisses zwischen Letztem und Vorletz-  tem ist stärker ausgeprägt als die gegen die Kompromißlösung: „Was dadurch aus der Welt  wird, fällt nicht mehr ins Gewicht; der Christ trägt keine Verantwortung dafür und die Welt  muß doch verbrennen. ... Aus dem letzten Wort Gottes, das ein Gnadenwort ist, wird hier die  eisige Härte des allen Widerstand zerbrechenden und verachtenden Gesetzes“ (alle Hervorhe-  bungen von mir).dıie Entscheidung zwıschen dem klar erkannten uten und dem klar erkannten
Bösen nımmt die MenSsSC  TE Erkenntnis selbst VON der Entscheidung Aaus, verlegt das Ethı1-
sche in den amp: zwıschen der bereıits uten orlientlierten Erkenntnis und dem och W1-
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e1s1ıge ärte des en Widerstand zerbrechenden und verachtenden Gesetzes‘ Hervorhe-
bungen VON miır)
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falsch, dem Gesetz als aßstabh des kommenden Gerichtes nıcht gemäßb,
möglıch machen könnte. An die Stelle dieser qualitativen Differenz trıtt eın
quantıtatives Abwägen, das alle Größhen auf INe ene stellt. DiIie Dımension
VON Sünder und ünde, VON UOr1iginal- und Aktualsünde*® wırd vermengt, indem
die Unverme1  arkeıt des Sündigens In jeder Handlung ausgesagt WIrd. Hıer
wırd dıe Aussage über dıe unıversale Schuldbeladenheit VOIN einem 1im Rück-
16 teststellenden und proh1bitiv (eindämmend) im 1INDI1IC auf das welıltere
Geschehen wırkenden Satz elner Vorausschau quf das noch vollzıehende
Handeln DIe Irreversibilıtät (Unaufhebbarkeıit) des Sünderseıins wırd als Ln
verme1dbarkeit des jeweıls konkreten, aktualen Sündetuns gedeutet. So geht 6S
dann nurmehr dıe graduelle wägung verschıedener In sıch negatıver
Handlungen, dıe sıch Maß der innerweltlichen Folgen orientiert“?. Das Ver-
halten entsteht dUus der punktuellen Sıtuation, WwIırd aber nıcht VO  —; der unıversa-
len soter10log1schen Sıtuation her verstanden, dıe VON der Wırkung Von (Gjesetz
und Evangelıum bestimmt wırd und dıe Jeweılıge punktuelle S1ıtuation qualifi-
ziert.

onhoeflftfer propagıert eın verantwortliches Handeln IM USs der Norm-
übertretung, das urc einen Wechsel der normatıven Bezugspunkte ermÖg-

28 Originalsünde der TDsunde das dem Menschen VOI- und miıtgegebene Sünderseın: Aktual-
der atsunde das jeweılıge undeTtun. Das Sünderseıin entste| nıcht erst Urc das undetun;
das undetun wırd nıcht UrC| das Sündersein entschuldıgt.
onhoeffer, 1. 27151255 &n der wiıird der ensch schuldıg und der annn
alleın VOon der göttlıchen na und der Vergebung en162  Christian Herrmann  falsch, d.h. dem Gesetz als Maßstab des kommenden Gerichtes nicht gemäß,  möglich machen könnte. An die Stelle dieser qualitativen Differenz tritt ein  quantitatives Abwägen, das alle Größen auf eine Ebene stellt. Die Dimension  von Sünder und Sünde, von Original- und Aktualsünde?® wird vermengt, indem  die Unvermeidbarkeit des Sündigens in jeder Handlung ausgesagt wird. Hier  wird die Aussage über die universale Schuldbeladenheit von einem im Rück-  blick feststellenden und prohibitiv (eindämmend) im Hinblick auf das weitere  Geschehen wirkenden Satz zu einer Vorausschau auf das noch zu vollziehende  Handeln. Die Irreversibilität (Unaufhebbarkeit) des Sünderseins wird als Un-  vermeidbarkeit des jeweils konkreten, aktualen Sündetuns gedeutet. So geht es  dann nurmehr um die graduelle Abwägung verschiedener in sich negativer  Handlungen, die sich am Maß der innerweltlichen Folgen orientiert?®. Das Ver-  halten entsteht aus der punktuellen Situation, wird aber nicht von der universa-  len soteriologischen Situation her verstanden, die von der Wirkung von Gesetz  und Evangelium bestimmt wird und die jeweilige punktuelle Situation qualifi-  ziert.  Bonhoeffer propagiert ein verantwortliches Handeln im Modus der Norm-  übertretung*°, das durch einen Wechsel der normativen Bezugspunkte ermög-  28 Originalsünde oder Erbsünde: das dem Menschen vor- und mitgegebene Sündersein; Aktual-  oder Tatsünde: das jeweilige Sündetun. Das Sündersein entsteht nicht erst durch das Sündetun;  das Sündetun wird nicht durch das Sündersein entschuldigt.  20  Bonhoeffer, Ethik, S. 275/255: „so oder so wird der Mensch schuldig und so oder so kann er  allein von der göttlichen Gnade und der Vergebung leben. ... Keiner kann der Richter des an-  dern werden. Das Gericht bleibt bei Gott. ... zur Struktur verantwortlichen Handelns die Be-  reitschaft zur Schuldübernahme und die Freiheit gehört‘“ (Hervorheb. im Original); ebd., S.  276/256: „Er stellt seine persönliche Unschuld über die Verantwortung für die Menschen, und  er ist blind für die heillosere Schuld, die er gerade damit auf sich lädt, blind auch dafür, daß  sich die wirkliche Unschuld gerade darin erweist, daß sie um des anderen Menschen willen in  die Gemeinschaft seiner Schuld eingeht‘“; ebd., S. 280/260: menschliches Handeln nimmt  „indirekt an dem Handeln Jesu Christi teil. Es gibt also für das verantwortliche Handeln so  etwas wie eine relative Sündlosigkeit, die sich gerade im verantwortlichen Aufnehmen frem-  der Schuld erweist‘‘; ebd., S. 268/249: „Der ideologisch Handelnde sieht sich in seiner Idee  gerechtfertigt, der Verantwortliche legt sein Handeln in die Hände Gottes und lebt von Gottes  Gnade und Gericht“; ebd., S. 65/71: „wer die notwendige Tat höher schätzt als die Unbefleckt-  heit seines eigenen Gewissens und Rufes, wer dem fruchtbareren Kompromiß ein unfruchtba-  res Prinzip ... zu opfern bereit ist, der hüte sich, daß ihn nicht gerade seine vermeintliche Frei-  heit schließlich zu Fall bringe“; ebd., S. 66/71: „Nur auf Kosten eines Selbstbetruges kann er  seine private Untadeligkeit vor der Befleckung durch verantwortliches Handeln in der Welt  reinerhalten‘; ebd., S. 260/242: „ein relativ Besseres dem relativ Schlechteren vorzuziehen“  (alle Hervorhebungen von mir).  30  So auch, allerdings mit entgegengesetzter Bewertung: Gerhard Simpfendörfer, „Hören und  Handeln: zu Dietrich Bonhoeffers Ethik‘“, Evangelische Kommentare 26. 1993, S. 162-165,  hier bes. S. 165: „In ausdrücklicher Differenz zur kategorischen Pflichtethik Kants gehört für  Bonhoeffer zum verantwortlichen Handeln die Bereitschaft, Schuld vor dem Gesetz auf sich  zu nehmen um des wirklichen Menschen willen“; vgl. ebd., S. 164f: „In dieser Situation gibt  es nur den völligen Verzicht auf jedes Gesetz, verbunden mit dem Wissen, hier in freiem Wag-  nis entscheiden zu müssen, verbunden auch mit dem offenen Eingeständnis, daß hier das Ge-  setz verletzt wird“‘.Keıner ann der Rıchter des
dern werden. DER Gericht bleibt be1 ott.162  Christian Herrmann  falsch, d.h. dem Gesetz als Maßstab des kommenden Gerichtes nicht gemäß,  möglich machen könnte. An die Stelle dieser qualitativen Differenz tritt ein  quantitatives Abwägen, das alle Größen auf eine Ebene stellt. Die Dimension  von Sünder und Sünde, von Original- und Aktualsünde?® wird vermengt, indem  die Unvermeidbarkeit des Sündigens in jeder Handlung ausgesagt wird. Hier  wird die Aussage über die universale Schuldbeladenheit von einem im Rück-  blick feststellenden und prohibitiv (eindämmend) im Hinblick auf das weitere  Geschehen wirkenden Satz zu einer Vorausschau auf das noch zu vollziehende  Handeln. Die Irreversibilität (Unaufhebbarkeit) des Sünderseins wird als Un-  vermeidbarkeit des jeweils konkreten, aktualen Sündetuns gedeutet. So geht es  dann nurmehr um die graduelle Abwägung verschiedener in sich negativer  Handlungen, die sich am Maß der innerweltlichen Folgen orientiert?®. Das Ver-  halten entsteht aus der punktuellen Situation, wird aber nicht von der universa-  len soteriologischen Situation her verstanden, die von der Wirkung von Gesetz  und Evangelium bestimmt wird und die jeweilige punktuelle Situation qualifi-  ziert.  Bonhoeffer propagiert ein verantwortliches Handeln im Modus der Norm-  übertretung*°, das durch einen Wechsel der normativen Bezugspunkte ermög-  28 Originalsünde oder Erbsünde: das dem Menschen vor- und mitgegebene Sündersein; Aktual-  oder Tatsünde: das jeweilige Sündetun. Das Sündersein entsteht nicht erst durch das Sündetun;  das Sündetun wird nicht durch das Sündersein entschuldigt.  20  Bonhoeffer, Ethik, S. 275/255: „so oder so wird der Mensch schuldig und so oder so kann er  allein von der göttlichen Gnade und der Vergebung leben. ... Keiner kann der Richter des an-  dern werden. Das Gericht bleibt bei Gott. ... zur Struktur verantwortlichen Handelns die Be-  reitschaft zur Schuldübernahme und die Freiheit gehört‘“ (Hervorheb. im Original); ebd., S.  276/256: „Er stellt seine persönliche Unschuld über die Verantwortung für die Menschen, und  er ist blind für die heillosere Schuld, die er gerade damit auf sich lädt, blind auch dafür, daß  sich die wirkliche Unschuld gerade darin erweist, daß sie um des anderen Menschen willen in  die Gemeinschaft seiner Schuld eingeht‘“; ebd., S. 280/260: menschliches Handeln nimmt  „indirekt an dem Handeln Jesu Christi teil. Es gibt also für das verantwortliche Handeln so  etwas wie eine relative Sündlosigkeit, die sich gerade im verantwortlichen Aufnehmen frem-  der Schuld erweist‘‘; ebd., S. 268/249: „Der ideologisch Handelnde sieht sich in seiner Idee  gerechtfertigt, der Verantwortliche legt sein Handeln in die Hände Gottes und lebt von Gottes  Gnade und Gericht“; ebd., S. 65/71: „wer die notwendige Tat höher schätzt als die Unbefleckt-  heit seines eigenen Gewissens und Rufes, wer dem fruchtbareren Kompromiß ein unfruchtba-  res Prinzip ... zu opfern bereit ist, der hüte sich, daß ihn nicht gerade seine vermeintliche Frei-  heit schließlich zu Fall bringe“; ebd., S. 66/71: „Nur auf Kosten eines Selbstbetruges kann er  seine private Untadeligkeit vor der Befleckung durch verantwortliches Handeln in der Welt  reinerhalten‘; ebd., S. 260/242: „ein relativ Besseres dem relativ Schlechteren vorzuziehen“  (alle Hervorhebungen von mir).  30  So auch, allerdings mit entgegengesetzter Bewertung: Gerhard Simpfendörfer, „Hören und  Handeln: zu Dietrich Bonhoeffers Ethik‘“, Evangelische Kommentare 26. 1993, S. 162-165,  hier bes. S. 165: „In ausdrücklicher Differenz zur kategorischen Pflichtethik Kants gehört für  Bonhoeffer zum verantwortlichen Handeln die Bereitschaft, Schuld vor dem Gesetz auf sich  zu nehmen um des wirklichen Menschen willen“; vgl. ebd., S. 164f: „In dieser Situation gibt  es nur den völligen Verzicht auf jedes Gesetz, verbunden mit dem Wissen, hier in freiem Wag-  nis entscheiden zu müssen, verbunden auch mit dem offenen Eingeständnis, daß hier das Ge-  setz verletzt wird“‘.ZUT Struktur verantwortlichen andelns die Be-
reitschaft zZUr Schuldühbernahme und dıie Freiheit gehörı (Hervorheb. 1mM Uriginal); ebd.,
176/256 ST stellt se1ine persönlıche NsSChu ber dıe Verantwortung für dıe Menschen, und

ist 1N! für dıie heillosere Schuld, dıe gerade amı auf sıch lädt, 1N| uch afür, dal
sıch dıe wırklıche NscChu gerade darın erweılst, dalß S1e des anderen Menschen wıllen In
1e Gemeinschaft selıner Schuld eingeht‘‘; ebd., 280/260 menschlıiches Handeln nımmt
‚„„indırel dem Handeln Jesu Christi teil Es g1bt 1so für das verantwortliche Handeln
eLIiWwas WI1IeEe eine relative Sündlosigkeit, die sıch gerade 1im verantwortlichen ulnehmen Irem-
der Schuld erweılst‘‘; ebd., 268/249 „Der iıdeologisch Handelnde sıecht sıch In selner Idee
gerechtfertigt, der Verantwo:  ıche legt se1in Handeln iın dıe anı (jottes un ebt VON (Gjottes
naı und Gericht“‘; ebd., 65/7 98  CI dıe notwendige Taterchätzt als dıe Unbefleckt-
heıt se1ines eigenen (GGew1ssens und ufes, WeT dem fruchtbareren Kompromiß eın unfruchtba-
ICS Prinzip162  Christian Herrmann  falsch, d.h. dem Gesetz als Maßstab des kommenden Gerichtes nicht gemäß,  möglich machen könnte. An die Stelle dieser qualitativen Differenz tritt ein  quantitatives Abwägen, das alle Größen auf eine Ebene stellt. Die Dimension  von Sünder und Sünde, von Original- und Aktualsünde?® wird vermengt, indem  die Unvermeidbarkeit des Sündigens in jeder Handlung ausgesagt wird. Hier  wird die Aussage über die universale Schuldbeladenheit von einem im Rück-  blick feststellenden und prohibitiv (eindämmend) im Hinblick auf das weitere  Geschehen wirkenden Satz zu einer Vorausschau auf das noch zu vollziehende  Handeln. Die Irreversibilität (Unaufhebbarkeit) des Sünderseins wird als Un-  vermeidbarkeit des jeweils konkreten, aktualen Sündetuns gedeutet. So geht es  dann nurmehr um die graduelle Abwägung verschiedener in sich negativer  Handlungen, die sich am Maß der innerweltlichen Folgen orientiert?®. Das Ver-  halten entsteht aus der punktuellen Situation, wird aber nicht von der universa-  len soteriologischen Situation her verstanden, die von der Wirkung von Gesetz  und Evangelium bestimmt wird und die jeweilige punktuelle Situation qualifi-  ziert.  Bonhoeffer propagiert ein verantwortliches Handeln im Modus der Norm-  übertretung*°, das durch einen Wechsel der normativen Bezugspunkte ermög-  28 Originalsünde oder Erbsünde: das dem Menschen vor- und mitgegebene Sündersein; Aktual-  oder Tatsünde: das jeweilige Sündetun. Das Sündersein entsteht nicht erst durch das Sündetun;  das Sündetun wird nicht durch das Sündersein entschuldigt.  20  Bonhoeffer, Ethik, S. 275/255: „so oder so wird der Mensch schuldig und so oder so kann er  allein von der göttlichen Gnade und der Vergebung leben. ... Keiner kann der Richter des an-  dern werden. Das Gericht bleibt bei Gott. ... zur Struktur verantwortlichen Handelns die Be-  reitschaft zur Schuldübernahme und die Freiheit gehört‘“ (Hervorheb. im Original); ebd., S.  276/256: „Er stellt seine persönliche Unschuld über die Verantwortung für die Menschen, und  er ist blind für die heillosere Schuld, die er gerade damit auf sich lädt, blind auch dafür, daß  sich die wirkliche Unschuld gerade darin erweist, daß sie um des anderen Menschen willen in  die Gemeinschaft seiner Schuld eingeht‘“; ebd., S. 280/260: menschliches Handeln nimmt  „indirekt an dem Handeln Jesu Christi teil. Es gibt also für das verantwortliche Handeln so  etwas wie eine relative Sündlosigkeit, die sich gerade im verantwortlichen Aufnehmen frem-  der Schuld erweist‘‘; ebd., S. 268/249: „Der ideologisch Handelnde sieht sich in seiner Idee  gerechtfertigt, der Verantwortliche legt sein Handeln in die Hände Gottes und lebt von Gottes  Gnade und Gericht“; ebd., S. 65/71: „wer die notwendige Tat höher schätzt als die Unbefleckt-  heit seines eigenen Gewissens und Rufes, wer dem fruchtbareren Kompromiß ein unfruchtba-  res Prinzip ... zu opfern bereit ist, der hüte sich, daß ihn nicht gerade seine vermeintliche Frei-  heit schließlich zu Fall bringe“; ebd., S. 66/71: „Nur auf Kosten eines Selbstbetruges kann er  seine private Untadeligkeit vor der Befleckung durch verantwortliches Handeln in der Welt  reinerhalten‘; ebd., S. 260/242: „ein relativ Besseres dem relativ Schlechteren vorzuziehen“  (alle Hervorhebungen von mir).  30  So auch, allerdings mit entgegengesetzter Bewertung: Gerhard Simpfendörfer, „Hören und  Handeln: zu Dietrich Bonhoeffers Ethik‘“, Evangelische Kommentare 26. 1993, S. 162-165,  hier bes. S. 165: „In ausdrücklicher Differenz zur kategorischen Pflichtethik Kants gehört für  Bonhoeffer zum verantwortlichen Handeln die Bereitschaft, Schuld vor dem Gesetz auf sich  zu nehmen um des wirklichen Menschen willen“; vgl. ebd., S. 164f: „In dieser Situation gibt  es nur den völligen Verzicht auf jedes Gesetz, verbunden mit dem Wissen, hier in freiem Wag-  nis entscheiden zu müssen, verbunden auch mit dem offenen Eingeständnis, daß hier das Ge-  setz verletzt wird“‘.opfern bereıt ist, der hüte sıch, daß ıhn N1ıC gerade se1ne vermeıntliche Fre1-
heıt schlıeßlich Fall bringe“‘; ebd., „„Nur auf Kosten eINes Selbstbetruges annn
seıne private Untadeligkeit Vor der Befleckung Urc verantwortliches Handeln ıIn der Welt
reinerhalten‘“‘; ebd., 260/247) „e1in relatıv Besseres dem relativ Schlechteren vorzuziehen“‘

Hervorhebungen VOon mır).
So auch, allerdings mıt entgegengesetzter ewertung: Gerhard Simpfendörfer, „Hören und
Handeln 1eirıc onhoeffers Ethık®‘, Evangelısche Kommentare 1993. 162-165,
1er bes 165 „ In ausdrücklicher Dıfferenz ZUT kategorischen Pflichtethik ants gehö: für
onhoeffer ZUWU verantwortlichen Handeln dıe Bereıitschaft, Schuld VOT dem Gesetz auf sıch

nehmen des wırklıchen Menschen wiıllen“; vgl ebd., 164{f: „In dieser Sıtuation g1bt
CS NUr den völlıgen erZiCc| auf jedes Gesetz, verbunden mıt dem Wiıssen, hıer in freiem Wag-
n1Ss entscheıden müssen, verbunden uch miıt dem offenen Eıngeständnis, dalß Jler das Ge-
N verletz! WwI1rd®®.
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1C wIrd. 16 eiıne diakritische?! Wırkung der Norm Urc das Gesetz
geht C5S, sondern eın Realmachen des Realen, den analogen-“ achvoll-
ZUS der kollektiv ausgedeuteten Christuswirklichkeıit. DIie materı1alen (inhaltlı-
en Füllungen des Aufrufs, VON der Gestalt Christı her dıe mıt Gott versöhnte
Welt gestalten, Christus den Menschen Gestalt gewınnen lassen, die
Wirklichke1i WITKI1C werden lassen, den vorhandenen Rahmen der Wiırk-
16  er 1m Iun SOZUSaSCH aufzufüllen?. Jeiben VaRC. DiIie Norm des christo-

31 Dıakrıtisch, unterschei1dend WIT'| die Norm dadurch., daß s1e ıne Erkenntnis Von wahr
und falsch. gut und Ose ermöglıcht und einem diesen Weichenstellungen ausgerichteten
Handeln auiTforde:
Der Analogiebegriff ist für die theologısche Tradıtion wiıchtig: be1 TIThomas VOIN Aquın besteht
e1in Entsprechungsverhältnıs In der geschöpflichen Struktur zwıischen den Geschöpfen, ber
uch zwıschen der Schöpfung und dem chöpfer. Das hat Folgen {wa für dıe FErkenntnis- und
Handlungsfähigkeıt des Menschen, be1 der ıne Anknüpfung VOoNn atur und na ANSCHOM-
1LICIH wiıIrd. Karl Bart! dagegen behauptet ıne nalogıe, cdie in der geschichtlichen, N1C S
schöpflichen Bezıehung zwıschen ott und ensch begründet ist. Wenn {iwa ;ott sıch in
T1StUS ach unten ZUT Welt hın bewegt, ann muß der ensch sıch ebenfalls ach hın
bewegen (Option für die rmen Wenn dıe Welt bereıts erlöst 1st, muß dem 1Im Handeln
entsprochen werden; 1SS10N (mıt Ziel der TSL och stattfindenden Heıilsvermittlung und Ge-
seiz (zur Aufdeckung der Heilsbedürftigkeıit werden überflüssıg. Andererseıts wiırd das Evan-
gelıum vergesetzlıcht, ındem ıne dem Evangelıum gemäße Gestaltung der Welt (z.B In der
Polıitik Sündenvergebung Strafverfolgung; ıvellıerung Unterschie: der Leıistungen;
Glaube das Überwundensein des Bösen als Begründung für das unbedingte Oostula!l des Pa-
zıf1smus) geforde: wird. Meiıstens bleiben ber die inhaltlıchen Onkretionen sehr nebulös,
weiıl N VOT em die negatıve Abgrenzung VON der früheren Tradıtion geht. Bon-
hoeffer wırd VON diesem en beeinflußt.

37 onhoeffer,1 253.254/235:23 „ Wır eben, indem WITr auf das 1ın Jesus T1StUS UNs

gerichtete Wort (jottes Antwort geben. Das eben, das unNns in Jesus Chrıistus als Ja und Neın
UNsSeTCIN en egegnet, ll Uurc en ‚eben, das dieses Ja und Neın aufnımmt und eınt,

beantwortet werden‘‘; ebd., 263/245 „„Wirklichkeitsgemäß ist das christusgemäßhe Handeln,
we1ıl 6S dıe Welt Welt seın Läßt, weıl CS mıt der Welt als Welt rechnet und doch nıemals AUS den
ugen läßt, dıe Welt in Jesus Chrıstus VON ;ott gelıebt, gerichte! und versöhnt Ists  .. ebd.,

263/244 „„Weıl Christus; als der wiırklıche Ursprung, Wesen und Ziel es Wırk-
lıchen ıst, arum ist celbst der Herr und das Gesetz des Wirklichen. Das Wort Jesu Christi
ist 1so dıie Auslegung seiner Exı1istenz und damıt dıe Auslegung jener Wiırklıichkeıt, in der die
Geschichte iıhrer Erfüllung kommt. S1ıe | Worte Jesu:; sind göttlıches Gebot für das
verantwortliche Handeln In der Geschichte, insofern AaLs IC dıie In Christus erfüllte Wirklich-
keıit der Geschichte, Adie In FLSEMUS allein erfüllte Verantwortung für den Menschen, sind‘‘; das
(Gjesetz wırd christologıisch gefüllt, Christus erscheıint als stetiges Voraus.,. als Programm und
ostulat, vgl ebd., 249-250/232 „Daß en außerhalb selbst. in Jesus hrı-
STUS 1st, ist VOIN außen begegnender ANSPruCh, dem WIT glauben der widersprechen.Deontologische Teleologie  163  licht wird. Nicht um eine diakritische?! Wirkung der Norm durch das Gesetz  geht es, sondern um ein Realmachen des Realen, um den analogen*? Nachvoll-  zug der kollektiv ausgedeuteten Christuswirklichkeit. Die materialen (inhaltli-  chen) Füllungen des Aufrufs, von der Gestalt Christi her die mit Gott versöhnte  Welt zu gestalten, Christus unter den Menschen Gestalt gewinnen zu lassen, die  Wirklichkeit wirklich werden zu lassen, den vorhandenen Rahmen der Wirk-  lichkeit im Tun sozusagen aufzufüllen®®, bleiben vage. Die Norm des christo-  31 Diakritisch, d.h. unterscheidend wirkt die Norm dadurch, daß sie eine Erkenntnis von wahr  und falsch, gut und böse ermöglicht und zu einem an diesen Weichenstellungen ausgerichteten  Handeln auffordert.  32  Der Analogiebegriff ist für die theologische Tradition wichtig: bei Thomas von Aquin besteht  ein Entsprechungsverhältnis in der geschöpflichen Struktur zwischen den Geschöpfen, aber  auch zwischen der Schöpfung und dem Schöpfer. Das hat Folgen etwa für die Erkenntnis- und  Handlungsfähigkeit des Menschen, bei der eine Anknüpfung von Natur und Gnade angenom-  men wird. Karl Barth dagegen behauptet eine Analogie, die in der geschichtlichen, nicht ge-  schöpflichen Beziehung zwischen Gott und Mensch begründet ist. Wenn etwa Gott sich in  Christus nach unten zur Welt hin bewegt, dann muß der Mensch sich ebenfalls nach unten hin  bewegen (Option für die Armen). Wenn die Welt bereits erlöst ist, so muß dem im Handeln  entsprochen werden; Mission (mit Ziel der erst noch stattfindenden Heilsvermittlung) und Ge-  setz (zur Aufdeckung der Heilsbedürftigkeit) werden überflüssig. Andererseits wird das Evan-  gelium vergesetzlicht, indem eine dem Evangelium gemäße Gestaltung der Welt (z.B. in der  Politik Sündenvergebung statt Strafverfolgung; Nivellierung statt Unterschied der Leistungen;  Glaube an das Überwundensein des Bösen als Begründung für das unbedingte Postulat des Pa-  zifismus) gefordert wird. Meistens bleiben aber die inhaltlichen Konkretionen sehr nebulös,  weil es Barth vor allem um die negative Abgrenzung von der früheren Tradition geht. Bon-  hoeffer wird von diesem Denken beeinflußt.  38  Bonhoeffer, Ethik, S. 253-254/235-236: „Wir leben, indem wir auf das in Jesus Christus an uns  gerichtete Wort Gottes Anzwort geben. ... Das Leben, das uns in Jesus Christus als Ja und Nein  zu unserem Leben begegnet, will durch ein Leben, das dieses Ja und Nein aufnimmt und eint,  beantwortet werden“; ebd., S. 263/245: „Wirklichkeitsgemäß ist das christusgemäße Handeln,  weil es die Welt Welt sein läßt, weil es mit der Welt als Welt rechnet und doch niemals aus den  Augen läßt, daß die Welt in Jesus Christus von Gott geliebt, gerichtet und versöhnt ist“; ebd.,  S. 263/244: „Weil er [Christus; C. H.] als der wirkliche Ursprung, Wesen und Ziel alles Wirk-  lichen ist, darum ist er selbst der Herr und das Gesetz des Wirklichen. Das Wort Jesu Christi  ist also die Auslegung seiner Existenz und damit die Auslegung jener Wirklichkeit, in der die  Geschichte zu ihrer Erfüllung kommt. Sie [Worte Jesu; C. H.] sind göttliches Gebot für das  verantwortliche Handeln in der Geschichte, insofern als sie die in Christus erfüllte Wirklich-  keit der Geschichte, die in Christus allein erfüllte Verantwortung für den Menschen, sind“; das  Gesetz wird christologisch gefüllt, Christus erscheint als stetiges Voraus, als Programm und  Postulat, vgl. ebd., S. 249-250/232: „Daß unser Leben außerhalb unser selbst, in Jesus Chri-  stus ist, ist ... von außen begegnender Anspruch, dem wir glauben oder widersprechen. ... So  vernehmen wir in diesem Wort Jesu Christi das Nein über unser Leben. ... Das Nein, das wir  hören, bringt uns selbst diesen Tod. Aber indem es uns den Tod gibt, wird aus dem Nein ein  verborgenes Ja zu einem neuen Leben, zum Leben, das Jesus Christus ist“; ebd., S. 254/236:  „In diesem Begriff der Verantwortung ist die zusammengefaßte Ganzheit und Einheit der Ant-  wort auf die uns in Jesus Christus gegebene Wirklichkeit gemeint“; ebd., S. 34-35/203: ADie  Frage nach dem Guten wird zur Frage nach dem Teilhaben an der in Christus offenbarten Got-  teswirklichkeit‘; ebd., S. 60-61/225: „Der Wille Gottes aber ist nichts anderes als das Wirk-  lichwerden der Christuswirklichkeit bei uns und in unserer Welt‘“; ebd., S. 262/244:  „christusgemäßes Handeln wirklichkeitsgemäßes Handeln“; ebd., S. 59/224: „Auftrag, die  Wirklichkeit Jesu Christi in Verkündigung, kirchlicher Ordnung und christlichem Leben wirk-  lich werden zu lassen“; ebd., S. 40/208: „Die christliche Ethik fragt nun nach dem Wirklich-SO
vernehmen WITr in diıesem Wort Jesu sSUu das Neın ber enDeontologische Teleologie  163  licht wird. Nicht um eine diakritische?! Wirkung der Norm durch das Gesetz  geht es, sondern um ein Realmachen des Realen, um den analogen*? Nachvoll-  zug der kollektiv ausgedeuteten Christuswirklichkeit. Die materialen (inhaltli-  chen) Füllungen des Aufrufs, von der Gestalt Christi her die mit Gott versöhnte  Welt zu gestalten, Christus unter den Menschen Gestalt gewinnen zu lassen, die  Wirklichkeit wirklich werden zu lassen, den vorhandenen Rahmen der Wirk-  lichkeit im Tun sozusagen aufzufüllen®®, bleiben vage. Die Norm des christo-  31 Diakritisch, d.h. unterscheidend wirkt die Norm dadurch, daß sie eine Erkenntnis von wahr  und falsch, gut und böse ermöglicht und zu einem an diesen Weichenstellungen ausgerichteten  Handeln auffordert.  32  Der Analogiebegriff ist für die theologische Tradition wichtig: bei Thomas von Aquin besteht  ein Entsprechungsverhältnis in der geschöpflichen Struktur zwischen den Geschöpfen, aber  auch zwischen der Schöpfung und dem Schöpfer. Das hat Folgen etwa für die Erkenntnis- und  Handlungsfähigkeit des Menschen, bei der eine Anknüpfung von Natur und Gnade angenom-  men wird. Karl Barth dagegen behauptet eine Analogie, die in der geschichtlichen, nicht ge-  schöpflichen Beziehung zwischen Gott und Mensch begründet ist. Wenn etwa Gott sich in  Christus nach unten zur Welt hin bewegt, dann muß der Mensch sich ebenfalls nach unten hin  bewegen (Option für die Armen). Wenn die Welt bereits erlöst ist, so muß dem im Handeln  entsprochen werden; Mission (mit Ziel der erst noch stattfindenden Heilsvermittlung) und Ge-  setz (zur Aufdeckung der Heilsbedürftigkeit) werden überflüssig. Andererseits wird das Evan-  gelium vergesetzlicht, indem eine dem Evangelium gemäße Gestaltung der Welt (z.B. in der  Politik Sündenvergebung statt Strafverfolgung; Nivellierung statt Unterschied der Leistungen;  Glaube an das Überwundensein des Bösen als Begründung für das unbedingte Postulat des Pa-  zifismus) gefordert wird. Meistens bleiben aber die inhaltlichen Konkretionen sehr nebulös,  weil es Barth vor allem um die negative Abgrenzung von der früheren Tradition geht. Bon-  hoeffer wird von diesem Denken beeinflußt.  38  Bonhoeffer, Ethik, S. 253-254/235-236: „Wir leben, indem wir auf das in Jesus Christus an uns  gerichtete Wort Gottes Anzwort geben. ... Das Leben, das uns in Jesus Christus als Ja und Nein  zu unserem Leben begegnet, will durch ein Leben, das dieses Ja und Nein aufnimmt und eint,  beantwortet werden“; ebd., S. 263/245: „Wirklichkeitsgemäß ist das christusgemäße Handeln,  weil es die Welt Welt sein läßt, weil es mit der Welt als Welt rechnet und doch niemals aus den  Augen läßt, daß die Welt in Jesus Christus von Gott geliebt, gerichtet und versöhnt ist“; ebd.,  S. 263/244: „Weil er [Christus; C. H.] als der wirkliche Ursprung, Wesen und Ziel alles Wirk-  lichen ist, darum ist er selbst der Herr und das Gesetz des Wirklichen. Das Wort Jesu Christi  ist also die Auslegung seiner Existenz und damit die Auslegung jener Wirklichkeit, in der die  Geschichte zu ihrer Erfüllung kommt. Sie [Worte Jesu; C. H.] sind göttliches Gebot für das  verantwortliche Handeln in der Geschichte, insofern als sie die in Christus erfüllte Wirklich-  keit der Geschichte, die in Christus allein erfüllte Verantwortung für den Menschen, sind“; das  Gesetz wird christologisch gefüllt, Christus erscheint als stetiges Voraus, als Programm und  Postulat, vgl. ebd., S. 249-250/232: „Daß unser Leben außerhalb unser selbst, in Jesus Chri-  stus ist, ist ... von außen begegnender Anspruch, dem wir glauben oder widersprechen. ... So  vernehmen wir in diesem Wort Jesu Christi das Nein über unser Leben. ... Das Nein, das wir  hören, bringt uns selbst diesen Tod. Aber indem es uns den Tod gibt, wird aus dem Nein ein  verborgenes Ja zu einem neuen Leben, zum Leben, das Jesus Christus ist“; ebd., S. 254/236:  „In diesem Begriff der Verantwortung ist die zusammengefaßte Ganzheit und Einheit der Ant-  wort auf die uns in Jesus Christus gegebene Wirklichkeit gemeint“; ebd., S. 34-35/203: ADie  Frage nach dem Guten wird zur Frage nach dem Teilhaben an der in Christus offenbarten Got-  teswirklichkeit‘; ebd., S. 60-61/225: „Der Wille Gottes aber ist nichts anderes als das Wirk-  lichwerden der Christuswirklichkeit bei uns und in unserer Welt‘“; ebd., S. 262/244:  „christusgemäßes Handeln wirklichkeitsgemäßes Handeln“; ebd., S. 59/224: „Auftrag, die  Wirklichkeit Jesu Christi in Verkündigung, kirchlicher Ordnung und christlichem Leben wirk-  lich werden zu lassen“; ebd., S. 40/208: „Die christliche Ethik fragt nun nach dem Wirklich-Das Neın, das WIT
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n1IC mehr VON vornhereıin fest, sondern beıdes wırd in se1iner Besonderhe1! und In se1ıner KEın-
heıt erst In der Onkreten Verantwortung des andelns AUS der ın Jesus Christus geschaffenen
Versöhnung erkannt‘; ebd.. 282/262 „unendlıche Mannıgfaltigkeıt verantwortlicher Ent-
scheı1dungen‘‘; ebd., 260/241-247 DEr Verantwo:  ıche ist den konkreten AacnAnsten In
se1iner Onkreten Wiırklıiıchkein: gewlesen. eın Verhalten 1eg! NnıcC. VOIN vornhereıin und ein für
llemal, also prinzıpiell fest, sondern entsteht mıit der gegebenen Sıtuation. Er164  Christian Herrmann  logischen Universalismus erscheint als eine nicht hintergehbare, absolute, zu-  gleich aber formalistische Größe**, die ihre materialen Inhalte aus dem Hier  und jetzt der jeweiligen Situation gewinnt®. Das Gesetz, die Differenz von  Gotteswort und Menschenwort, von wahr und falsch wird in einen aktualisti-  schen Integrationsprozeß eingebunden, der absolute Größen in relative ver-  wandelt, für sich aber absolute Unanfechtbarkeit reklamiert?°. Der Anti-  werden dieser Gottes- und Weltwirklichkeit, die in Christus gegeben ist, in unserer Welt“ (vgl.  ebd., S. 34/203; 60-61/225); ebd., S. 80/84: „Der von Gott angenommene, gerichtete, zu neu-  em Leben erweckte Mensch, das ist Jesus Christus, das ist in ihm die ganze Menschheit, das  sind wir. Die Gestalt Jesu Christi allein ist es, die der Welt siegreich begegnet. Von dieser Ge-  stalt geht alle Gestaltung einer mit Gott versöhnten Welt aus‘“; Betonung der quantitativ-effek-  tiven Seite: ebd., S. 126/118: „In dieser Schulderkenntnis nimmt der Prozeß der Gleichgestal-  tung des Menschen mit Christus seinen Anfang“ (alle Hervorhebungen von mir).  34  Form/Materie: diese Unterscheidung des Aristoteles meint das Gegenüber von Motivation,  Begründung des Handelns einerseits, seinen inhaltlichen Füllungen und Umsetzungen ande-  rerseits. Ein Formalismus liegt dann vor, wenn vor allem über die richtige Begründung des  Handelns gesprochen und seine Notwendigkeit herausgestellt wird, dabei aber gar nicht das  Was des Tuns klar ist.  35  Bonhoeffer, Ethik, S. 246/228-229: „echte Entscheidung, in der der ganze Mensch samt Er-  kenntnis und Willen in der Vieldeutigkeit einer geschichtlichen Situation nur im Wagnis der  Tat selbst das Gute sucht und findet‘“ (Hervorheb. von mir); ebd., S. 298/277: „Befreiung vom  Gesetz zur verantwortlichen Tat‘‘; ebd., S. 86-87/91: „Nicht was ein für allemal gut sei, kann  und soll gesagt [werden], sondern wie Christus unter uns heute und hier Gestalt gewinne“  (Hervorheb. im Orig.); ebd., S. 266/247: „Was ‚christlich‘ und was ‚weltlich‘ ist, steht nun  nicht mehr von vornherein fest, sondern beides wird in seiner Besonderheit und in seiner Ein-  heit erst in der konkreten Verantwortung des Handelns aus der in Jesus Christus geschaffenen  Versöhnung erkannt“; ebd., S. 282/262: „unendliche Mannigfaltigkeit verantwortlicher Ent-  scheidungen‘“‘; ebd., S. 260/241-242: „Der Verantwortliche ist an den konkreten Nächsten in  seiner konkreten Wirklichkeit gewiesen. Sein Verhalten liegt nicht von vornherein und ein für  allemal, also prinzipiell fest, sondern es entsteht mit der gegebenen Situation. Er ... sucht das  in der gegebenen Situation Notwendige, ‚Gebotene‘ zu erfassen und zu tun‘‘; ebd., S. 267/248:  ‚in der gegebenen Situation beobachtet, abgewogen, gewertet, entschieden werden, alles in  der Begrenzung menschlicher Erkenntnis überhaupt“; ebd., S. 272/253: „Dort wo die sachli-  che Befolgung des formalen Gesetzes ... durch den Verlauf des geschichtlichen Lebens zu-  sammenprallt mit den nackten Lebensnotwendigkeiten von Menschen, tritt verantwortliches  sachgemäßes Handeln aus dem Bereich des Prinzipiell-Gesetzlichen, des Normalen, des Re-  gulären vor die durch kein Gesetz mehr zu regelnde, außerordentliche Situation letzter Not-  wendigkeiten“‘; ebd., S. 274/254: „Es gibt ... angesichts dieser Situation nur den völligen Ver-  zicht auf jedes Gesetz“; ebd., S. 274/254-255: „Es bleibt eine theoretisch nie mehr zu entschei-  dende Frage, ob im geschichtlichen Handeln das Letzte das ewige Gesetz oder die freie  Verantwortung gegen alles Gesetz aber vor Gott ist‘“; wegen der Subsumierung des ersten unter  den zweiten und dritten Artikel führt die Kontingenz und Variabilität des Heilswirkens Gottes  zur Vagheit der Strukturierung der Schöpfung und der geschöpflich gegebenen Ordnungen, die  Bonhoeffer Mandate nennt: ebd.; S. 394/306: „Sie [die Mandate; C. H.] sind von oben her in  die Welt hineingesenkt als Gliederungen, - ‚Ordnungen‘ — der Christuswirklichkeit, das heißt  der Wirklichkeit der Liebe Gottes zur Welt und zu den Menschen, die in Jesus Christus offen-  bart ist‘; ebd., S. 406/316: „Christonomie“ (ohne klare materiale Füllung!); ebd., S. 245/227:  „gerade nicht unter Absehung vom Leben, sondern in das Leben eingehend fragen wir nach  dem Guten“ (alle Hervorhebungen von mir).  36  Ein Aktualismus liegt dann vor, wenn die Ebene des Seienden, Bleibenden ausgeklammert  oder an den Rand gedrängt wird zugunsten der Ebene des Beweglichen, Veränderlichen. Man  wird sicher Bonheoffer nicht einfach vorwerfen können, daß er sein Handeln (Beteiligung ansucht das
In der gegebenen Sıtuation Notwendige, tene erfassen und tun  e ebd., 267/248%
.ın der gegebenen Sıtuation beobachtet, abgewogen, gewerteLl, entschıeden werden, es In
der Begrenzung menschlicher Erkenntnis überhaupt”‘; ebd., 2100573 „Dort dıe sachlı-
che Befolgung des ormalen Gesetzes164  Christian Herrmann  logischen Universalismus erscheint als eine nicht hintergehbare, absolute, zu-  gleich aber formalistische Größe**, die ihre materialen Inhalte aus dem Hier  und jetzt der jeweiligen Situation gewinnt®. Das Gesetz, die Differenz von  Gotteswort und Menschenwort, von wahr und falsch wird in einen aktualisti-  schen Integrationsprozeß eingebunden, der absolute Größen in relative ver-  wandelt, für sich aber absolute Unanfechtbarkeit reklamiert?°. Der Anti-  werden dieser Gottes- und Weltwirklichkeit, die in Christus gegeben ist, in unserer Welt“ (vgl.  ebd., S. 34/203; 60-61/225); ebd., S. 80/84: „Der von Gott angenommene, gerichtete, zu neu-  em Leben erweckte Mensch, das ist Jesus Christus, das ist in ihm die ganze Menschheit, das  sind wir. Die Gestalt Jesu Christi allein ist es, die der Welt siegreich begegnet. Von dieser Ge-  stalt geht alle Gestaltung einer mit Gott versöhnten Welt aus‘“; Betonung der quantitativ-effek-  tiven Seite: ebd., S. 126/118: „In dieser Schulderkenntnis nimmt der Prozeß der Gleichgestal-  tung des Menschen mit Christus seinen Anfang“ (alle Hervorhebungen von mir).  34  Form/Materie: diese Unterscheidung des Aristoteles meint das Gegenüber von Motivation,  Begründung des Handelns einerseits, seinen inhaltlichen Füllungen und Umsetzungen ande-  rerseits. Ein Formalismus liegt dann vor, wenn vor allem über die richtige Begründung des  Handelns gesprochen und seine Notwendigkeit herausgestellt wird, dabei aber gar nicht das  Was des Tuns klar ist.  35  Bonhoeffer, Ethik, S. 246/228-229: „echte Entscheidung, in der der ganze Mensch samt Er-  kenntnis und Willen in der Vieldeutigkeit einer geschichtlichen Situation nur im Wagnis der  Tat selbst das Gute sucht und findet‘“ (Hervorheb. von mir); ebd., S. 298/277: „Befreiung vom  Gesetz zur verantwortlichen Tat‘‘; ebd., S. 86-87/91: „Nicht was ein für allemal gut sei, kann  und soll gesagt [werden], sondern wie Christus unter uns heute und hier Gestalt gewinne“  (Hervorheb. im Orig.); ebd., S. 266/247: „Was ‚christlich‘ und was ‚weltlich‘ ist, steht nun  nicht mehr von vornherein fest, sondern beides wird in seiner Besonderheit und in seiner Ein-  heit erst in der konkreten Verantwortung des Handelns aus der in Jesus Christus geschaffenen  Versöhnung erkannt“; ebd., S. 282/262: „unendliche Mannigfaltigkeit verantwortlicher Ent-  scheidungen‘“‘; ebd., S. 260/241-242: „Der Verantwortliche ist an den konkreten Nächsten in  seiner konkreten Wirklichkeit gewiesen. Sein Verhalten liegt nicht von vornherein und ein für  allemal, also prinzipiell fest, sondern es entsteht mit der gegebenen Situation. Er ... sucht das  in der gegebenen Situation Notwendige, ‚Gebotene‘ zu erfassen und zu tun‘‘; ebd., S. 267/248:  ‚in der gegebenen Situation beobachtet, abgewogen, gewertet, entschieden werden, alles in  der Begrenzung menschlicher Erkenntnis überhaupt“; ebd., S. 272/253: „Dort wo die sachli-  che Befolgung des formalen Gesetzes ... durch den Verlauf des geschichtlichen Lebens zu-  sammenprallt mit den nackten Lebensnotwendigkeiten von Menschen, tritt verantwortliches  sachgemäßes Handeln aus dem Bereich des Prinzipiell-Gesetzlichen, des Normalen, des Re-  gulären vor die durch kein Gesetz mehr zu regelnde, außerordentliche Situation letzter Not-  wendigkeiten“‘; ebd., S. 274/254: „Es gibt ... angesichts dieser Situation nur den völligen Ver-  zicht auf jedes Gesetz“; ebd., S. 274/254-255: „Es bleibt eine theoretisch nie mehr zu entschei-  dende Frage, ob im geschichtlichen Handeln das Letzte das ewige Gesetz oder die freie  Verantwortung gegen alles Gesetz aber vor Gott ist‘“; wegen der Subsumierung des ersten unter  den zweiten und dritten Artikel führt die Kontingenz und Variabilität des Heilswirkens Gottes  zur Vagheit der Strukturierung der Schöpfung und der geschöpflich gegebenen Ordnungen, die  Bonhoeffer Mandate nennt: ebd.; S. 394/306: „Sie [die Mandate; C. H.] sind von oben her in  die Welt hineingesenkt als Gliederungen, - ‚Ordnungen‘ — der Christuswirklichkeit, das heißt  der Wirklichkeit der Liebe Gottes zur Welt und zu den Menschen, die in Jesus Christus offen-  bart ist‘; ebd., S. 406/316: „Christonomie“ (ohne klare materiale Füllung!); ebd., S. 245/227:  „gerade nicht unter Absehung vom Leben, sondern in das Leben eingehend fragen wir nach  dem Guten“ (alle Hervorhebungen von mir).  36  Ein Aktualismus liegt dann vor, wenn die Ebene des Seienden, Bleibenden ausgeklammert  oder an den Rand gedrängt wird zugunsten der Ebene des Beweglichen, Veränderlichen. Man  wird sicher Bonheoffer nicht einfach vorwerfen können, daß er sein Handeln (Beteiligung anUrC| den Verlauf des geschichtlichen Lebens
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wendıgkeıten“‘; ebd., ]4/)254 „Es g1bt164  Christian Herrmann  logischen Universalismus erscheint als eine nicht hintergehbare, absolute, zu-  gleich aber formalistische Größe**, die ihre materialen Inhalte aus dem Hier  und jetzt der jeweiligen Situation gewinnt®. Das Gesetz, die Differenz von  Gotteswort und Menschenwort, von wahr und falsch wird in einen aktualisti-  schen Integrationsprozeß eingebunden, der absolute Größen in relative ver-  wandelt, für sich aber absolute Unanfechtbarkeit reklamiert?°. Der Anti-  werden dieser Gottes- und Weltwirklichkeit, die in Christus gegeben ist, in unserer Welt“ (vgl.  ebd., S. 34/203; 60-61/225); ebd., S. 80/84: „Der von Gott angenommene, gerichtete, zu neu-  em Leben erweckte Mensch, das ist Jesus Christus, das ist in ihm die ganze Menschheit, das  sind wir. Die Gestalt Jesu Christi allein ist es, die der Welt siegreich begegnet. Von dieser Ge-  stalt geht alle Gestaltung einer mit Gott versöhnten Welt aus‘“; Betonung der quantitativ-effek-  tiven Seite: ebd., S. 126/118: „In dieser Schulderkenntnis nimmt der Prozeß der Gleichgestal-  tung des Menschen mit Christus seinen Anfang“ (alle Hervorhebungen von mir).  34  Form/Materie: diese Unterscheidung des Aristoteles meint das Gegenüber von Motivation,  Begründung des Handelns einerseits, seinen inhaltlichen Füllungen und Umsetzungen ande-  rerseits. Ein Formalismus liegt dann vor, wenn vor allem über die richtige Begründung des  Handelns gesprochen und seine Notwendigkeit herausgestellt wird, dabei aber gar nicht das  Was des Tuns klar ist.  35  Bonhoeffer, Ethik, S. 246/228-229: „echte Entscheidung, in der der ganze Mensch samt Er-  kenntnis und Willen in der Vieldeutigkeit einer geschichtlichen Situation nur im Wagnis der  Tat selbst das Gute sucht und findet‘“ (Hervorheb. von mir); ebd., S. 298/277: „Befreiung vom  Gesetz zur verantwortlichen Tat‘‘; ebd., S. 86-87/91: „Nicht was ein für allemal gut sei, kann  und soll gesagt [werden], sondern wie Christus unter uns heute und hier Gestalt gewinne“  (Hervorheb. im Orig.); ebd., S. 266/247: „Was ‚christlich‘ und was ‚weltlich‘ ist, steht nun  nicht mehr von vornherein fest, sondern beides wird in seiner Besonderheit und in seiner Ein-  heit erst in der konkreten Verantwortung des Handelns aus der in Jesus Christus geschaffenen  Versöhnung erkannt“; ebd., S. 282/262: „unendliche Mannigfaltigkeit verantwortlicher Ent-  scheidungen‘“‘; ebd., S. 260/241-242: „Der Verantwortliche ist an den konkreten Nächsten in  seiner konkreten Wirklichkeit gewiesen. Sein Verhalten liegt nicht von vornherein und ein für  allemal, also prinzipiell fest, sondern es entsteht mit der gegebenen Situation. Er ... sucht das  in der gegebenen Situation Notwendige, ‚Gebotene‘ zu erfassen und zu tun‘‘; ebd., S. 267/248:  ‚in der gegebenen Situation beobachtet, abgewogen, gewertet, entschieden werden, alles in  der Begrenzung menschlicher Erkenntnis überhaupt“; ebd., S. 272/253: „Dort wo die sachli-  che Befolgung des formalen Gesetzes ... durch den Verlauf des geschichtlichen Lebens zu-  sammenprallt mit den nackten Lebensnotwendigkeiten von Menschen, tritt verantwortliches  sachgemäßes Handeln aus dem Bereich des Prinzipiell-Gesetzlichen, des Normalen, des Re-  gulären vor die durch kein Gesetz mehr zu regelnde, außerordentliche Situation letzter Not-  wendigkeiten“‘; ebd., S. 274/254: „Es gibt ... angesichts dieser Situation nur den völligen Ver-  zicht auf jedes Gesetz“; ebd., S. 274/254-255: „Es bleibt eine theoretisch nie mehr zu entschei-  dende Frage, ob im geschichtlichen Handeln das Letzte das ewige Gesetz oder die freie  Verantwortung gegen alles Gesetz aber vor Gott ist‘“; wegen der Subsumierung des ersten unter  den zweiten und dritten Artikel führt die Kontingenz und Variabilität des Heilswirkens Gottes  zur Vagheit der Strukturierung der Schöpfung und der geschöpflich gegebenen Ordnungen, die  Bonhoeffer Mandate nennt: ebd.; S. 394/306: „Sie [die Mandate; C. H.] sind von oben her in  die Welt hineingesenkt als Gliederungen, - ‚Ordnungen‘ — der Christuswirklichkeit, das heißt  der Wirklichkeit der Liebe Gottes zur Welt und zu den Menschen, die in Jesus Christus offen-  bart ist‘; ebd., S. 406/316: „Christonomie“ (ohne klare materiale Füllung!); ebd., S. 245/227:  „gerade nicht unter Absehung vom Leben, sondern in das Leben eingehend fragen wir nach  dem Guten“ (alle Hervorhebungen von mir).  36  Ein Aktualismus liegt dann vor, wenn die Ebene des Seienden, Bleibenden ausgeklammert  oder an den Rand gedrängt wird zugunsten der Ebene des Beweglichen, Veränderlichen. Man  wird sicher Bonheoffer nicht einfach vorwerfen können, daß er sein Handeln (Beteiligung anangesichts dieser Sıtuation 11UT den völlıgen Ver-
zıcht auf Jedes Gesetz‘“‘; ebd., AA ADSS SS bleıibt eine theoretisc nıe mehr entsche1-
en! Tage, ob 1m geschıichtlıchen Handeln das Letzte das ewı1ge Gesetz der die reıe
Verantwortung es Gesetz ber VOT ott ist‘‘;  d der Subsumilerung des ersten unter
den zweıten und drıtten führt e Kontingenz und Vanrıjabilität des Heıilswirkens (jottes
ZUT Vagheıit der Strukturierung der Schöpfung und der geschöpflich gegebenen UOrdnungen, die
onhoeffer Mandate ebd.:; 94/306 „die dıe Mandate:; sınd Vomn ben her in
dıe Welt hineingesenkt als Gliederungen, ‚Ordnungen‘ der Christuswirklichkeit, das el
der Wiırklichkeit der 1€e| (Gjottes ZUT Welt und den Menschen, dıe In Jesus Christus Ifen-

SE ebd., 406/316 „Chrıstonomie““ ne klare materı1ale Füllung!); ebd., 2A57
„gerade nıicht ntier sehung VO ‚eben, sondern In das Leben eingehend fragen WIT ach
dem uten  66 Hervorhebungen VOoONn miır)
Eın Aktualısmus 1eg ann VOT, WECINN dıe ene des Sejenden, Bleibenden ausgeklammert
der den and gedrängt wırd zugunsten der ene des Beweglıchen, Veränderliıchen Man
wırd sıcher onheoffer Nn1IC ınfach vorwertfen können, se1n Handeln (Beteiılıgung
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nomismus?”, der jeden Rekurs auf das Gesetz und alle vorgängıg und diakrı-
tisch wirkenden Größen blehnt, wird einem negatıven Nomismus, der
dıe Absage das Gesetz, nicht-prozessuale Verbindlichkeiten ZU (Gesetz
erhebt>® Der Weg eiıner VoNn onhoeffer noch nıcht durchgeführten Neufül-
lung des Gerichtsforums (jottes uUurc das der veröffentlichten Meınung polı-
tical correctness) und der Verantwortlichkeıit 111e das egolstische Bemühen

die Verme1idung unangenehmer Folgen für das eigene innerweltliche Wohl-
efinden ist dann nıcht mehr weit”?.

Die Zuspitzung der geschichtlichen Sıtuation, In der onhoeffer die
.„„Ethık“ verfaßt, legt eın Verhalten des Wiıderstands dıe Staatsgewalt
he Der antınomistische Christomonismus“® Karl Barths scheıint ıhm eın gee1S-
netferes ıttel ZUT Motivatıon des für notwendıig erachteten uns se1n als
eine neuprotestantisch“ lutherische Staatsauffassung. Wıe sehen
se1n wird, erfehlt onhoeffer damıt aber dıe eigentliıche Intention lutherischer

der Verschwörung Hıtler) für unaniecC 16 ber doch weılsen die Tendenzen der
cdie Möglıchkeıit cdieses andelns begründenden gumente In diese ıchtung, WENN S1e
konsequent welıterführt.
Nomos griech.) Gesetz; Nomismus ist die Ausschließlichkeıit des Gesetzes (d.h. eın Evan-
gelıum und Unbedingtheıt der Forderungen), Antınomısmus die totale Ablehnung einer Be-
deutung des Gesetzes für das en Beıdes sSchlıe| sıch 11UT scheınbar AUSs

35 Man beachte dıie programmatısche Forderung ach esetzesübertretung als us der eset-
zeserfüllung: Bonhoeffer, 1 298-299/2 78 99 Au Verantwortung der Aaus Zynısmus
gehandelt wird, ann sıch 11UT darın erweılsen, ob dıe objektive Schuld der Gesetzesdurchbre-
chung erkannt und wırd und gerade In der urchbrechung die wahre Heiligung des
Gesetzes erfolgt‘‘; ın eiıne ahnlıche ıchtung zielen Aussagen, die der Orientierung Normen
dıejenıge der prozessualen Christuswirklichkeit gegenüberstellen, wobe1l 1mM Termminus
„Wirklichkeıit“ die Konnotatıion der Verbindlichkeit und Unausweichlichkein: implızıert ist:
ebd., 33/9202 ; Der Ursprung der cArıstlichen Ethık ist N1C chie Wirklichkeit der Normen
und Werte, sondern dıie Wirklichkeit (jottes ın seıner enbarung ın Jesus Chrıistus””:; ebd.,
34/202-203 nıcht Sollen/Seıin, sondern „1N der christlichen Ethık dıe Bezıehung VOIl Wirklich-
keıit und Wirklichwerden, VON Vergangenheıt und Gegenwart, VOIN Geschichte und Ere1gn1s
aube)““
So wıird 7 B in der schulıschen Sexualerzıiehung un! einem verantwortliıchen Umgang mıt
der Sexualıtät zumelst NUur dıe möglıchst eitekKtive Verwendung VON Verhütungsmitteln ZUT

Vermeidung VOonNn Schwangerschaften und AIDS-Infektionen verstanden, N1C. ber dıe
Verknüpfung der körperlichen mıt der personalen Komponente der Sexualıtät, die erst 1m
INeN der dauerhaften Bındung eiıner Ehe ZU) Ziel kommt. UurC| die KEınführung nıktıver
Bezugsgrößen WwI1e der der Selbstverwirklıchung des autonomen Individuums degradıert sıch
der ensch einem Spielball der Belıebigkeıt und des Je bindungsscheuen Vorbehalts
und beraubt sıch seiner mehr als 11UT zufälligen personalen Ur
Christomonismus: dieser VOIN der Erlanger theologischen Schule gebrauchte ampfbe-
or1ff g1bt in zusammengefaßter Form das Hauptproblem der Theologıe Karl Barths wıieder: da
es und jedes chrıstologısch, Von Christus her, egründe! werden soll, ist für Aussagen ber
(jottes Schöpfung und ihre Truktur, ber auch ber das ırken des (Gesetzes eın D:

41 Neuprotestantismus: diese Friedrich Schleiermacher folgende Schule versucht den An-
oriıffen der Aufklärung autf das Christentum dadurch entgehen, daß S1Ce sıch auftf die VON

außen ergehende und verbindlıche enbarung auf die innere relıg1Ööseng1mM Bewußt-
se1ın bezıieht. IDies ann 1m Jahrhundert mıiıt einem persönlıchen Tugendstreben und dem
Bemühen umm ıne Bedeutung des Christentums als uüter gesellschaftlıcher Sıttlichkeit VCI-
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E für die weder eine E1ıgengesetzlichkeit noch elıne programmatısche (Ge-
setzesübertretung in rage kommt (ffenbar sieht Iß aber selbst die TODIeEemMe
dieses wirkungsgeschichtlich wichtig werdenden Argumentationsstranges
seilner Ausführungen und relatıviert diese immer wleder erheblıich, indem
sıch Von den tatsächlıc: hei ıhm vorhandenen Tendenzen distanzıiert. SO grenzt
OE sıch nıcht 1U che Ethisıierung und das Denken der hıberalen
1 heologıe ab42 wobe!l TE111C be1 ıhm Urc den Aktualısmus eiıne Vakuums1i-
uatıon gegenüber fremden, nıcht dUus der göttlıchen enbarung CWONNCNCNH
Gesetzesansprüchen entsteht* Er welst auch einen Utihlıtarısmus zurück, der
AaUus einer sıch verselbständıgenden Teleologıe zwangsläufg O1g und Urc
das gute /Z1iel den zweıfelhaften Weg z B der Gesetzesübertretung gerechtfer-
tigt se1in 1äßt*+ Erfreulich ist der Hınwels, daß nıcht dıe Uun! bestätigt und

bunden werden. Im Jahrhundert geht ıne Ausdeutung des Heılsgeschehens als
für das eigene Selbstverständnıs, als SUZUSascCh psychologische Lebenshiılfe hne tat-

sächlıche Begründung und Auswiırkung 1m Kahmen eines göttlıchen andelns
Bonhoeffer, 04/102 den Kulturprotestantismus: . INE ursprünglıch reforma-
torısche Botschaft, dalß 6S ıne Heılıgkeıit des Menschen weder 1mM Sakralen och 1mM Profanen

sıch, sondern alleın Urc das ognädıge sündenvergebende Wort (jottes g1bt, ist ler In tiefe
Vergessenheıt geraten”‘; ebd., 5-86/90 Auffassungsals Lehrer, Gesetzgeber,
Prinzıp; onhoeffer ann TOLZ er D5orgen ber möglıche E1gengesetzlichkeiten dıe Unter-
scheıidung der Ämter und Reiche einfordern, WEeNnNn das amerıkanısche €e1ISpIE. eiıner Sä-
kularısıerung und Profanıisierung des (zumal calvınıstıschen) hrıstentums Urc dıe Nıchtbe-
achtung dieser orderung VOT ugen hat ebd.; ADer Anspruch der Gemeinde der
Gläubigen mi1t christlichen Prinzıpien die Welt aufzubauen endet166  Christian Herrmann  Ethik, für die weder eine Eigengesetzlichkeit noch eine programmatische Ge-  setzesübertretung in Frage kommt. Offenbar sieht er aber selbst die Probleme  dieses wirkungsgeschichtlich so wichtig werdenden Argumentationsstranges  seiner Ausführungen und relativiert diese immer wieder erheblich, indem er  sich von den tatsächlich bei ihm vorhandenen Tendenzen distanziert. So grenzt  er sich nicht nur gegen die Ethisierung und das autonome Denken der liberalen  Theologie ab*, wobei freilich bei ihm durch den Aktualismus eine Vakuumsi-  tuation gegenüber fremden, nicht aus der göttlichen Offenbarung gewonnenen  Gesetzesansprüchen entsteht*. Er weist auch einen Utilitarismus zurück, der  aus einer sich verselbständigenden Teleologie zwangsläufig folgt und durch  das gute Ziel den zweifelhaften Weg z.B. der Gesetzesübertretung gerechtfer-  tigt sein 1äßt*. Erfreulich ist der Hinweis, daß nicht die Sünde bestätigt und  bunden werden. Im 20. Jahrhundert geht es v.a. um eine Ausdeutung des Heilsgeschehens als  Hilfe für das eigene Selbstverständnis, als sozusagen psychologische Lebenshilfe ohne tat-  sächliche Begründung und Auswirkung im Rahmen eines göttlichen Handelns.  42  Bonhoeffer, Ethik, S. 104/102: gegen den Kulturprotestantismus: „Die ursprünglich reforma-  torische Botschaft, daß es eine Heiligkeit des Menschen weder im Sakralen noch im Profanen  an sich, sondern allein durch das gnädige sündenvergebende Wort Gottes gibt, ist hier in tiefe  Vergessenheit geraten‘‘; ebd., S. 85-86/90: gegen Auffassung Christi als Lehrer, Gesetzgeber,  Prinzip; Bonhoeffer kann trotz aller Sorgen über mögliche Eigengesetzlichkeiten die Unter-  scheidung der Ämter und Reiche einfordern, wenn er das amerikanische Beispiel einer Sä-  kularisierung und Profanisierung des (zumal calvinistischen) Christentums durch die Nichtbe-  achtung dieser Forderung vor Augen hat: ebd.; S. 118/112: „Der Anspruch der Gemeinde der  Gläubigen mit christlichen Prinzipien die Welt aufzubauen endet ... in dem völligen Verfall  der Kirche an die Welt‘“‘.  43  Liberale Theologie: im engeren Sinne meint dies den Neuprotestantismus, der bis zum ersten  Weltkrieg auch gerne „Kulturprotestantismus“ genannt wurde (v.a. kulturelle Bedeutung des  Christentums, aber keine Funktion im Bezug auf Heil, Ewigkeit und Jenseits); im weiteren  Sinne ist dies der Gegensatz zu einer an der Bibel und den traditionellen Bekenntnissen orien-  tierten Theologie, weil ausdrücklich einer Vermittlung der Tradition mit den jeweiligen Gege-  benheiten und Erfordernissen der Zeit betrieben wird, was erhebliche Veränderungen und Ein-  schränkungen der Offenbarungsinhalte mit sich bringt (letztlich geschieht dies aber auch mit  dem — kulturprostestantischen — Hinweis, sonst werde das Christentum seine gesellschaftliche  Bedeutung und Akzeptanz verlieren).  44  Bonhoeffer, Ethik, S. 122/114: gegen die nationalsozialistische Ideologie: „Weil es kein Ver-  trauen zur Gerechtigkeit gibt, darum wird das, was nutzt, als recht erklärt“ (in der Fußnote der  Slogan: „Recht ist, was dem Volke nutzt‘‘); hier steht für Bonhoeffer allerdings fest, daß der  Zweck ein negativer ist und es ist nicht ganz klar, wie die Beurteilung dem Mittel zu einem  positiven Zweck aussieht. Ebd., S. 75-76/80: „Keine irdische Macht kann es wagen den Satz,  daß der Zweck die Mittel heilige, so freimütig und selbstverständlich für sich in Anspruch zu  nehmen wie die Geschichte dies tut“ (vgl. auch ebd., S. 212/195). Gut ist auch die Betonung  der definitorischen Macht Gottes, der sich der Mensch zu seinem eigenen Schutz (vor sich  selbst) zu fügen hat: ebd., S. 168/156: gegen Festlegung des als natürlich und daher verbind-  lich Geltenden durch den Menschen: das Natüriche ist „bereits gesetzt und entschieden“‘; vgl.  Selbstdurchsetzungskraft des von Gott Eingesetzten: ebd., S. 170/157-158: „Auf lange Sicht  zerbricht jede Organisation, das Natürliche aber besteht und setzt sich aus eigener Kraft durch;  denn das Leben selbst ist auf der Seite des Natürlichen“‘; ebd., S. 396-398/306-308, weist Bon-  hoeffer darauf hin, daß das göttliche Mandat die irdischen Machtverhältnisse „korrigiert und  ordnet“, ein Oben und Unten gesetzt ist, aber häufig mißbraucht, wenn vom Gebot Gottes ge-  löst wird; der Glaube an den Herrn der Herren „bannt die dämonischen Gewalten“, die die Be-  grenzungen nicht beachten.in dem völlıgen Verftall
der Kırche dieH

43 ıDerale eologıe: 1im CNSgCICH Sinne meınt 16Ss den Neuprotestantismus, der bıs ZU ersten
Weltkrieg auch SCINC ‚„ Kulturprotestantismus‘“ genannt wurde (v.a kulturelle Bedeutung des
hrıstentums, ber keine un  10N im ezug auf Heıl, ‚wıgkeıt und Jenseı1ts); 1Im weıteren
Sinne ist 1e68$ der Gegensatz einer der und den tradıtiıonellen Bekenntnissen OrTIeN-
lerten Theologie, we1l ausdrücklich einer Vermittlung der Iradıtion mıiıt den jeweılıgen Gege-
benheıten und Ertfordernissen der Zeıt etrıieben wird. W ds erhebliche Veränderungen und FKın-
schränkungen der Tfenbarungsinhalte mıt sıch bringt (letztlıch geschieht 168 ber uch mıiıt
dem kulturprostestantischen Hınwels, SONS' werde das Christentum seıne gesellschaftlıche
Bedeutung und Akzeptanz verheren).
Bonhoeffer, Ethık, dıie natıonalsozialıstische Ideologıie: .„„Weıl eın Ver-
trauen ZUT Gerechtigkeit o1bt, darum wırd das, Was NUutZtL, als recht Tklärt‘® (in der Fußnote der
Slogan: eC| 1st, W ds> dem Z  9 1eTr ste. für onhoeffer allerdings fest, daß der
WEeC e1in negatıver ist und D ist NIC: Sanz klar, WI1Ie dıe Beurteilung dem ıttel einem
posıtıven WEeC! aussıeht. Ebd., 5-76/80 „Keıne irdiısche aC ann CS den Satz,
dal der WEeC die ıttel heilige, freimütig und selbstverständlich für sıch In Anspruch
nehmen WIE die Geschichte 168 tut“‘ (vgl auch ebd., Gut ist uch die etonung
der defMinıtorischen9 Gottes, der sıch der ensch seinem eigenen Schutz (vor sıch
selbst) ügen hat ebd., 68/156 Festlegung des als natürlıch und er erbind-
iıch Geltenden Uurc den Menschen: das aturıche ist .„„bereıts gesetzt und entschieden‘“‘; vgl
Selbstdurchsetzungskraft des VON ott Eıingesetzten: ebd.. LEL E1 „Auf ange 1C|
zerxDrıc jede Organisation, das Natürliche ber besteht und SeTtz] sıch dUus e1igener Kraft UrC.
enn das en selbst ist auf der Seıite des Natürlıchen“‘; ebd., 396-398/306-308. weıst Bon-
hoeffer arau: hın, daß das göttlıche andat die ırdıschen Machtverhältnisse „Korriglert un
ordnet‘”, e1in ben und Unten geseTzZL ist, ber äufig mıßbraucht, WENNn VO (Gottes DC-
Ööst Wwiırd; der Glaube den Herrn der Herren e  ann! dıie dämonischen ewalten“‘,  eb die dıe Be-
SICHZUNSCH N1IC beachten
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eıne bıllıge naı angeboten werden dürfe®. Schliıeßlic sıch das e_
riısche FErbe in der Verknüpfung VoNn Freiheit und Verantwortung 1m Sınne VON

Bındung durch“*®.

Innerweilltlicher Reduktionismus“’ (W.‘ Huber)
Be1 olfgangeregegnet das AUsS dem christologischen Unı versalımus

olgende odell In einer radıkalısıerten und eindeutigen, keıiıner dialektischen
pannung unterliegenden Form. An dıe Stelle des Gerichtes (jottes trıtt das
„Forum künftigen Lebens“,; dıe rage nach den Folgen gegenwärt  igen Han-
eIns für das ünftige, innerweltliche en 7iel 1St die Förderung und tel-
SETUNS des Wıe, nıcht der Schutz des Da des Lebens Das Gericht wiıird entper-
sonalısıert und (Gjott urc eın Bünde! menschlicher Projektionen, Wünsche
und Idealvorstellungen ersetzt. (jott wiıirkt qua egr1 allenfalls als motivatıo0-
naler Handlungsimpetus“®, insofern CI e1in Anders‘ verhe1ßt, das aber nıcht e1-
gentlıc VOoNn ıhm erwartet wird*? Sr verwelıst auf dıe Friedens- und Okolo-
g1ebewegung, die des 1eIs des Überlebens wıllen bestimmte Prinzıpien

45 Bonhoeffer, 14/109 bzgl Nıhilismus „„Miıt der Zertrümmerung des bıblıschen (JOt-
tesglaubens und er göttlıchen (Gebote und Ordnungen erstOrt der ensch sıch ebd.,

40/131 39  S War der Sünder Paulus und der Sünder uther, nıcht aber iıhre ‚ünde, dıe AUS

Gottes Naı s wıllen gerechtfertigt wurden”; ebd., 41a2 er Inhalt der
ıstlıchen Botschaft ist NIC werden WIE ıne jener bıiblıschen Gestalten, sondern se1ın

WIEe T1STUS selbst. IDazu ber führt keıine Methode. sondern der (slaube alleın Anders VCI-

TE das Evangelıum selnen Preı1s, seınen Wert. DIie Nal würde billig” Hervor-
ebungen VOIN mir).
Bonhoeffer, 283/264 „ Verantwortung Setz! SaCAC nıcht zeıtl1ic. TE1NEN! VOTQaUSs,
WwWIEe re1ihel 11UT In der Verantwortung estehen ann. Verantwortung ist dıe in der Bindung
ott und den Aachsten alleın gegebene Te1NEN des Menschen‘“: vgl ebd.. 288/268 „Der
Gehorsam hindet die Freıiheıit, die TEe1NEN! den Gehorsam““.

47 Reduktionismus gemeınt ist eın Verengungsvorgang, Urc den eiıne sıch notwendige, Der
nıcht Neine wichtige TO. ZUT alleınıgen erklärt wırd.

45 Impetus Aufforderung, rang
49 Huber, olfgang: ‚Sozlialethi als Verantwortungsethik””. In Ders.: Konfliıkt und ONSENS:

Studien ZUT der Verantwo:  ng. München Kaılser, 1990, 135-157 1eTr 152 „Des-
halb TUC für dıe Verantwortungsethıik dıe rage 1Nns Zentrum, welche künftigen Folgen O>
SeNW  ıge Handlungen hervorbringen werden der hervorbringen können. Zum entscheıiden-
den Maßstab wırd dıe Tage, ob gegenwärtiges Handeln in die Zukunft hıneıin lebensermög-
ıchend der lebensverhindernd, lebensfördern:! der lebensgefährlıch wirkt‘‘:  c6, ebd.; 133
„S1e | Verantwortungsethik; rag ach den Folgen gegenwä  ärtıgen andelns für künft1i-
SCS Leben“: ebd., 154 ‚„Verantwortungsethık ist der rage orlentiert: Wıe sınd heute
ergreifende aßnahmen VOT dem Forum künftigen Lebens vertreten ?**; ebd., 154 ADer
chrıstlıche Glaube eWAa| dıe Hoffnung auf eın en auf, das nıcht kraft menschliıchen Han-
elns, sondern kraft göttlıcher Naı gelıngt. Diese Hoffnung ermächtigt eıner Verantwor-
(ung, die dem, Was TO| keine Herrschaft ber uUuNseTec edanken zuerkennt“‘;  c6, ebd. S57
„sıe | Verantwortungsethik;( Tag' ach den Handlungsbedingungen und den Handlungs-
folgen 1ın der objektiven, äußeren Welt, welche dıe Verwirklıchung olcher normatıver An-
sprüche gebunden ist‘  s (alle ervorne! VON miır)
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andern wolle>9. DIe teleologische Diımensıion wırd verselbständigt, erhält In
sıch eıne deontologıische Verbindlichkeit und erwelst sıch als Vakuum, in das
hedonistische>! und utilıtarıstische Lebensphıilosophıen einfıeßen können. Die
tatsächliıche Normenkonkurrenz wırd Uurc die Integration und Subsumı1e-
rung”“ der enbarung innerweltlıche Aspekte kaschılert. Ist das Gericht
(jottes das Eschaton>>, ist das SOseIn und -Iun des Menschen se1n egen-
stand, während dıe forensische Seılte der Person, des Daseıns 1im Gilauben den
Freispruch, das Vergebungswort erhalten darf>+ Wırd das Eschaton aber auf eın
innerweltlıches Voraus reduzıert, diese ontologische, personale, foren-
sische ene die Sündenvergebung ist weder möglıch noch gewollt, der
ensch muß mıt selner Schuld selbst ertig werden, das Gericht der Menschen
und der oMlfentliıchen Meınung straft den hınter dem Handlungsideal Zurück-
bleibenden mıt Verachtung und Ausgrenzung. Freıiheıit entsteht dann nıcht 1m
realdıalektischen Überschlag VO Gesetz ZU Evangelıum, VO Gericht ZUT

Kettung als Freiheit VON der aC der ünde, des odes, aber auch der
menschlıchen Iradıtıonen und Forderungen. Freıiheıit wird ZUT Belıebigkeıit, ZUT

Bındungslosigkeıit und darın zugle1ic Z Ausgelıefertsein wechselnde
Bındungen und Zeıtgeistpostulate verzertt Dies wırd ecullıc. WEerdıe
Gew1issensftfreiheit des anderen, die jeweıls andere Gewı1ssensorlentierung der
anderen Menschen ZU Ausgangspunkt der ethischen Reflexion erklärt Es
geht nıcht die VO Oollesbezug her möglıche und für diesen relevante Un-
terscheıdung VoNn em und alschem, sondern eınen zwıschenmensch-
lıchen Ausgleich und Dialogprozeß>>. Personalıtät wırd VO Anspruch des

Huber, Verantwortungsethik, 1572 ‚„„der genumlne Ansatz dieser ewegungen ist verantwor-
tungsethisch: die des Überlebens wıllen notwendıge Revısıon herrschender Prinzıpilen ist
iıhr Ziel“ (Hervorheb. VOomn mir)

51 Hedon1ismus: Von hedone (griech UuSs 1ne VOT em auftf Lustgewinn, auf das Angenehme
ausgerichtete Lebenseıimstellung.
Subsumilerung: Kın- und Unterordnung.

53 sSchaton griech.) das ©: ın der Eschatologıe geht CS die etzten ınge In der eıls-
geschichte (z.B Gericht Gottes, Auferstehung der oten, ew1ges Leben)
In der Rechtfertigung des Sünders VOTI :;ott wird unterschıeden zwıschen der forensischen,

auf dıie SOZUSagCH rechtliche e1ıte bezogenen ene (Anklage, iıntreten Chrıisti für UNs,
stellvertretendes Strafleidens und selıne /urechnung Zzugunstien des Menschen, Fre1-
Spruc) des Kreuzesleidens Christı willen), und der effektiven eıte, be1 der Er die wırk-
Sallle Gerechtmachung geht (der Sünder wıird nıcht 1UT für gerecht rklärt, sondern wırd
azu gemacht; dadurch wırd e1in en ermöglıcht, daher dıe Bedeutung der einzelnen
aten, nıcht des /ustandes als solchem
Huber, Verantwortungsethik, 150 „VoNn DU  — muß jeder amı rechnen, ıhm in der Ge-
wıissensorlientierung des anderen ıne iremde, ıne Von den eigenen rundüberzeugungen abh-
weıchende Orjentierung entgegentrıtt. Der ONSsSeENS gemeınsam geteilter Prinzıplen ann Jetz
nıcht mehr als Voraussetzung des andelns betrachtet, muß vielmehr als 7iel kommuniıka-
t1ven Handelns angesehen werden‘“‘; ebd., 150 ‚N1C| mehr UT die eigene Gewissenstfre1-
heıt, sondern dıe Gewıissensfreiheit des anderen ist der Ausgangspunkt der ethıischen Reflex1-
on  k ebd., 137 < der soz1laler C’harakter besteht allererst darın, S1CE
dıie rage beantworten soll, WIEe Menschen, die Je auf dıe Integrität ihres (Gew1lssens Anspruch
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Menschen, des Indıyıduums, nıcht VO Anspruch ottes auf das Indıyıduum,
in dem der Schutz VOT der Verfügbarmachung Urc andere Menschen egrün-
det 1egt, gefüllt An die Stelle des solidarischen Schutzdenkens trıtt ein e201s1-
sches Anspruchs- und relativistisches Nivellierungsdenken°®. Personalıtät wırd
ZUT Einbahnstraße, eiıner Propaglıerung VOoONn Rechten ohne Pflichten?!. Es

dıe Bezugsinstanz, die der Beziıehung ZU anderen Menschen Verbind-
iıchke1 verleihen könnte. Der Andere wıird nıcht geschützt, sondern vergleich-
ültıgt.

Das Gew1ssen wırd letztlıch als Wahlmöglichkeıit definiert°®. Die Kontin-
SCNHNZ des zweıten und drıtten Artıkels, des usammenhangs VOIN Evangelıum
und Glauben wırd ZU hermeneutischen ahmen des ersten Artıkels SC
macht>?. Das plurale Nebeneinander VON (Glauben und Unglauben wırd als
Wırk- und Erscheinungsweılse des Geschöpflichen verstanden, das 1im 1-
schen für verbindlıch Erklärte etwa in der Sexualeth1i allenfalls für eiıne
VoNn mehreren möglıchen Optionen gehalten. Die dogmatısche Universalısıe-
IUn des Evangelıums fü  z einer ethıischen Homogenitsierung Im Negativen.
4C das Daseın des Anderen ist schutzwürdıg, sondern das Jeweılige Sosein
und -Iun Jede orderung nach einer Veränderung des jeweılıgen menschlıchen
andelns und Denkens wird abgelehnt zugunsten des sozlalverträglichen Ver-
zıchts auf normatıve Verbindlichkeiten Die Wahrheitsfrage in der Sıtuation des
konkurrierenden Nebeneinanders der Optionen ist nıcht ewollt und auch nıcht
möglıch, we1l die Gottesrelatıion ausgeschlossen wiıird. Es geht nıcht eıne
theologisch-unterscheidende, sondern eıne soziologisch-deskriptive Be-

aben, miteinander en können. DDas grundlegende Prinzıp eiıner soz1ıalen 1eg! 1so
darın, daß die Gewissensfreiheit jedes Menschen 1m Bereich VON elıgıon und sıttlıchen ber-
ZCUSUNSCH respektieren ist. Dıie Achtung VOI der personalen Verantwortung eines jeden bıl-
det den Ausgangspunkt der Sozlalethik:; S1€e nımmt deshalb notwendigerwelse eiınen nıchtau-
torıtären, kommunikatıven arakter an  ee Hervorheb. VO!]  — mır)
Relatıivismus: Aufhebung VO]  - Unterschieden; Verbot VOoNn Unterscheidungen.
DDas Anspruchsdenken prag den us der zwischenmenschlıchen elatıon So S1€)] er
in der überwındenden Gesetzesethık den Anderen, die Gesellschaft als negatıve Instanz, dıe
ZUT Normeinhaltung zwıngt und dıe eigenen Freiheıiten einschränkt ebd., 149 ADer der
Handlungsnorm ist ıne sozlale Welt, welche die Gültigkeıt der Norm verbürgt und auftf deren
Übertretung Sanktıiıonen Der Geltungsgrund der Norm ist für den einzelnen 1Iso
außerlıch, befolgt s1e kraft fremden ‚wangs'  : (Hervorheb. VOINl mir)
Huber, Verantwortungsethik, 150 .„Dıie neuzeıitliche Ethıik ist In dem präziısen 1nnn Indıviı-
ualethı s1e das (Gjew1lssen des einzelnen ZU der ethischen Entscheidung erklärt‘‘;

wırd ann ıne ogroße Pluralıtät der Gewl1ssensorlentierungen nfolge gesellschaftlıch-kul-
ureller orgänge konstatıert ebd., 150 „Von 1U muß jeder amı rechnen, daß ıhm ıIn
der Gewissensorientierung des anderen eiıne fremde, ıne VON den eıgenen TUNdUuDeTr-
ZCUSUNSCH abweıichende Orientierung entgegentritt””. e1 wırd N1IC: erwähnt, che in
ethischen Diskussionen 1el zıtilerten „„veränderten Verhältnisse‘“ dQus eiıner bestimmten Polıtiık
und Erziehung folgen: WeT Normen für varıabel und überholt erklärt, sich N1IC wundern
und zie uch arau ab, daß Menschen cdiese N1IC anerkennen.
Hermeneutik re VO)] Verstehen:; hermeneutischer ahmen Verstehenszusammenhang.
Homogenisierung: Vereinheitlıchung
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trachtung des menschlıchen Juns, wobel sıch das deskrıiptive ‚„ SO ist es  .. e1-
He  3 präs  ıptıven „ 5U ist 6S akzeptieren“ verselbständigt®‘.

DIe innerweltlıche Reduktion der teleologıschen Dımens1ion Urc deren
Loslösung VON der deontologischen Bezugsinstanz macht sıch In eilıner Gleich-
ordnung ungleicher Werte bemerkbar DIies ann e1spie. der Abtreibungs-
dıskussı1on VOT ugen geführt werden, auf die er selbst eingeht und In der
CT einem HHı anderen el als onhoefftfer kommt Bestimmte außere
Bedingungen wWw1e Wohlstand und Gesundheıt, also nhalte des Wıe der Lebens-
ng, Akzıdentien des Lebens werden Konstituentien gemacht““ und mıt
dem An-sıch des Lebens verrechnet®? Fın bestimmtese wırd
eıne bestimmte Pflicht (an sıch: daß) ausgespielt®“.

Der Ansatz Huberts ist erstens subjektivistisch®>, weiıl die Personalıtät als
Gegensatz-, nıcht Folgebegrıff der Beziehung gegenüber (Gott und seInem Wiıl-
len verstanden WITrd. Er ist zweıtens antınomistisch, we1l CT das Aufdecken und
dıie Vergebung VoNn un:! qals Diskriminierung betrachtet und damıt gerade den
Kern der CNrısilıchen Botschaft blehnt. Statt der 1e ZU Gesetz, ZU Wort
Gottes, wırd dıe nıyvelherende 1e als (Gesetz propagıert. Drıttens 1eg en
Aktualismus VOIL, weıl dıe verbum-fides-Relation®®, dıie Bewegungsrichtung VoNn
(jott 7U Menschen in einen Prozeß der Angleichung der Normen das SO-
se1n der Fakten aufgelöst wIrd. Das qualiıfizıerende 61 Gottes über den

61 Deskrıiption: Beschreibung, Feststellung; Präskrıption: Vorschrift, Anordnung.
Konstituentien sınd die schlechthin 1im eın begründenden Elemente, Akzıdentien dagegen dıe
hınzukommenden, das Selende In seinem Wiıe bestimmenden, ber NOTtTalls verzichtbaren (GTrÖ-
Ben

63 Huber, Verantwortungsethık, 153 M6r (1n der Von er abgelehnten normatıven1
gewınne dıe ormdurchsetzung das Übergewicht ber die Tage, W1e enn angesichts

Onkreter gesellschaftlıcher und bıographischer Bedingungen der Schutz und dıe Entfaltung
menschlichen Lebens wırksam geförde: werden können‘““ (Hervorheb. VOoN mMIr).
Es ist sehr bezeiıchnend, daß sıch dıe btreibungsbefürworter ıIn den USA als APTO choıce
movement‘”, dıe Abtreibungsgegner ber als SPTO ıfe movement‘ bezeichnen. DIie Bezugs-
punkte beıder Gruppen lıegen auf eiıner anderen ene die efürworter würden nıcht direkt
zugeben, s1e das en Sınd; dıie Gegner treten N1IC. jede Entscheidungsfä-
hıgkeıt des Menschen ein,; ohl aber dort, diese Entscheidung dıe Ex1istenz eines anderen
Menschen betrifft
jektiv ist etiwas, WE CS VoNn außen her estimm!: wırd und außerhalb Von sıch selbst seınen
wesentlıchen, 1: U: nachvollziehbaren rund hat; subjektiv ist ıne alleın in sıch begründete
und auf sıch bezogene TO. In der Theologie meınt „Subjekt“ dıe Person des Glaubenden,
„Obje den Glaubensgegenstand, der aber, weıl Gott, zugle1ic Subjekt 1m Siınne des wiıirken-
den Ausgangspunktes ist. Der Subjektivismus bestreıtet, daß :;ott eiıne Von außen her eingrel-
en! Wiırkursache des aubens ist und sıeht das Objekt alleın 1M menschliıchen Subjekt
gänglıch und egründet, ber uch verfügbar.
Verbum. Wort Gottes, die Heılıge Schrift: fides Glauben; elatıon Beziıehung; gemeınt ist
das Gefälle VWort Gottes dem Urc bewiırkten Glauben
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Menschen wırd in den quantiıhzıerend auftretenden Vorgang®’ zwıischen-
menschlıcher Verständigung Urc ıvellıerung (Gleichmachere1) überführt®®.
er kommt aber nıcht ohne eıne wesentliche Anleıhe be1 der VON ı1hm be-

ämpften normatıven, VOIN der Gültigkeıt des Gesetzes (jottes ausgehenden
aus Um cdie allgemeıne Rezeption seiner eigenen Sıchtwelse erre1-

chen, muß GE normatıve Bezugspunkte einführen, die als unausweichlich und
unwl1derlegbar dargestellt werden. Das dieser Surrogate (Ersatzgrößen)
des nspruches Gottes auf den Menschen ist en Bedrohung2sszenario, das Hu-
ber als unbedingt vermeıdende innerweltlıche olge bestimmter Handlungs-
welsen des Menschen andeutet®?. Das zweıte ist eın geistesgeschichtliches Ent-
wicklungsschema, das dıe jederzeıt möglıchen und konkurrierenden Denkwe1i-
SCI des Menschen in eine unautiheDbbare Abfolge elinander ablösender Epochen
integriert, daß e1n Rückbezug auf das (jesetz (jottes als e1in verbotener AnNa-
chronısmus erscheımint und der /Zustand multioptionaler”® Beliebigkeıit als NOTL-
wendigerweılse egrüßende Manıftestation eines geistigen Fortschritts- und
Emanzıpationsprozesses VOT ugen gefü wIird. DIies zielt In struktur-
konservativer/! Weıise auf e1ıne Bestätigung der gegenwärt  1gen Sıtuation einer

ualhıtal ıne vorhandene DZW. zuerkannte bleibende Eıgenscha: (Z.D ‚„„das uto ist bunt‘);
Quantıität ıne als enge DZW. rad berechnende und beeinfußbare E1genschaft (Z B
SER uto wiırd immer bunter‘‘).

68 Huber, Verantwortungsethik, 136-137 „Ausgangspunkt 1 Sinne eiıner Negatıvfolıe;
ist dıe TIradıtion eilner normatıven1 eiıner Gesetzesethık, dıe einzelne Entscheidungs-

sıtuationen den vorgegebenen normatıven ustern subsumıiert, hne ach den besonderen, SL
tuatıven Bedingungen und den personalen UOrientierungen der andelnden fragen. Eın
SOIC normatıver Ansatz der greiftDeontologische Teleologie  HI  Menschen wird in den quantifizierend auftretenden Vorgang® zwischen-  menschlicher Verständigung durch Nivellierung (Gleichmacherei) überführt®®.  Huber kommt aber nicht ohne eine wesentliche Anleihe bei der von ihm be-  kämpften normativen, von der Gültigkeit des Gesetzes Gottes ausgehenden  Ethik aus. Um die allgemeine Rezeption seiner eigenen Sichtweise zu errei-  chen, muß er normative Bezugspunkte einführen, die als unausweichlich und  unwiderlegbar dargestellt werden. Das erste dieser Surrogate (Ersatzgrößen)  des Anspruches Gottes auf den Menschen ist ein Bedrohungsszenario, das Hu-  ber als unbedingt zu vermeidende innerweltliche Folge bestimmter Handlungs-  weisen des Menschen andeutet®. Das zweite ist ein geistesgeschichtliches Ent-  wicklungsschema, das die jederzeit möglichen und konkurrierenden Denkwei-  sen des Menschen in eine unaufhebbare Abfolge einander ablösender Epochen  integriert, So daß ein Rückbezug auf das Gesetz Gottes als ein verbotener Ana-  chronismus erscheint und der Zustand multioptionaler’° Beliebigkeit als not-  wendigerweise zu begrüßende Manifestation eines geistigen Fortschritts- und  Emanzipationsprozesses vor Augen geführt wird. Dies zielt in struktur-  konservativer’! Weise auf eine Bestätigung der gegenwärtigen Situation einer  67  Qualität: eine vorhandene bzw. zuerkannte bleibende Eigenschaft (z.B.: „das Auto ist bunt“‘);  Quantität: eine als Menge bzw. Grad zu berechnende und beeinflußbare Eigenschaft (z.B.:  „das Auto wird immer bunter‘‘).  68  Huber, Verantwortungsethik, S. 136-137: „Ausgangspunkt [im Sinne einer Negativfolie; C.  H.] ist die Tradition einer normativen Ethik, einer Gesetzesethik, die einzelne Entscheidungs-  situationen den vorgegebenen normativen Mustern subsumiert, ohne nach den besonderen, si-  tuativen Bedingungen und den personalen Orientierungen der Handelnden zu fragen. Ein  solch normativer Ansatz der Ethik greift ... zu kurz. Denn er ignoriert die gesellschaftlichen  Ursachen der ethischen Konfliktsituationen; durch generelle moralische Diskriminierung ver-  stellt er gerade die Möglichkeiten zu einem Prozeß ethischer Beratung; er ersetzt gesellschaft-  liche Verantwortung durch moralische Disqualifikation. Und vor allem: ein rein normativer  Ansatz der Ethik ist mit dem Respekt vor der Gewissensfreiheit eines jeden nicht vereinbar‘‘;  ebd., S. 149: „Ihr [der Verantwortungsethik; C. H.] Thema ist die Gestaltung menschlicher So-  zialität aus dem Geist der Liebe‘“ (man beachte die Hypostasierung der Liebe zu einem diffu-  sen Liebesprinzip; alle Hervorheb. von mir).  69  Huber, Verantwortungsethik, S. 153: „Nur als Ethik der Betroffenheit kann Verantwortungs-  ethik zu den Umorientierungen beitragen, die heute an der Zeit sind‘; ebd., S. 154: bestimmte  Gruppen (Unterprivilegierte, künftige Generationen, außermenschliche Natur) als diejenigen,  „die stellvertretendes Handeln heute in besonderer Dringlichkeit herausfordern‘‘; ebd., S.  154: „Dennoch hat für uns der Zukunftsbezug in der Ethik eine für frühere Generationen un-  bekannte Dramatik gewonnen. Die technischen Revolutionen, die wir erleben, führen zu einer  Dynamisierung der geschichtlichen Entwicklung, kraft deren die Frage, ob und wie Menschen  künftig leben können, heute entschieden wird“ (alle Hervorheb. von mir).  70  Option: Möglichkeit des Denkens und Handelns; multioptional: mit vielerlei solcher Möglich-  keiten ausgestattet.  71  Strukturkonservativismus meint die Erhaltung der Strukturen, also der jeweiligen Gestaltun-  gen des Lebens des Einzelnen und der Gesellschaft; der Gegensatz ist der Wertkonservativis-  mus, der die Erhaltung von Werten, also Vorgaben und Leitbildern des Handelns meint und ge-  rade auf eine Veränderung der Strukturen und die Annäherung zwischen dem tatsächlichen  Handeln und den Werten abzielt.UrZz. Denn ıgnorıiert dıe gesellschaftlıchen
Ursachen der ethıschen Konflıktsıtuationen; UrC| generelle moralısche Diskriminierung VCI-
stellt gerade dıie Möglıchkeıiten einem Prozeß ethischer Beratung; TSEeIzZT gesellschaft-
1C. Verantwortung UTrC| moralıische Disqualifikation. Und VOT em: eın rein normatıver
Nsal der Ethıik ist mıt dem Respekt VOT der Gew1issensfreıiheit eines jeden N1IC| vereinbar‘“‘:
ebd., 149} |der Verantwortungsethik; ema ist dıe Gestaltung menschlicher NSO-
zıiahıtal Aaus dem (Greist der Liebe‘“ (man beachte dıe Hypostasıerun der 1€! einem dıffu-
SCI] Liebesprinzıp; alle Hervorheb. VO  en mır)
Huber, Verantwortungsethik, 153 „Nur als der Betroffenhe1 ann Verantwortungs-

den Umorientierungen beıtragen, dıe heute der Zeıt SInd”; ebd., 154 bestimmte
Gruppen (Unterprivıilegierte, ünftige Generatıonen, außermenschliche Natur) als dıejen1ıgen,
„die stellvertretendes Handeln heute In hesonderer Dringlichkeit herausfordern‘‘; ebd.,
154 „Dennoch hat für UNns der Z/Zukunftsbezug in der eıne für frühere (Jenerationen
eKannte Tamatı) Dıie technıschen Revolutionen, die WITr erleben, führen eiıner
Dynamisierung der geschıichtlıchen Entwiıcklung, kraft deren dıe Trage, ob und WIieE Menschen
künftig en können, heute entschieden wırd" Hervorheb. Von mIr).
Option: Möglıchkeıt des Denkens und Handelns:; multioptional: mıt vielerleı Olcher Möglıch-
keıten ausgestatiel.

1 Strukturkonservativismus meınt dıe Erhaltung der Strukturen, also der jeweılıgen Gestaltun-
SCH des Lebens des Einzelnen und der Gesellschaft:; der Gegensatz ist der Wertkonservatıvıs-
MUS, der dıe Erhaltung Vonen, also orgaben und Leıtbildern des andelns meınt und M
rade auf eine Veränderung der uren und dıe nnäherung zwıschen dem tatsächlıchen
Handeln und den Werten bzielt.
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me  eıtlıch vertretenen ethıschen Prax1s ab, dıe allenfalls Modifizierungen *
innerhalb des innerweltliıchen Bezugsrahmens, aber keıine grundsätzlıche Auf-
hebung der Bezugspunkte zuläßt .

Konkurrenz der Bezugspunkte Luther)
Martın Luther beschäftigt sıch aqauf Anfirage e1Ines VON (jew1lssensnöten SC

plagten ZIers mıt dem Problem, WIEeE dem Bösen In der Welt in verantwort-
lıcher Weılse egegnen ist/+ Er ann nlıch WI1Ie onhoeffer abwägen eın
kleineres und ogrößeres Negatıyum gegenüberstellen. Allerdings ist nıcht die
Notwendigkeıt einer Normübertretung die Schlußfolgerung, sondern gerade
die Norm der quası asymmetrisch”” dıe S1ıtuation eindeut1ig machende Bezugs-
punkt Das scheiınbar kleinere bel der alsnahmen ZUT Aufrechterhaltun
Oder Wiedergewınnung der inneren und außeren Siıcherheit und UOrdnung ist
nıcht schlec sondern eın VoNn Gott eingesetztes Amt und darın gerade Erfül
[ung der Norm. ıne schlechte rıgkeıt ist 1M Zweıftel besser als Sar keıine.
Nıicht oberfächlic begründete mMenschnhliıche Wünsche sınd maßgebend, SOMN-
dern der des Schöpfergottes, der für den Menschen das Beste wiıll, ist der
Ausgangspunkt der Überlegungen”®. Das Wehramt sıch ist ebenso NOLwenNn-

us und Weılse; Modifzierung: Veränderung 1mM ezug auf cdie und Weıse, N1IC: 1m
ezug auf dıie Inhalte

T Huber, Verantwortungsethik, 140 ach Darstellung VOon Scholastık und Reformation:
„Nach der Aufklärung sıch der einzelne In eiıner Welt VOT, die UTrC eine Pluralıtät eth1-
scher Orlentierungen gekennzeichnet 1st. Wer sich auf diese Sıtuatıon einstellen wıll, mul se1-

e1igenen ethıischen Prinzıpien reflexiv den Prinzıpien anderer In Bezıehung setzen;
muß die Gew1ssensfreiheit des anderen ernst nehmen WIE selne eigene (Gew1ssens-
re1ıheıt  .. ebd.:; 150 „Der Übergang VON der Gesetzeseth1: ZUT Gesinnungsethık vollzıeht
sıch zunächst darın, delbstzwang e Stelle des Fremdzwangs trıtt, daß dıe Gültigkeıt
der Norm N1IC auf Heteronomie, sondern auftf Autonomie eruht  0e wobel Jer „noch ıne
latıve Homogenıität der ethischen Orjentierung zwıschen den Ghedern eines gesellschaftlıchen
Verbandes* vorausgesetzt ist; ebd., 150 „„Doch dıe ufe der Gesinnungsethik wırd In der
neuzeitlichen Entwicklung In dem Maß überschritten, In welchem innerhalb einer Gesellschaft
verschiedenartige Gewı1ssensorientierungen nebenelinandertreten1  Christian Herrmann  mehrheitlich vertretenen ethischen Praxis ab, die allenfalls Modifizierungen”?  innerhalb des innerweltlichen Bezugsrahmens, aber keine grundsätzliche Auf-  hebung der Bezugspunkte zuläßt’®.  3. Konkurrenz der Bezugspunkte (M. Luther)  Martin Luther beschäftigt sich auf Anfrage eines von Gewissensnöten ge-  plagten Offiziers mit dem Problem, wie dem Bösen in der Welt in verantwort-  licher Weise zu begegnen ist’*. Er kann ähnlich wie Bonhoeffer abwägend ein  kleineres und größeres Negativum gegenüberstellen. Allerdings ist nicht die  Notwendigkeit einer Normübertretung die Schlußfolgerung, sondern gerade  die Norm der quasi asymmetrisch”> die Situation eindeutig machende Bezugs-  punkt. Das scheinbar kleinere Übel der Maßnahmen zur Aufrechterhaltung  oder Wiedergewinnung der inneren und äußeren Sicherheit und Ordnung ist  nicht schlecht, sondern ein von Gott eingesetztes Amt und darin gerade Erfül-  lung der Norm. Eine schlechte Obrigkeit ist im Zweifel besser als gar keine.  Nicht oberflächlich begründete menschliche Wünsche sind maßgebend, son-  dern der Wille des Schöpfergottes, der für den Menschen das Beste will, ist der  Ausgangspunkt der Überlegungen’®. Das Wehramt an sich ist ebenso notwen-  72 Modus: Art und Weise; Modifizierung: Veränderung im Bezug auf die Art und Weise, nicht im  Bezug auf die Inhalte.  73  Huber, Verantwortungsethik, S. 140: nach Darstellung von Scholastik und Reformation:  „Nach der Aufklärung findet sich der einzelne in einer Welt vor, die durch eine Pluralität ethi-  scher Orientierungen gekennzeichnet ist. Wer sich auf diese Situation einstellen will, muß sei-  ne eigenen ethischen Prinzipien reflexiv zu den Prinzipien anderer in Beziehung setzen; er  muß die Gewissensfreiheit des anderen genau so ernst nehmen wie seine eigene Gewissens-  freiheit‘“; ebd.; S. 150: „Der Übergang von der Gesetzesethik zur Gesinnungsethik vollzieht  sich zunächst darin, daß Selbstzwang an die Stelle des Fremdzwangs tritt, daß die Gültigkeit  der Norm nicht auf Heteronomie, sondern auf Autonomie beruht‘, wobei hier „noch eine re-  lative Homogenität der ethischen Orientierung zwischen den Gliedern eines gesellschaftlichen  Verbandes“ vorausgesetzt ist; ebd., S. 150: „Doch die Stufe der Gesinnungsethik wird in der  neuzeitlichen Entwicklung in dem Maß überschritten, in welchem innerhalb einer Gesellschaft  verschiedenartige Gewissensorientierungen nebeneinandertreten ... Der Konsens gemeinsam  geteilter Prinzipien kann jetzt nicht mehr als Voraussetzung des Handelns betrachtet, er muß  vielmehr als Ziel kommunikativen Handelns angesehen werden‘“‘; ebd., S. 151: „Übergang  vom unvermittelten zum reflexiven Prinzipiengebrauch“ (alle Hervorheb. von mir).  74  Luther, Martin: „Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können“. Ich gebe zuerst die  Fundstelle in der Bonner Ausgabe (Luthers Werke in Auswahl/hsg. von Otto Clemen. — 6.,  durchgesehene Aufl. — Berlin, 1966. — Bd. 3, S. 317-351), dann die aus der Weimarana an (WA  19, 623-662).  15  Symmetrie meint die Gleichgewichtigkeit oder Gleichordnung zweier Einheiten (z.B. zwei in  ihren Maßen exakt identische Flächen); Asymmetrie herrscht vor, wenn diese Gleichordnung  durchbrochen wird durch ein mehr oder weniger starkes Abweichen einer der beiden Seiten  von der anderen (z.B. größere Länge einer der beiden nebeneinanderliegenden Flächen).  76  Luther, Kriegsleute, BoA 3, 320, 4-6.10-21/WA 19, 625-626: „gleich wie ein guter artzt / wenn  die seuche so boese vnd gros ist/das er mus hand / fves / ohr odder augen lassen abhawen od-  der verderben auff das er den leib errette... Also auch / wenn ich dem krige ampt zu sehe / wie  es die boesen strafft / die vnrechten wuerget vnd solchen iamer anrichtet / scheinet es gar einDer ONsenNns gemeınsam
geteılter Prinzıpilen kann Jetzt nıcht mehr als Voraussetzung des andelns betrachtet, muß
vielmehr als Ziel kommunikatıven andelns angesehen werden‘‘: ebd., 51 S Übergang
VO) unvermuittelten ZU reflexiven Prinzıpiengebrauch" Hervorheb. VOonNn mir).
Luther, Martıin: xg Kriegsleute uch In selıgem Stande se1n können‘‘. Ich gebe zuerst dıe
Fundstelle In der Bonner Ausgabe ‚uthers er| in USWi  sg VON tto Clemen. 6
durchgesehene Aufl Berlın, 1966 3: 317-351), ann die Aaus der We1lmarana (WA
19, 623-662)
5Symmetrie meınt dıe Gleichgewichtigkeit der Jeichordnung zweler Eıinheiten (Z Z7WeIl ın
ıhren en eX al iıdentische ächen); Asymmetrıe herrscht VOTL, WEeNN diese leıchordnung
durchbrochen wırd UrC| ein mehr der wenıger tarkes Abweıchen einer der beıden Seliten
VOonNn der anderen (Z:B ogrößere ‚änge eiıner der beıiden nebeneinanderliegenden achen
Luther, Kriegsleute, BoA D 320. 19, 625-626 > gleich WIE e1in artzt WEeNnNn
die seuche boese vnd SIOS st / das I1US anı fves ohr er lassen bhawen Od-
der verderben auff das den e1b Treite Iso auch WEeNnN ich dem krige ampt sehe WwW1e

dıie boesen trafft / die vnrechten wuerget vnd olchen 1amer anrıchtet / scheinet Sar e1in
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dıg W1IEe das Nähramt und e1: edingen einander‘”. Das Amt sıch ist VOIl

(Gott eingesetzt und auf (jott zurückbezogen. Gott selbst wiırkt richtig verstan-
den Urc dıe and des oldaten, nıcht erlösen (zweıter bzw. drıtter
Artıkel), sondern das OSe einzudämmen und der andernorts geschehen-
den rlösung einen ausreichend geschützten Raum ewähren (erster Artı-
kel)’® Der Gegenstand der Verantwortung und Beurteijlung ist be1 VoNn Gott 1im
Rahmen SseINESs Erhaltungshandelns eingesetzten Amtern nıcht der materıiale
Gehalt der andlung selbst, sondern dıe formale Dımensı1ıon, der Oodus,
die Motıivatıon, der Bezugspunkt der sıch Handlung . Das Amt ist auf
(jott als chöpfer zurückbezogen und zugle1ic auf das Gericht (jottes C
richtet. Dıie Teleologie 1St deontologisch rückgebunden, weıl das Gesetz als
Maßhstab des kommenden Gerichtes (rJottes der chöpfung als NSDFUC ihres
Schöpfers mitgegeben LST. Die Coram-Deo-Dımensıion bestimmt asymmetrısch
die Handlungssituation als eıne außerhalb und unabhängıg VO unmıttelbaren
Geschehenszusammenhang mıt seinen akzıdentellen Faktoren (Coram-Mun-
do-Dımensı1on) bestehende Größe®0.

vnchristlich werck se1ın / vnd er ınge wıdder dıe Christliche 1e' Sıhe ich ber an / WIEeE
e irumen schuetzt / weıb vndaus vnd hofft / gul vnd ehre vnd irede damıt erhelt vnd
bewaret / find sıchs WIEe koestlich vnd (Goettlich das werck st / vnd mercke das 6S auch eın
eın er hand aDNE WE auff das der gantze eıb NIC: vergehe IDenn das chwerd N1IC|
werete vnd T1 hielte / mMueEeSstEe es Urc vnirıde verderben / was YDD der elt st /
Derhalben ist eın olcher krıeg nıcht anders enn ein leiner kurtzer vnfriede der CY: ewıg2en
vnmeslichem vnfriede We Eın eın vnglueck/das ECYFL STOS3SEN vnglueck weret‘“; BoA S
328 3-5/WA I 635 „Nu ists hesser VO  — einem Iyrannen (das 1St) VON der oeberkeıt vnrecht
leyden enn VOoN vnzelichen Iyrannen das 1St) VO Poefel vnrecht leyden“ Hervorheb.
VOoN mır)
Luther, Kriegsleute, BOoA S 344, 6-9/WA 19, 654 Adie wehere ampt sınd sollen yhr zinse
vnd VON den die ampt SIN nemen / das SIE wehren konnen / Wıdderumb cdie

ampt sınd sollen yhren schutz en VOIl denen die Y wehere ampt sınd auff das
S1E NCCTCI) konnen“ (Hervorheb. VO]  —; mır) die Fınalısıerung bezieht sıch jeweıls auf den 'oll-
ZUE, nıcht die Zerstörung der Ordnung.

78 Luther, Kriegsleute, BoA 3: 343. 13-17/WA 19, 656 „Denn CX sol 1a eın 1egs INan mıt sıch
vnd bey sıch en SOIC gew1ssen vnd trost / das CIS schuldıg SCY vnd UCcSSCS un / damıt
SEeWI1S SCY das ott nnen diene / vnd konne sagen / Hıe schlecht / ticht / wuerget nıcht
iıch / sondern ott vnd meın Fuerst / wılcher dıener VAVAI me1n hand vnd e1b IsSC®  06 BOoA 3 320,
34-36/WA 19, 626 „„Got henget/redert / entheubt / wuerget vnd ege! ESs sınd es seiıne
werck vnd se1ıne gerichte  x BoA 5 34FE 25-36/WA 19, 658 „„WITr SInd 1€ versamlet
diıenst pflicht vnd gehorsam VDNSCIS Fuersten WI1Ie WIT ach wıllen vnd ordnung schuldıg
SIN herrn bey zustehen mıt e1b gut/ wıe wol WIT fuer Got hben wol
suender sınd Ise feinde SEWIS sınd S9 SCY e1in iglıcher irısch vnd vnuerzagt vnd las-

sıch N1IC| anders uncken enn seine 'aus SCY Gotts 'ausDeontologische Teleologie  B3  dig wie das Nähramt und beide bedingen einander’’. Das Amt an sich ist von  Gott eingesetzt und auf Gott zurückbezogen. Gott selbst wirkt — richtig verstan-  den — durch die Hand des Soldaten, nicht um zu erlösen (zweiter bzw. dritter  Artikel), sondern um das Böse einzudämmen und so der andernorts geschehen-  den Erlösung einen ausreichend geschützten Raum zu gewähren (erster Arti-  kel)’®. Der Gegenstand der Verantwortung und Beurteilung ist bei von Gott im  Rahmen seines Erhaltungshandelns eingesetzten Ämtern nicht der materiale  Gehalt der Handlung selbst, sondern die formale Dimension, d.h. der Modus,  die Motivation, der Bezugspunkt der an sich guten Handlung”*. Das Amt ist auf  Gott als Schöpfer zurückbezogen und zugleich auf das Gericht Gottes ausge-  richtet. Die Teleologie ist deontologisch rückgebunden, weil das Gesetz als  Maßstab des kommenden Gerichtes Gottes der Schöpfung als Anspruch ihres  Schöpfers mitgegeben ist. Die Coram-Deo-Dimension bestimmt asymmetrisch  die Handlungssituation als eine außerhalb und unabhängig vom unmittelbaren  Geschehenszusammenhang mit seinen akzidentellen Faktoren (Coram-Mun-  do-Dimension) bestehende Größe®°.  vnchristlich werck sein / vnd aller dinge widder die Christliche liebe. Sihe ich aber an/ wie es  die frumen schuetzt / weib vnd kind /haus vnd hoff / gut vnd ehre / vnd friede damit erhelt vnd  bewaret / so find sichs / wie koestlich vnd Goettlich das werck ist/ vnd mercke / das es auch ein  bein odder hand abhewet / auff das der gantze leib nicht vergehe / Denn wo das schwerd nicht  werete vnd fride hielte /so mueste es alles durch vnfride verderben/was ynn der welt ist/  Derhalben ist ein solcher krieg nicht anders / denn ein kleiner kurtzer vnfriede der eym ewigen  vnmeslichem vnfriede weret. Ein klein vnglueck/das eym grossen vnglueck weret“; BoA 3,  328, 3-5/WA 19, 635: „Nu ists besser von einem Tyrannen (das ist) von der oeberkeit vnrecht  leyden / denn von vnzelichen Tyrannen (das ist) vom Poefel / vnrecht leyden“ (alle Hervorheb.  von mir).  IT  Luther, Kriegsleute, BoA 3, 344, 6-9/WA 19, 654: „die ym wehere ampt sind sollen yhr zinse  vnd narung von den die ym neere ampt sind / nemen / das sie wehren konnen / Widderumb die  ym neere ampt sind / sollen yhren schutz haben von denen / die ym wehere ampt sind / auff das  sie neeren konnen“ (Hervorheb. von mir): die Finalisierung bezieht sich jeweils auf den Voll-  zug, nicht die Zerstörung der Ordnung.  78  Luther, Kriegsleute, BoA 3, 345, 13-17/WA 19, 656: „Denn es sol ia ein kriegs man mit sich  vnd bey sich haben solch gewissen vnd trost / das ers schuldig sey vnd muesses thun / damit er  gewis sey /das er Gott drynnen diene / vnd konne sagen / Hie schlecht / sticht / wuerget / nicht  ich/sondern Gott vnd mein Fuerst / wilcher diener ytzt mein hand vnd leib ist“; BoA 3, 320,  34-36/WA 19, 626: „Got henget / redert / entheubt / wuerget vnd krieget. Es sind alles seine  werck vnd seine gerichte‘; BoA 3, 347, 25-36/WA 19, 658: „wir sind alhie versamlet ym  dienst pflicht vnd gehorsam vnsers Fuersten / wie wir nach Gotts willen vnd ordnung schuldig  sind/ vnserm herrn bey zustehen mit leib vn gut/wie wol wir fuer Got eben so wol arme  suender sind alse vnser feinde ... gewis sind / So sey ein iglicher frisch vnd vnuerzagt / vnd las-  se sich nicht anders duncken / denn seine faust sey Gotts faust ... /Gibt vns Got den sieg/so  sol ehre vnd lob sein seyn / nicht vnser / der es durch vns arme suender thut“.  9  Anders sieht es aus bei Handlungen, die an sich, also material dem Gesetz Gottes widerspre-  chen. Hier nützt auch eine gute Motivation nichts. Dies ist etwa in der Diskussion über die Ho-  mosexuellen-Ehe zu beachten, weil hier oft der gute Zweck der dauerhaften und verbindlichen  Beziehung zweier Menschen zur Rechtfertigung des an sich problematischen Werkes homo-  sexueller Praktiken herangezogen wird.  80 Coram Deo: Beziehung zu Gott (Gegenüberstand: coram); coram mundo: Beziehung zur Welt.1bt VIlS Got den s1eg
sol ehre vnd lob se1ın seyn nıcht vnser / der N UrC| VIlIS suender thut‘“
Anders sıeht 6S Aaus be1 Handlungen, die sıch, ISO materı1al dem Gesetz (jottes wıderspre-
chen. Hıer nutzt uch ıne gute Motivation nıchts Dies ist 1iwa in der Dıiskussion ber dıe Ho-
mosexuellen-Ehe beachten, we1ıl 1er oft der oule WEeC der dauerhaften und verbindlıchen
Beziehung zweler Menschen ZUT Rechtfertigung des sıch problematıiıschen erkes OMO-
sexuellerenherangezogen wIrd.
Coram Deo Beziıehung ott (Gegenüberstand: coram)); mundo: Bezıehung ZUT Welt.



174 Christian Herrmann

Im Handlungsmodus wırd eutlıc. welche Bezugspunkte gewählt wurden,
ob der dem Amt wesentlıch eingestifteten Ausrichtung auf (jott eNISPrO-

chen wırd Oder innerweltliche (jüter eiıner VON ihrem chöpfer verselbstän-
dıgten Motivationsgrundlage emacht werden®!. Anders ausgedrückt entsche1-
dend Ist, ob e Teleologıe deontologisch, theozentrisch®? egründe und
efüllt wırd oder sıch VOIN (jott oslöst und damıt In sıch ZU normatıven Aus-
gangspunkt, einer deontologischen TO WITrd.T VON (jott als chöpfer
eingesetzte Amt wırd dann stıftungsgemäß ausgeübt, WEeNN 6S sıch der erfü-
gungsgewalt (jottes unterstellt und die (Girenzen des prohıbıtıven, das
OSse eindämmenden vermehrenden Erhaltungshandelns Gottes® each-
teL Es wiıird aber pervertiert und verhert se1ıne sıch bestehende Güte, W
innerweltlıche Qualıitäten dıe Stelle (jottes rücken. Weıl dann eın VON den
innerweltlıchen /usammenhängen unterschiıedener Bezugspunkt © kann
nıcht mehr zwıschen Gut und BÖse., zwıschen dem n-sıch/Dal und dem Wıe
des Lebens dıfferenziert werden und dıe Verbesserung des Je eigenen Wıe des
Lebens wırd utiılıtarıstisch ZU Selbstzwec Dann geschieht das 1 öten des
Feındes nıcht, diıesen 1öten der eigenen Bevölkerung hındern, SON-
dern sıch dessen materielle Gijüter anzue1gnen. Ungleiches wırd dann auftf
e1Ine ene gestellt und der Schutzauftrag ZUT Realısıerung vordergründı1ıger In-

des Geschöpfes derjen1gen des Schöpfers mißbraucht®*.
x 1 Luther, Kriegsleute, BoA 3 342, 3-9/WA 19, 652 „„Wo S1e. sıch ber CINDOICH vnd aufflenen /

W1Ee die baurn nehest enDa ist O recCc vnd bıllıch wıdder S1e egen174  Christian Herrmann  Im Handlungsmodus wird deutlich, welche Bezugspunkte gewählt wurden,  d.h. ob der dem Amt wesentlich eingestifteten Ausrichtung auf Gott entspro-  chen wird oder innerweltliche Güter zu einer von ihrem Schöpfer verselbstän-  digten Motivationsgrundlage gemacht werden®!. Anders ausgedrückt: entschei-  dend ist, ob die Teleologie deontologisch, d.h. theozentrisch®? begründet und  gefüllt wird oder sich von Gott loslöst und damit in sich zum normativen Aus-  gangspunkt, zu einer deontologischen Größe wird. Jedes von Gott als Schöpfer  eingesetzte Amt wird dann stiftungsgemäß ausgeübt, wenn es sich der Verfü-  gungsgewalt Gottes unterstellt und die engen Grenzen des prohibitiven, das  Böse eindämmenden statt vermehrenden Erhaltungshandelns Gottes® beach-  tet. Es wird aber pervertiert und verliert seine an sich bestehende Güte, wenn  innerweltliche Qualitäten an die Stelle Gottes rücken. Weil dann ein von den  innerweltlichen Zusammenhängen unterschiedener Bezugspunkt fehlt, kann  nicht mehr zwischen Gut und Böse, zwischen dem An-sich/Daß und dem Wie  des Lebens differenziert werden und die Verbesserung des je eigenen Wie des  Lebens wird utilitaristisch zum Selbstzweck. Dann geschieht das Töten des  Feindes nicht, um diesen am Töten der eigenen Bevölkerung zu hindern, son-  dern um sich dessen materielle Güter anzueignen. Ungleiches wird dann auf  eine Ebene gestellt und der Schutzauftrag zur Realisierung vordergründiger In-  teressen des Geschöpfes statt derjenigen des Schöpfers mißbraucht®*.  81 Luther, Kriegsleute, BoA 3, 342, 3-9/WA 19, 652: „Wo sie sich aber emporen vnd aufflenen /  wie die baurn nehest thetten /Da ist es recht vnd billich widder sie zu kriegen ... Doch das  auch mit furcht Gottes zugehe /vnd man sich nicht zu trotzig auff recht lasse / auff das nicht  Gott verhenge / das auch durch vnre_cht/die oeberherrn von yhren vntertanen gestrafft wer-  den“ (Hervorheb. von mir).  82 Theozentrisch: auf Gott als Zentrum, als Mitte und Ausgangspunkt bezogen.  83 Luther, Kriegsleute, BoA 3, 320, 28-30/WA 19, 626: „Solchem gemeinen aller welt vnfriede /  dafuer kein mensch bleiben kuende/mus der kleine vnfriede/der do krieg odder schwerd  heist / steuren‘ (Hervorheb. von mir).  84 Luther, Kriegsleute, BoA 3, 345, 1-7/WA 19, 655: „wenn einer mit solchem hertzen vnd mey-  nunge ym kriege dienet / das er nichts anders sucht noch denckt/denn gut zu erwerben / Vnd  ist zeitlich gut sein einige vrsache / Also das er nicht gerne sihet / das fride ist ... Der trit frey-  lich aus der ban/ vnd ist des teuffels / wenn er gleich aus gehorsam vnd durch auffbot seines  herrn krieget / denn er macht aus eym guten werck/yhm selbs ein boeses‘“; BoA 3, 345, 26-  28/WA 19, 656: „geitzen vmb zeitlich gut / vnd einen Mammon draus machen/das ist  allwege / ynn allen stenden / ynn allen empten vnd wercken vnrecht‘; BoA 3, 345, 33-36/WA  19, 656: „Wie wen mein herr vnrecht hette zu kriegen? Antwort / Wenn du weist gewis / das er  vnrecht hat / so soltu Got mehr furchten vnd gehorchen denn menschen Acto. 4. vnd solt nicht  kriegen noch dienen / denn du kanst da kein gut gewissen fuer Gott haben“; BoA 3, 346, 14-  16/WA 19, 657: „Was huelff dichs / wenn dich die welt fuer Salomo odder Moses hielte / vnd  du werest fuer Gott so boese gerechent / als Saul odder Ahab?‘“ BoA 3, 346, 19.24-25/WA 19,  657: „Geitz ist vnrecht ... Sold nemen vnd verdienen/ist recht an yhm selbst/es sey von  einem / zweyen / dreyen herrn / odder wie viel der sind‘“; BoA 3, 347, 34-36/WA 19, 658: „Gibt  vns Gott den sieg /so sol ehre vnd lob sein seyn/nicht unser / der es durch vns arme suender  thut‘; BoA 3, 321, 1-7.13-15/WA 19, 627: „Also mus man auch dem kriegs odder schwerds  ampt zusehen mit menlichen augen / warumb es so wuerget vnd grewlich thut/so wird sich  selbs beweisen / das ein ampt ist an yhm selbs Goetlich / vnd der welt so noettig vnd nuetzlich /  als essen vnd trincken. / Das aber etliche solchs ampt missebrauchen / wuergen vnd schlahen onoch das
uch ML  T (Jottes zugehe /vynd INan sıch nıcht Totz1g auff recht lasse / auft das N1IC.
ott verhenge / das uch UrTrC| vnre_cht /dıie oeberherrn VON yhren yntertanen gestrafft WCI-
den!  S® (Hervorheb. VON mir).
Theozentrisch: auf ott als ‚CN  m, als Miıtte und Ausgangspunkt bezogen

X3 Luther, Kriegsleute, BoA 3, 320, 285-30/WA 19, 626 „5Solchem gemeınen er elt vnifriede /
dafuer eın mensch bleiıben kuende / [NUS der kleine vnfriede / der do krıeg er chwerd
heist / steuren“ (Hervorheb. VOonNn mir).
Luther, Kriegsleute, BoA 5 345 1-//WA 19, 655 „WECNnN eiıner mıt Oölchem hertzen VN! INCY-

1ege dienet/das nıchts anders sucht och denckt / enn gut erwerben/ Vn
ist ZEe1IMNC gul se1n ein1ge vrsache / 1Iso das N1ıC SCINC sıhet / das T1' ist174  Christian Herrmann  Im Handlungsmodus wird deutlich, welche Bezugspunkte gewählt wurden,  d.h. ob der dem Amt wesentlich eingestifteten Ausrichtung auf Gott entspro-  chen wird oder innerweltliche Güter zu einer von ihrem Schöpfer verselbstän-  digten Motivationsgrundlage gemacht werden®!. Anders ausgedrückt: entschei-  dend ist, ob die Teleologie deontologisch, d.h. theozentrisch®? begründet und  gefüllt wird oder sich von Gott loslöst und damit in sich zum normativen Aus-  gangspunkt, zu einer deontologischen Größe wird. Jedes von Gott als Schöpfer  eingesetzte Amt wird dann stiftungsgemäß ausgeübt, wenn es sich der Verfü-  gungsgewalt Gottes unterstellt und die engen Grenzen des prohibitiven, das  Böse eindämmenden statt vermehrenden Erhaltungshandelns Gottes® beach-  tet. Es wird aber pervertiert und verliert seine an sich bestehende Güte, wenn  innerweltliche Qualitäten an die Stelle Gottes rücken. Weil dann ein von den  innerweltlichen Zusammenhängen unterschiedener Bezugspunkt fehlt, kann  nicht mehr zwischen Gut und Böse, zwischen dem An-sich/Daß und dem Wie  des Lebens differenziert werden und die Verbesserung des je eigenen Wie des  Lebens wird utilitaristisch zum Selbstzweck. Dann geschieht das Töten des  Feindes nicht, um diesen am Töten der eigenen Bevölkerung zu hindern, son-  dern um sich dessen materielle Güter anzueignen. Ungleiches wird dann auf  eine Ebene gestellt und der Schutzauftrag zur Realisierung vordergründiger In-  teressen des Geschöpfes statt derjenigen des Schöpfers mißbraucht®*.  81 Luther, Kriegsleute, BoA 3, 342, 3-9/WA 19, 652: „Wo sie sich aber emporen vnd aufflenen /  wie die baurn nehest thetten /Da ist es recht vnd billich widder sie zu kriegen ... Doch das  auch mit furcht Gottes zugehe /vnd man sich nicht zu trotzig auff recht lasse / auff das nicht  Gott verhenge / das auch durch vnre_cht/die oeberherrn von yhren vntertanen gestrafft wer-  den“ (Hervorheb. von mir).  82 Theozentrisch: auf Gott als Zentrum, als Mitte und Ausgangspunkt bezogen.  83 Luther, Kriegsleute, BoA 3, 320, 28-30/WA 19, 626: „Solchem gemeinen aller welt vnfriede /  dafuer kein mensch bleiben kuende/mus der kleine vnfriede/der do krieg odder schwerd  heist / steuren‘ (Hervorheb. von mir).  84 Luther, Kriegsleute, BoA 3, 345, 1-7/WA 19, 655: „wenn einer mit solchem hertzen vnd mey-  nunge ym kriege dienet / das er nichts anders sucht noch denckt/denn gut zu erwerben / Vnd  ist zeitlich gut sein einige vrsache / Also das er nicht gerne sihet / das fride ist ... Der trit frey-  lich aus der ban/ vnd ist des teuffels / wenn er gleich aus gehorsam vnd durch auffbot seines  herrn krieget / denn er macht aus eym guten werck/yhm selbs ein boeses‘“; BoA 3, 345, 26-  28/WA 19, 656: „geitzen vmb zeitlich gut / vnd einen Mammon draus machen/das ist  allwege / ynn allen stenden / ynn allen empten vnd wercken vnrecht‘; BoA 3, 345, 33-36/WA  19, 656: „Wie wen mein herr vnrecht hette zu kriegen? Antwort / Wenn du weist gewis / das er  vnrecht hat / so soltu Got mehr furchten vnd gehorchen denn menschen Acto. 4. vnd solt nicht  kriegen noch dienen / denn du kanst da kein gut gewissen fuer Gott haben“; BoA 3, 346, 14-  16/WA 19, 657: „Was huelff dichs / wenn dich die welt fuer Salomo odder Moses hielte / vnd  du werest fuer Gott so boese gerechent / als Saul odder Ahab?‘“ BoA 3, 346, 19.24-25/WA 19,  657: „Geitz ist vnrecht ... Sold nemen vnd verdienen/ist recht an yhm selbst/es sey von  einem / zweyen / dreyen herrn / odder wie viel der sind‘“; BoA 3, 347, 34-36/WA 19, 658: „Gibt  vns Gott den sieg /so sol ehre vnd lob sein seyn/nicht unser / der es durch vns arme suender  thut‘; BoA 3, 321, 1-7.13-15/WA 19, 627: „Also mus man auch dem kriegs odder schwerds  ampt zusehen mit menlichen augen / warumb es so wuerget vnd grewlich thut/so wird sich  selbs beweisen / das ein ampt ist an yhm selbs Goetlich / vnd der welt so noettig vnd nuetzlich /  als essen vnd trincken. / Das aber etliche solchs ampt missebrauchen / wuergen vnd schlahen onDer Irey-
iıch Aaus der ban/vnd ist des teuffels WENN gleich Aaus gehorsam vnd uUurc auftfbot se1INESs
herrn krieget / enn mMacC Aaus CY.u werck / yhm se eın boeses’””; BoA 3 345, 26-
28/WA 19, 656 „geıtzen vmb zeıtliıc. gut vnd eınen Mammon draus machen /das ist
allwege/ynn en stenden yn allen empten VN| wercken vnrecht‘‘; BoA 3: 345 33-36/WA
19, 656 ‚„„Wıe WCIN me1n herr vnrecht krıegen”? NLEWOT! Wenn du weıst geWISs / das
vnrecht hat soltu (Gjot mehr urchten vnd gehorchen enn menschen cto. vnd solt N1IC.
egen och dıenen / enn du kanst da eın gul gewIlssen tuer ott haben‘“‘; BoA 3: 346, 14-
6/WA 19, 657 „„Was ue. dıchs / diıch die elt fuer Salomo er Moses hıelte/ vnd
du werest fuer ott boese gerechent / als Saul erhab?“‘ BoA 3: 3406,
557 ‚„„Geıtz ist vnrecht174  Christian Herrmann  Im Handlungsmodus wird deutlich, welche Bezugspunkte gewählt wurden,  d.h. ob der dem Amt wesentlich eingestifteten Ausrichtung auf Gott entspro-  chen wird oder innerweltliche Güter zu einer von ihrem Schöpfer verselbstän-  digten Motivationsgrundlage gemacht werden®!. Anders ausgedrückt: entschei-  dend ist, ob die Teleologie deontologisch, d.h. theozentrisch®? begründet und  gefüllt wird oder sich von Gott loslöst und damit in sich zum normativen Aus-  gangspunkt, zu einer deontologischen Größe wird. Jedes von Gott als Schöpfer  eingesetzte Amt wird dann stiftungsgemäß ausgeübt, wenn es sich der Verfü-  gungsgewalt Gottes unterstellt und die engen Grenzen des prohibitiven, das  Böse eindämmenden statt vermehrenden Erhaltungshandelns Gottes® beach-  tet. Es wird aber pervertiert und verliert seine an sich bestehende Güte, wenn  innerweltliche Qualitäten an die Stelle Gottes rücken. Weil dann ein von den  innerweltlichen Zusammenhängen unterschiedener Bezugspunkt fehlt, kann  nicht mehr zwischen Gut und Böse, zwischen dem An-sich/Daß und dem Wie  des Lebens differenziert werden und die Verbesserung des je eigenen Wie des  Lebens wird utilitaristisch zum Selbstzweck. Dann geschieht das Töten des  Feindes nicht, um diesen am Töten der eigenen Bevölkerung zu hindern, son-  dern um sich dessen materielle Güter anzueignen. Ungleiches wird dann auf  eine Ebene gestellt und der Schutzauftrag zur Realisierung vordergründiger In-  teressen des Geschöpfes statt derjenigen des Schöpfers mißbraucht®*.  81 Luther, Kriegsleute, BoA 3, 342, 3-9/WA 19, 652: „Wo sie sich aber emporen vnd aufflenen /  wie die baurn nehest thetten /Da ist es recht vnd billich widder sie zu kriegen ... Doch das  auch mit furcht Gottes zugehe /vnd man sich nicht zu trotzig auff recht lasse / auff das nicht  Gott verhenge / das auch durch vnre_cht/die oeberherrn von yhren vntertanen gestrafft wer-  den“ (Hervorheb. von mir).  82 Theozentrisch: auf Gott als Zentrum, als Mitte und Ausgangspunkt bezogen.  83 Luther, Kriegsleute, BoA 3, 320, 28-30/WA 19, 626: „Solchem gemeinen aller welt vnfriede /  dafuer kein mensch bleiben kuende/mus der kleine vnfriede/der do krieg odder schwerd  heist / steuren‘ (Hervorheb. von mir).  84 Luther, Kriegsleute, BoA 3, 345, 1-7/WA 19, 655: „wenn einer mit solchem hertzen vnd mey-  nunge ym kriege dienet / das er nichts anders sucht noch denckt/denn gut zu erwerben / Vnd  ist zeitlich gut sein einige vrsache / Also das er nicht gerne sihet / das fride ist ... Der trit frey-  lich aus der ban/ vnd ist des teuffels / wenn er gleich aus gehorsam vnd durch auffbot seines  herrn krieget / denn er macht aus eym guten werck/yhm selbs ein boeses‘“; BoA 3, 345, 26-  28/WA 19, 656: „geitzen vmb zeitlich gut / vnd einen Mammon draus machen/das ist  allwege / ynn allen stenden / ynn allen empten vnd wercken vnrecht‘; BoA 3, 345, 33-36/WA  19, 656: „Wie wen mein herr vnrecht hette zu kriegen? Antwort / Wenn du weist gewis / das er  vnrecht hat / so soltu Got mehr furchten vnd gehorchen denn menschen Acto. 4. vnd solt nicht  kriegen noch dienen / denn du kanst da kein gut gewissen fuer Gott haben“; BoA 3, 346, 14-  16/WA 19, 657: „Was huelff dichs / wenn dich die welt fuer Salomo odder Moses hielte / vnd  du werest fuer Gott so boese gerechent / als Saul odder Ahab?‘“ BoA 3, 346, 19.24-25/WA 19,  657: „Geitz ist vnrecht ... Sold nemen vnd verdienen/ist recht an yhm selbst/es sey von  einem / zweyen / dreyen herrn / odder wie viel der sind‘“; BoA 3, 347, 34-36/WA 19, 658: „Gibt  vns Gott den sieg /so sol ehre vnd lob sein seyn/nicht unser / der es durch vns arme suender  thut‘; BoA 3, 321, 1-7.13-15/WA 19, 627: „Also mus man auch dem kriegs odder schwerds  ampt zusehen mit menlichen augen / warumb es so wuerget vnd grewlich thut/so wird sich  selbs beweisen / das ein ampt ist an yhm selbs Goetlich / vnd der welt so noettig vnd nuetzlich /  als essen vnd trincken. / Das aber etliche solchs ampt missebrauchen / wuergen vnd schlahen onSold NECINECN vnd verdienen / ıst recht an yhım selbst/es SCY VON
einem ZWECYCD dreyen eITN er W1e 1el der siınd®“: BoA $ 34 7, 34-36/WA 19, 658 „„Gıibt
VI1S ;Ott den s1eg sol] ehre vnd lob se1n seyn / nıcht unser / der CS Urc VI1IS AT suender
thut‘‘; BOoAÄA 3 321 FEA 19, 627 „Also [1US uch dem 1e2S er schwerds
ampt zusehen mıiıt menlıchen augen / warumb CS wuergel vnd grewlıc wiıird sıch
sSe beweılsen das eın ampt ist dl yhım selhbs oetlic. vnd der elt noett1g vnd nuetzlıch /
als vnd trincken. Das aber tlıche solchs ampt missebrauchen WUCISCH vnd chlahen



Deontologische Teleologie F3

Der Odus, dıe und Weıise eıner sıch u andlung 1st das 7 wI1-
schenglıed zwıschen Person und Werk Die Modalıtät Ist Auswels der
Legimität®. Wenn dıe Person unrecht ist, wiıird das sıch VON (jott eingesetzte
Werk In den ugen (jottes auch unrecht, wobel lNeıine das Beurteilungsforum
Gottes maßgebend ist°® Während besonders be1l CT und 1n der polıtıschen
Dıiskussion mıt Verantwortungsethıiık zumeı1st die Notwendigkeıt einer odıfi-
zierung oder Außerkraftsetzung der Norm angesıichts für irreversıbel gehalte-
HCcE Umstände und Mehrheitsmeinungen gemeınt 1st, macht Luther das letztlich
heıilsrelevante Problem eINes Normenkonflikts eutlc IDIie innerweltlıchen
Faktoren sınd nıcht ınfach Voraussetzung, sondern Gegenstand der Verant-
wortungsethık. S1e werden als konkurrierende Instanzen mıt normatıvem An-
Spruc erkannt. S1e sınd potentielle Bezugs-, weiıl Zıelpunkte, die (ott verdrän-
SCH können als chöpfer, der das eschöp beansprucht und iıhm seınen ıllen
kundtut®” aher kann nıemals WIEe onhoefftfer meınt eıne Normübertretung

nOolL AUS lauter mutwillen das ıst N1IC| des sondern der PCISON schuld IDenn s1€e kon-
NCN letzt doch (jottes gerIicCı das ist SCYIM chwerd N1IC entgegen / Br vnd trıfft s$1e

etzt  .. BoA 3 SZE 297-24/WA 19, 627 Zg ‚10-14) „Damıt hat das kriegeampt
yhım selbst gepreiset / ber gleich wol den misbrauch gewerel vnd verbotten / Denn mI1S-

brauch gehe‘ das ampt N1IC. an  e BoA 3: 322: 9-1] 1/W, 19, 628 Sa  aruem! ist uch
lestament das SCAWET!| mıt (Jottes WOTrtTt vnd befelh bestetiget Vnd dıe se1ın recht hrauchen
VN! yn gehorsam streıtten / cd1enen uch ott darynn vnd sınd seinem WO:  — gehorsam’”'; BOoA
3, 348, 28-3(0)/WA 19, 659 ‚„„das INan mutwiıllıglich :ott vnd sein gericht Au dem S VELHL schlegt
und wıl nıchts dauon/wissen / dencken och hoeren / Derhalben ist e1in SI0S tey]l des
kriegsvolcks / des eufftfels e1gen“ (alle Hervorheb. VON mır)

85 Legıitimität: Berechtigung 1m Sınne VO'  - Entsprechung und Begründbarkeıt gegenüber der
Handlungsnorm.
Luther, Kriegsleute, BoA 3 343, 30-32/WA 19, 656 ‚„das werck yhım selbst ist reCc vnd
Goettlich /ber WE die EISON vnrecht st /er nıcht TeC se1n braucht / wirds uch
recht‘‘; BoA 3 319, 24-26/WA 19, 625 „Das heisse ich e1in ampt er werck WI1IcChs obs
schoen goettlich vnd reCc were / dennoch boese vnd vnrecht werden kan / die EISON
TeC vnd Doese ist‘‘;  .. BoA S 3406, 14-16/WA 19, 65 / ‚„ Was u€e diıchs / WE dich dıe welt
fuer Salomo er Moses hielte / vnd du werest fuer Gott boese gerechent / als Saul er
Ahab”?‘“ BoA 3 S PE 33_34/WA 19, 631 „Als as kuesset den T1Stum
enwılchs eusserlich ein gul werck st / ber se1in hertz War boese‘ (alle Hervorheb. Von

m1r). Der /usammenhang VOn Schöpfung und Eschatologıe und der Ausgangspunkt der eth1-
schen Reflexion be1l der Erwartung des erichtes Gottes wird in ler Deutlichkeit VOIN (Q)swald
ayer herausgestellt („Freiheıt 1 Konflıkt: evangelısche Sozialethi als Verantwortungs-
ethık“‘, Evangelısche Kommentare 1991. 22-5206), z B ebd., 523 ADeT: der miıch 1INns
en gerufen und ZUT Antwort befähigt hat, ist erselbe, der miıch VOI sıch ın dıe Verantwor-
t(ung ruft. Der chöpfer ist zugle1c der Rıchter"‘; ebd., 525 AUDSer Handeln aber hat das
Letzte Gericht och VOT sıch, nıcht hınter sıch"‘; eDe:; 570 „„Eıne Eschatologıe hätte ‚U-

führen, in welcher Weıse der Letzte Rıchter, auf den WIT en UNSCIC Verantwortung De-
grenzt und estimm: Aus cdieser Bestimmung erg1ıbt sıch, daß WIT eiınerseılts nıchtDeontologische Teleologie  H3  Der Modus, die Art und Weise einer an sich guten Handlung ist das Zwi-  schenglied zwischen Person und Werk. Die Modalität ist Ausweis der  Legimität®>. Wenn die Person unrecht ist, wird das an sich von Gott eingesetzte  Werk in den Augen Gottes auch unrecht, wobei alleine das Beurteilungsforum  Gottes maßgebend ist®°. Während besonders bei Huber und in der politischen  Diskussion mit Verantwortungsethik zumeist die Notwendigkeit einer Modifi-  zierung oder Außerkraftsetzung der Norm angesichts für irreversibel gehalte-  ner Umstände und Mehrheitsmeinungen gemeint ist, macht Luther das letztlich  heilsrelevante Problem eines Normenkonflikts deutlich. Die innerweltlichen  Faktoren sind nicht einfach Voraussetzung, sondern Gegenstand der Verant-  wortungsethik. Sie werden als konkurrierende Instanzen mit normativem An-  spruch erkannt. Sie sind potentielle Bezugs-, weil Zielpunkte, die Gott verdrän-  gen können als Schöpfer, der das Geschöpf beansprucht und ihm seinen Willen  kundtut®’. Daher kann niemals — wie Bonhoeffer meint — eine Normübertretung  not / aus lauter mutwillen / das ist nicht des ampts / sondern der person schuld ... Denn sie kon-  nen zu letzt doch Gottes gericht / das ist seym schwerd nicht entgegen / Er findet vnd trifft sie  zu letzt‘“; BoA 3, 321, 22-24/WA 19, 627: (bzgl. Lk. 3,10-14): „Damit hat er das kriegeampt  an yhm selbst gepreiset/aber gleich wol den misbrauch geweret vnd verbotten / Denn mis-  brauch gehet das ampt nicht an‘“; BoA 3, 322, 9-11/WA 19, 628: „Daruemb ist auch ym newen  Testament das schwerd / mit Gottes wort vnd befelh bestetiget / Vnd die sein recht brauchen  vnd ynn gehorsam streitten / dienen auch Gott darynn vnd sind seinem wort gehorsam“‘; BoA  3, 348, 28-30/WA 19, 659: „das man mutwilliglich Goft vnd sein gericht aus dem synn schlegt  und wil nichts dauon/wissen/dencken noch hoeren/Derhalben ist ein gros teyl des  kriegsvolcks / des teuffels eigen“ (alle Hervorheb. von mir).  85  Legitimität: Berechtigung im Sinne von Entsprechung und Begründbarkeit gegenüber der  Handlungsnorm.  86  Luther, Kriegsleute, BoA 3, 345, 30-32/WA 19, 656: „das werck an yhm selbst ist recht vnd  Goettlich / Aber wenn die person vnrecht ist / odder nicht recht sein braucht / so wirds auch vn-  recht‘“; BoA 3, 319, 24-26/WA 19, 625: „Das heisse ich ein ampt odder werck /wilchs / obs  schoen goettlich vnd recht were / dennoch boese vnd vnrecht werden kan/so die person vn-  recht vnd boese ist‘; BoA 3, 346, 14-16/WA 19, 657: „Was huelff dichs / wenn dich die welt  fuer Salomo odder Moses hielte / vnd du werest fuer Gott so boese gerechent / als Saul odder  Ahab?“; BoA 3, 324, 33-34/WA 19, 631: „Als Judas kuesset den HERRN Christum ym  garten / wilchs eusserlich ein gut werck ist/ Aber sein hertz war boese“ (alle Hervorheb. von  mir). Der Zusammenhang von Schöpfung und Eschatologie und der Ausgangspunkt der ethi-  schen Reflexion bei der Erwartung des Gerichtes Gottes wird in aller Deutlichkeit von Oswald  Bayer herausgestellt („Freiheit im Konflikt: evangelische Sozialethik als Verantwortungs-  ethik‘“, Evangelische Kommentare 24. 1991, S. 522-526), z.B. ebd., S. 523: „Der, der mich ins  Leben gerufen und zur Antwort befähigt hat, ist derselbe, der mich vor sich in die Verantwor-  tung ruft. Der Schöpfer ist zugleich der Richter“; ebd., S. 525: „Unser Handeln aber hat das  Letzte Gericht noch vor sich, nicht hinter sich‘; ebd., S. 526: „Eine Eschatologie hätte auszu-  führen, in welcher Weise der Letzte Richter, auf den wir hoffen, unsere Verantwortung be-  grenzt und bestimmt. Aus dieser Bestimmung ergibt sich, daß wir einerseits nicht ... ethisch  indifferent, blind dezisionistisch oder zynisch werden, andererseits aber auch nicht einem mo-  ralischen Enthusiasmus verfallen, in dem wir, im Wahn einer Omnipotenz und Ubiquität, für  alles und jedes Verantwortung übernehmen“‘.  87  Jochen Vollmer, „Erasmus von Rotterdam — die Klage des Friedens“, Junge Kirche 61. 2000,  3, S. 158-160, kritisiert Luther scharf und hält ihm als positiv zu rezipierendes Gegenbeispiel  Erasmus vor. Bezeichnend für die politische Theologie ist die Verlagerung der Differenz zwi-ethısch
indıfferent. 1N!| dezis1ionNIıstisch der zynısch werden. andererseıts ber uch nıcht einem
ralıschen Enthus1iasmus verfallen, In dem WITF, 1m Wahn eiıner mnıpotenz und UÜbigquintät, für
les und jedes Verantwortung übernehmen‘“.

87 Jochen Vollmer, ‚„Erasmus VOoNn Rotterdam die Klage des Friedens””, unge Kırche 61 2000,
3: 158-160, krıitisıerterSC} und hält ıhm als DOSI1UV rezıplerendes Gegenbeıspiel
Erasmus VOL. Bezeichnend für dıe polıtısche Theologıe ist dıe Verlagerung der Dıfferenz ZWI1-



176 Christian Herrmann

Ausdruck eines verantwortlichen andelns seIn. IC dıe Norm 1st veränder-
bar, sondern die Person und die Umstände. Wer die Umstände, die innerweltli-
chen Faktoren, die menschliıchen Wünsche ZU Ausgangspunkt der ethischen
Reflexion macht, beraubt sıch der untersche1denden Krıterien und kann nıcht
verhindern, hedonistische und utilıtarıstische Motivationen als verantwor-
tungsethısch notwendige Zielsetzungen werden. Die theozentrische,
deontologische Füllung der teleologischen Dımension bewahrt ingegen den
Menschen VOT den Folgen eiInes ungebremsten Anspruchsdenkens®®.

Luther hält dıe theozentrische Ausrichtung auch be1 der Behandlung des
TODIeEemMS des Iyrannenmordes, das onhoeffer ZUT Propagierung der Norm-
übertretung veranlaßt, Uurc. Die rıgkeıit ist WIe jeder ensch Gott Al-

schen :;ott und ensch auftf die zwıschen einem personal-ındividuellen und einem unıversalı-
stischen Gottesverständnis. ott wırd als unıversaler Prozeß verstanden, dem der ensch
UrC| analoges Handeln partızıpileren hat. Es wiıird überhaupt nıcht arau eingegangen, daß
Luther sehr ohl zwıschen berechtigten und ungerechten Kriıegshandlungen untersche1idet
und der Gottesbezug gerade der Unterscheidung, NıCc der Bestätigung der Handlungsmotiva-t1onen 1en! Vgl ebd., 160 „Luthers Fixiertsein auf se1lne Rechtfertigungslehre und seiıne
nahezu neurotische Phobie176  Christian Herrmann  Ausdruck eines verantwortlichen Handelns sein. Nicht die Norm ist veränder-  bar, sondern die Person und die Umstände. Wer die Umstände, die innerweltli-  chen Faktoren, die menschlichen Wünsche zum Ausgangspunkt der ethischen  Reflexion macht, beraubt sich der unterscheidenden Kriterien und kann nicht  verhindern, daß hedonistische und utilitaristische Motivationen als verantwor-  tungsethisch notwendige Zielsetzungen vertreten werden. Die theozentrische,  deontologische Füllung der teleologischen Dimension bewahrt hingegen den  Menschen vor den Folgen eines ungebremsten Anspruchsdenkens®®.  Luther hält die theozentrische Ausrichtung auch bei der Behandlung des  Problems des 7yrannenmordes, das Bonhoeffer zur Propagierung der Norm-  übertretung veranlaßt, durch. Die Obrigkeit ist wie jeder Mensch Gott gegen-  schen Gott und Mensch auf die zwischen einem personal-individuellen und einem universali-  stischen Gottesverständnis. Gott wird als universaler Prozeß verstanden, an dem der Mensch  durch analoges Handeln zu partizipieren hat. Es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, daß  Luther sehr wohl zwischen berechtigten und ungerechten Kriegshandlungen unterscheidet  und der Gottesbezug gerade der Unterscheidung, nicht der Bestätigung der Handlungsmotiva-  tionen dient. Vgl. ebd., S. 160: „Luthers Fixiertsein auf seine Rechtfertigungslehre und seine  nahezu neurotische Phobie ... vor einer Rechtfertigung aus Werken hat ihn blind gemacht für  das Werk des Friedens, das wir in Entsprechung zu dem ureigenen Werk Jesu zu tun schuldig  sind ... Dass Luther mit seiner zweiten Fixierung auf Römer 13.1-7 ... den einen und univer-  salen Gott Jesu Christi, der den Frieden aller Menschen und Völker auf dem Weg der Gewalt-  losigkeit will, in eine Vielzahl von partikularen und nationalen Götzen zerreißt, in deren Auf-  trag die Fürsten gegeneinander Krieg führen, ist ein furchtbares Missverständnis“ (Hervorheb.  von mir).  88  Man beachte, wie gerade von der Normerfüllung her der Andere in den Blick kommt, also die  von Huber eingeklagte soziale Dimension der Ethik, allerdings in der Weise des Schutzes sei-  nes Lebens an sich, nicht des immer mehr und letztlich auf Kosten des Anderen gesteigerten  Wie — ohne Entscheidung über die Güte der jeweiligen Ansprüche: BoA 3, 322, 18-19/WA 19,  628: „was ist recht kriegen anders / denn die vbeltheter straffen / vnd fride halten?‘“; BoA 3,  323, 9-15/WA 19, 629: „Das ander ist ein weltlich regiment durchs schwerd / auff das die  ienigen/so durchs wort nicht wollen frum vnd gerecht werden zum ewigen leben / dennoch  durch solch weltlich regiment gedrungen werden frum vnd gerecht zu sein fuer der welt / Vnd  solche gerechtickeit handhabet er durchs schwerd / Vnd wie wol er der selbigen gerechtickeit  nicht wil lonen mit dem ewigen leben / So wil er sie dennoch haben / auff das friede unter den  menschen erhalten werde‘““; BoA 3, 336, 19-23/WA 19, 645: „weltliche oeberkeit ist nicht ein-  gesetzt von Gott/das sie solle friede brechen vnd kriege anfahen / sondern dazu / das sie den  fride handhabe vnd den kriegern were/wie Paulus Ro. 13 sagt/des schwerds ampt sey /  Schutzen vnd Straffen / Schutzen die fromen ym friede / vnd Straffen die boesen mit kriege‘“;  BoA 3, 336, 29-33/WA 19, 645: „las dir das gesagt sein/das du weit weit von einander  scheidest / Wollen vnd Muessen / Lust vnd Not/... Harre bis not vnd muessen koempt / on lust  vnd willen‘“; BoA 3, 338, 20-30/WA 19, 647-648: „Das kriegen nicht recht ist ... es sey denn  das es solchen titel vnd gewissen habe / das da konne sagen / Mein nachbar zwingt vnd dringt  mich zu kriegen / ich wolts lieber geraten / auff das der krieg nicht alleine krieg / sondern auch  pflichtiger schutz vnd not wehre muege heyssen ... Das erst mag wol ein kriegs lust / der ander  ein nofkrieg heyssen / Der erst ist des teuffels /dem gebe Gott kein glueck / Der ander ist ein  menschlich vnfal/dem helffe Gott‘; BoA 3, 339, 6-8/WA 19, 648: „ein Herr vnd Fuerst ist  nicht eine person fuer sich selbst/sondern fuer andere / das er yhn diene / Das ist sie schuetze  vnd verteydinge‘‘; selbst bei legitimer Begründung gibt es keine Garantie, keinen Anspruch  gegenüber Gott auf einen Sieg: BoA 3, 340, 4-5/WA 19, 649: „rechte gute vrsache hastu zu  kriegen vnd dich zu wehren / Aber du hast drumb noch nicht siegel vnd briue von Gott / das du  gewynnen werdest“ (alle Hervorheb. von mir).VOT eiıner Rechtfertigung AaUus erken hat ıhn 1N| gemacht für
das Werk des Frıedens, das WIT In Entsprechung dem ureigenen Werk eSsu {un schuldigSiınd176  Christian Herrmann  Ausdruck eines verantwortlichen Handelns sein. Nicht die Norm ist veränder-  bar, sondern die Person und die Umstände. Wer die Umstände, die innerweltli-  chen Faktoren, die menschlichen Wünsche zum Ausgangspunkt der ethischen  Reflexion macht, beraubt sich der unterscheidenden Kriterien und kann nicht  verhindern, daß hedonistische und utilitaristische Motivationen als verantwor-  tungsethisch notwendige Zielsetzungen vertreten werden. Die theozentrische,  deontologische Füllung der teleologischen Dimension bewahrt hingegen den  Menschen vor den Folgen eines ungebremsten Anspruchsdenkens®®.  Luther hält die theozentrische Ausrichtung auch bei der Behandlung des  Problems des 7yrannenmordes, das Bonhoeffer zur Propagierung der Norm-  übertretung veranlaßt, durch. Die Obrigkeit ist wie jeder Mensch Gott gegen-  schen Gott und Mensch auf die zwischen einem personal-individuellen und einem universali-  stischen Gottesverständnis. Gott wird als universaler Prozeß verstanden, an dem der Mensch  durch analoges Handeln zu partizipieren hat. Es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, daß  Luther sehr wohl zwischen berechtigten und ungerechten Kriegshandlungen unterscheidet  und der Gottesbezug gerade der Unterscheidung, nicht der Bestätigung der Handlungsmotiva-  tionen dient. Vgl. ebd., S. 160: „Luthers Fixiertsein auf seine Rechtfertigungslehre und seine  nahezu neurotische Phobie ... vor einer Rechtfertigung aus Werken hat ihn blind gemacht für  das Werk des Friedens, das wir in Entsprechung zu dem ureigenen Werk Jesu zu tun schuldig  sind ... Dass Luther mit seiner zweiten Fixierung auf Römer 13.1-7 ... den einen und univer-  salen Gott Jesu Christi, der den Frieden aller Menschen und Völker auf dem Weg der Gewalt-  losigkeit will, in eine Vielzahl von partikularen und nationalen Götzen zerreißt, in deren Auf-  trag die Fürsten gegeneinander Krieg führen, ist ein furchtbares Missverständnis“ (Hervorheb.  von mir).  88  Man beachte, wie gerade von der Normerfüllung her der Andere in den Blick kommt, also die  von Huber eingeklagte soziale Dimension der Ethik, allerdings in der Weise des Schutzes sei-  nes Lebens an sich, nicht des immer mehr und letztlich auf Kosten des Anderen gesteigerten  Wie — ohne Entscheidung über die Güte der jeweiligen Ansprüche: BoA 3, 322, 18-19/WA 19,  628: „was ist recht kriegen anders / denn die vbeltheter straffen / vnd fride halten?‘“; BoA 3,  323, 9-15/WA 19, 629: „Das ander ist ein weltlich regiment durchs schwerd / auff das die  ienigen/so durchs wort nicht wollen frum vnd gerecht werden zum ewigen leben / dennoch  durch solch weltlich regiment gedrungen werden frum vnd gerecht zu sein fuer der welt / Vnd  solche gerechtickeit handhabet er durchs schwerd / Vnd wie wol er der selbigen gerechtickeit  nicht wil lonen mit dem ewigen leben / So wil er sie dennoch haben / auff das friede unter den  menschen erhalten werde‘““; BoA 3, 336, 19-23/WA 19, 645: „weltliche oeberkeit ist nicht ein-  gesetzt von Gott/das sie solle friede brechen vnd kriege anfahen / sondern dazu / das sie den  fride handhabe vnd den kriegern were/wie Paulus Ro. 13 sagt/des schwerds ampt sey /  Schutzen vnd Straffen / Schutzen die fromen ym friede / vnd Straffen die boesen mit kriege‘“;  BoA 3, 336, 29-33/WA 19, 645: „las dir das gesagt sein/das du weit weit von einander  scheidest / Wollen vnd Muessen / Lust vnd Not/... Harre bis not vnd muessen koempt / on lust  vnd willen‘“; BoA 3, 338, 20-30/WA 19, 647-648: „Das kriegen nicht recht ist ... es sey denn  das es solchen titel vnd gewissen habe / das da konne sagen / Mein nachbar zwingt vnd dringt  mich zu kriegen / ich wolts lieber geraten / auff das der krieg nicht alleine krieg / sondern auch  pflichtiger schutz vnd not wehre muege heyssen ... Das erst mag wol ein kriegs lust / der ander  ein nofkrieg heyssen / Der erst ist des teuffels /dem gebe Gott kein glueck / Der ander ist ein  menschlich vnfal/dem helffe Gott‘; BoA 3, 339, 6-8/WA 19, 648: „ein Herr vnd Fuerst ist  nicht eine person fuer sich selbst/sondern fuer andere / das er yhn diene / Das ist sie schuetze  vnd verteydinge‘‘; selbst bei legitimer Begründung gibt es keine Garantie, keinen Anspruch  gegenüber Gott auf einen Sieg: BoA 3, 340, 4-5/WA 19, 649: „rechte gute vrsache hastu zu  kriegen vnd dich zu wehren / Aber du hast drumb noch nicht siegel vnd briue von Gott / das du  gewynnen werdest“ (alle Hervorheb. von mir).Dass uther mıiıt selner zweıten Fixierung auf Römer S17176  Christian Herrmann  Ausdruck eines verantwortlichen Handelns sein. Nicht die Norm ist veränder-  bar, sondern die Person und die Umstände. Wer die Umstände, die innerweltli-  chen Faktoren, die menschlichen Wünsche zum Ausgangspunkt der ethischen  Reflexion macht, beraubt sich der unterscheidenden Kriterien und kann nicht  verhindern, daß hedonistische und utilitaristische Motivationen als verantwor-  tungsethisch notwendige Zielsetzungen vertreten werden. Die theozentrische,  deontologische Füllung der teleologischen Dimension bewahrt hingegen den  Menschen vor den Folgen eines ungebremsten Anspruchsdenkens®®.  Luther hält die theozentrische Ausrichtung auch bei der Behandlung des  Problems des 7yrannenmordes, das Bonhoeffer zur Propagierung der Norm-  übertretung veranlaßt, durch. Die Obrigkeit ist wie jeder Mensch Gott gegen-  schen Gott und Mensch auf die zwischen einem personal-individuellen und einem universali-  stischen Gottesverständnis. Gott wird als universaler Prozeß verstanden, an dem der Mensch  durch analoges Handeln zu partizipieren hat. Es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, daß  Luther sehr wohl zwischen berechtigten und ungerechten Kriegshandlungen unterscheidet  und der Gottesbezug gerade der Unterscheidung, nicht der Bestätigung der Handlungsmotiva-  tionen dient. Vgl. ebd., S. 160: „Luthers Fixiertsein auf seine Rechtfertigungslehre und seine  nahezu neurotische Phobie ... vor einer Rechtfertigung aus Werken hat ihn blind gemacht für  das Werk des Friedens, das wir in Entsprechung zu dem ureigenen Werk Jesu zu tun schuldig  sind ... Dass Luther mit seiner zweiten Fixierung auf Römer 13.1-7 ... den einen und univer-  salen Gott Jesu Christi, der den Frieden aller Menschen und Völker auf dem Weg der Gewalt-  losigkeit will, in eine Vielzahl von partikularen und nationalen Götzen zerreißt, in deren Auf-  trag die Fürsten gegeneinander Krieg führen, ist ein furchtbares Missverständnis“ (Hervorheb.  von mir).  88  Man beachte, wie gerade von der Normerfüllung her der Andere in den Blick kommt, also die  von Huber eingeklagte soziale Dimension der Ethik, allerdings in der Weise des Schutzes sei-  nes Lebens an sich, nicht des immer mehr und letztlich auf Kosten des Anderen gesteigerten  Wie — ohne Entscheidung über die Güte der jeweiligen Ansprüche: BoA 3, 322, 18-19/WA 19,  628: „was ist recht kriegen anders / denn die vbeltheter straffen / vnd fride halten?‘“; BoA 3,  323, 9-15/WA 19, 629: „Das ander ist ein weltlich regiment durchs schwerd / auff das die  ienigen/so durchs wort nicht wollen frum vnd gerecht werden zum ewigen leben / dennoch  durch solch weltlich regiment gedrungen werden frum vnd gerecht zu sein fuer der welt / Vnd  solche gerechtickeit handhabet er durchs schwerd / Vnd wie wol er der selbigen gerechtickeit  nicht wil lonen mit dem ewigen leben / So wil er sie dennoch haben / auff das friede unter den  menschen erhalten werde‘““; BoA 3, 336, 19-23/WA 19, 645: „weltliche oeberkeit ist nicht ein-  gesetzt von Gott/das sie solle friede brechen vnd kriege anfahen / sondern dazu / das sie den  fride handhabe vnd den kriegern were/wie Paulus Ro. 13 sagt/des schwerds ampt sey /  Schutzen vnd Straffen / Schutzen die fromen ym friede / vnd Straffen die boesen mit kriege‘“;  BoA 3, 336, 29-33/WA 19, 645: „las dir das gesagt sein/das du weit weit von einander  scheidest / Wollen vnd Muessen / Lust vnd Not/... Harre bis not vnd muessen koempt / on lust  vnd willen‘“; BoA 3, 338, 20-30/WA 19, 647-648: „Das kriegen nicht recht ist ... es sey denn  das es solchen titel vnd gewissen habe / das da konne sagen / Mein nachbar zwingt vnd dringt  mich zu kriegen / ich wolts lieber geraten / auff das der krieg nicht alleine krieg / sondern auch  pflichtiger schutz vnd not wehre muege heyssen ... Das erst mag wol ein kriegs lust / der ander  ein nofkrieg heyssen / Der erst ist des teuffels /dem gebe Gott kein glueck / Der ander ist ein  menschlich vnfal/dem helffe Gott‘; BoA 3, 339, 6-8/WA 19, 648: „ein Herr vnd Fuerst ist  nicht eine person fuer sich selbst/sondern fuer andere / das er yhn diene / Das ist sie schuetze  vnd verteydinge‘‘; selbst bei legitimer Begründung gibt es keine Garantie, keinen Anspruch  gegenüber Gott auf einen Sieg: BoA 3, 340, 4-5/WA 19, 649: „rechte gute vrsache hastu zu  kriegen vnd dich zu wehren / Aber du hast drumb noch nicht siegel vnd briue von Gott / das du  gewynnen werdest“ (alle Hervorheb. von mir).den einen UNi UNLVer-
salen (Grott eSu Christi, der den Frieden er Menschen und Völker auf dem Weg der Gewalt-
losıgkeıit wıll, In eıne Vielzahl VONn partıkularen und natıonalen Götzen zerreißt, in deren Auf-
trag dıie Fürsten gegeneinander Krıeg führen, ist e1in furchtbares Mıssverständnis‘“ (Hervorheb.
Von mIr).
Man beachte, WIEe gerade VON der Normerfüllung her der Andere In den MC kommt, Iso dıe
Von er eingeklagte sozlale Dımension der Ethık, allerdings In der Weise des Schutzes Se1-
NEes Lebens sıch, N1IC des immer mehr und letztlich auf Kosten des Anderen geste1gertenWıe hne Entscheidung ber die üte der jeweıiligen Ansprüche: BoA 3: 322 18-19/WA 19,628 „Was ist recht egen nders / enn die vbeltheter strajfen vnd Irıde halten‘?‘‘; BoA 3,325 s t 19, 629 “ Das ander ist e1In We  1C| regıiment durchs schwerd/ auff das die
len1gen / durchs WO:  z nıcht wollen Irum vnd gerecht werden ZU ew1gen leben / dennoch
UTrC| SOIC WE  1C regıment gedrungen werden frum vnd gerecht se1n fuer der welt / Vnd
solche gerechtickeit handhabet durchs schwerd / Vnd WIE wol der selbıgen gerechtickeitN1IC| wıl lonen mıt dem ew1gen en So wıl S1e dennoch en auff das friede nter den
menschen erhalten werde‘“‘; BoA 3: 336, 19-23/WA 19, 645 ‚„„weltliıche oeberkeıt ist N1IC eIN-
geESETZL VONn das S1Ee SO friıede brechen vnd kriege anfahen / sondern azu das S1e den
Irıde handhabe vnd den kriegern were / wıe Paulus Ro 13 sag!  es schwerds ampt sey /Schutzen vnd Straffen / Schutzen die fromen friede/vnd Straffen die boesen muıt Kkriege‘“;BoA B 336, 29-33/WA 19, 645 ‚„las dır das gesagt sein/das du weıt weıt VON einander
scheidest /ollen vnd uessen Lust vnd ot/ Harre his noOoT vnd Uuessen koempt/ on ust
VN! wiıllen"“; BoA Y 338, 20-30/WA 19, 647-648 „Das kriegen N1IC reCc ist176  Christian Herrmann  Ausdruck eines verantwortlichen Handelns sein. Nicht die Norm ist veränder-  bar, sondern die Person und die Umstände. Wer die Umstände, die innerweltli-  chen Faktoren, die menschlichen Wünsche zum Ausgangspunkt der ethischen  Reflexion macht, beraubt sich der unterscheidenden Kriterien und kann nicht  verhindern, daß hedonistische und utilitaristische Motivationen als verantwor-  tungsethisch notwendige Zielsetzungen vertreten werden. Die theozentrische,  deontologische Füllung der teleologischen Dimension bewahrt hingegen den  Menschen vor den Folgen eines ungebremsten Anspruchsdenkens®®.  Luther hält die theozentrische Ausrichtung auch bei der Behandlung des  Problems des 7yrannenmordes, das Bonhoeffer zur Propagierung der Norm-  übertretung veranlaßt, durch. Die Obrigkeit ist wie jeder Mensch Gott gegen-  schen Gott und Mensch auf die zwischen einem personal-individuellen und einem universali-  stischen Gottesverständnis. Gott wird als universaler Prozeß verstanden, an dem der Mensch  durch analoges Handeln zu partizipieren hat. Es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, daß  Luther sehr wohl zwischen berechtigten und ungerechten Kriegshandlungen unterscheidet  und der Gottesbezug gerade der Unterscheidung, nicht der Bestätigung der Handlungsmotiva-  tionen dient. Vgl. ebd., S. 160: „Luthers Fixiertsein auf seine Rechtfertigungslehre und seine  nahezu neurotische Phobie ... vor einer Rechtfertigung aus Werken hat ihn blind gemacht für  das Werk des Friedens, das wir in Entsprechung zu dem ureigenen Werk Jesu zu tun schuldig  sind ... Dass Luther mit seiner zweiten Fixierung auf Römer 13.1-7 ... den einen und univer-  salen Gott Jesu Christi, der den Frieden aller Menschen und Völker auf dem Weg der Gewalt-  losigkeit will, in eine Vielzahl von partikularen und nationalen Götzen zerreißt, in deren Auf-  trag die Fürsten gegeneinander Krieg führen, ist ein furchtbares Missverständnis“ (Hervorheb.  von mir).  88  Man beachte, wie gerade von der Normerfüllung her der Andere in den Blick kommt, also die  von Huber eingeklagte soziale Dimension der Ethik, allerdings in der Weise des Schutzes sei-  nes Lebens an sich, nicht des immer mehr und letztlich auf Kosten des Anderen gesteigerten  Wie — ohne Entscheidung über die Güte der jeweiligen Ansprüche: BoA 3, 322, 18-19/WA 19,  628: „was ist recht kriegen anders / denn die vbeltheter straffen / vnd fride halten?‘“; BoA 3,  323, 9-15/WA 19, 629: „Das ander ist ein weltlich regiment durchs schwerd / auff das die  ienigen/so durchs wort nicht wollen frum vnd gerecht werden zum ewigen leben / dennoch  durch solch weltlich regiment gedrungen werden frum vnd gerecht zu sein fuer der welt / Vnd  solche gerechtickeit handhabet er durchs schwerd / Vnd wie wol er der selbigen gerechtickeit  nicht wil lonen mit dem ewigen leben / So wil er sie dennoch haben / auff das friede unter den  menschen erhalten werde‘““; BoA 3, 336, 19-23/WA 19, 645: „weltliche oeberkeit ist nicht ein-  gesetzt von Gott/das sie solle friede brechen vnd kriege anfahen / sondern dazu / das sie den  fride handhabe vnd den kriegern were/wie Paulus Ro. 13 sagt/des schwerds ampt sey /  Schutzen vnd Straffen / Schutzen die fromen ym friede / vnd Straffen die boesen mit kriege‘“;  BoA 3, 336, 29-33/WA 19, 645: „las dir das gesagt sein/das du weit weit von einander  scheidest / Wollen vnd Muessen / Lust vnd Not/... Harre bis not vnd muessen koempt / on lust  vnd willen‘“; BoA 3, 338, 20-30/WA 19, 647-648: „Das kriegen nicht recht ist ... es sey denn  das es solchen titel vnd gewissen habe / das da konne sagen / Mein nachbar zwingt vnd dringt  mich zu kriegen / ich wolts lieber geraten / auff das der krieg nicht alleine krieg / sondern auch  pflichtiger schutz vnd not wehre muege heyssen ... Das erst mag wol ein kriegs lust / der ander  ein nofkrieg heyssen / Der erst ist des teuffels /dem gebe Gott kein glueck / Der ander ist ein  menschlich vnfal/dem helffe Gott‘; BoA 3, 339, 6-8/WA 19, 648: „ein Herr vnd Fuerst ist  nicht eine person fuer sich selbst/sondern fuer andere / das er yhn diene / Das ist sie schuetze  vnd verteydinge‘‘; selbst bei legitimer Begründung gibt es keine Garantie, keinen Anspruch  gegenüber Gott auf einen Sieg: BoA 3, 340, 4-5/WA 19, 649: „rechte gute vrsache hastu zu  kriegen vnd dich zu wehren / Aber du hast drumb noch nicht siegel vnd briue von Gott / das du  gewynnen werdest“ (alle Hervorheb. von mir).CS SCY enn
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über verantwortlıich. (Gott <1bt und nımmt aCer eıne überzogene
Anspruchshaltung der Bürger gegenüber dem Staat entstehen, daß INan ın
Hoffnung auf eıne Verbesserung der Lebenss1ıtuatıon Regierende tälsch-
licherweise als Iyrannen bezeıiıchnet und die kurzfrıistige Absetzung der egle-
rung einre1ßt. Gott ann 1elmehr einen Krıee oder einen Tyrannen AT Tüch-
t1gung der Menschen iıhrer Sünden wıllen gebrauchen®. och darf der
Staat seine Kompetenzen überschreıten und sıch heıilstiftende Funktionen
eignen DZW. das kırchliche Handeln be- oder verhindern?®. In diesem aller-
1ngs damals noch ausgeschlossenen, In Zeıiten ideologıisch totalıtärer Staaten
aber real möglıchen Fall WIE auch, WENN eın Wahnsıinniger der eglerung
1st, hält Luther c für möglıch, Gott die Untertanen 7U Sturz der rigkeıt
benützt?!. Der usammenNang VOIN Norm und Gerıicht, dıe Verantwortung VOT

(Gjott gılt gerade auch für die rıgkeıt und der Möglıchkeıt iıhrer Absetzung
aufgrund eklatanter ergehen den ıllen (Gottes schreıbt Luther eine
dıszıplınıerende Wırkung für das Regierungshandeln z7u7?2 Luther welst auf dıe
pragmatısche Einsıcht hın, daß eıne Änderung der egj]erung keipeswegs eıne

59 Luther, Kriegsleute, BoA 8 DL 77-31/WA 19, 634-635 „Aber das ist och dahınden ıne
boese olge er exempel das 6 gebıillıcht WIT“ I1yrannen zurmorden odder verlagen /
revst CS 1n / und wiırd eın gemeıner mutwiılle draus das INan Iyrannen chılt / dıe nıcht
Iyrannen SIN vnd S1€e uch ermordet / w1e dem poefel Yn SYOn koempt / als VIS das dıe
Roemischen hıstorıen wol zeıgen”; BoA 3 329, 32-39/WA 19, 637 ‚„„Wol gleube ch / das du
SCINC frıde vnd gute lage hettes:  1€ ber WEeNNn s1e dır ;ott UTrC| krieg-odder Iyrannen
weret‘” Nu wele vnd rechene du / ob du heber krıeg er Iyrannen en woltes: Denn du
hasts eydes wol verdienet / vnd bıst C fuer ott schueldig. ber WIT S1Ind solche gesellen das
WIT wollen en se1ın vnd yn sunden e1ben Die straffe ber fuer dıe suende wollen WIT
meyden / dazu uch wı1ıdder streben vnd suende verteydingen / Das wırd VIlS gelıngen /
WI1Ie dem hunde / der Yn die tachel beysset‘  0 BoA 3, 330, 1-4/WA 19, 637 „„Wıe bald hat
Gott; eiınen rannen erwuergt? Hr eits uch ol /Aber suende leydens nicht
Hr est eiınen en regırn vmb des volcks suende wıllen" ervorne! VOIN mi1r).
Luther, Kriegsleute, BoA 3: 33210 19, 640 c  aruem! ra ch/ das eın ıglıcher / der
mıt gewIl1ssen hıerynn wıl faren vnd reC| thun / der SCY en mıt der weltlichen
oeberkeit vnd vergreıiffe sıch N1IC| dran angesehen das weltliche oeberkeıt der seelen nıcht
kan chaden thun  <& vgl ber BoA S 334, DE DANA 19, 645 „leyder allzuwar /das der mehrer
teyl Fuersten vnd herrn gottlosen Iyrannen vnd (Gjottes feinde sınd das Euangelion verfolgen“

ervorhe! VO!]  a mır) arau sıch onhoeffer berutfen können.
U1 Luther, Kriegsleute, BoA 3, S32 13-15/WA 19, 634 „Das ist wol 1C| 1Wa eın Fuerst /

Koen1g er herr wansynnıg wuerde / das INall den selbıgen absetzt vnd verwaret/denn der
ist fort mehr nıcht fuer einen menschen en weıl dıe vernunftit da hyn ISES:  . BOoA 3:
330, 13-15/WA 19, 635 „S5tehen die Iyrannen yn der tahr  E das durch Grotts verhengen / die
vynterthanen sıch auftf machenDeontologische Teleologie  177  über verantwortlich. Gott gibt und nimmt Macht. Weder darf eine überzogene  Anspruchshaltung der Bürger gegenüber dem Staat entstehen, so daß man in  Hoffnung auf eine Verbesserung der Lebenssituation Regierende fälsch-  licherweise als Tyrannen bezeichnet und die kurzfristige Absetzung der Regie-  rung einreißt. Gott kann vielmehr einen Krieg oder einen Tyrannen zur Züch-  tigung der Menschen um ihrer Sünden willen gebrauchen®. Noch darf der  Staat seine Kompetenzen überschreiten und sich heilstiftende Funktionen an-  eignen bzw. das kirchliche Handeln be- oder verhindern”®. In diesem — aller-  dings damals noch ausgeschlossenen, in Zeiten ideologisch totalitärer Staaten  aber real möglichen — Fall wie auch, wenn ein Wahnsinniger an der Regierung  ist, hält Luther es für möglich, daß Gott die Untertanen zum Sturz der Obrigkeit  benützt?!. Der Zusammenhang von Norm und Gericht, die Verantwortung vor  Gott gilt gerade auch für die Obrigkeit und der Möglichkeit ihrer Absetzung  aufgrund eklatanter Vergehen gegen den Willen Gottes schreibt Luther eine  disziplinierende Wirkung für das Regierungshandeln zu”?. Luther weist auf die  pragmatische Einsicht hin, daß eine Änderung der Regierung keipeswegs eine  89 Luther, Kriegsleute, BoA 3, 327, 27-31/WA 19, 634-635: „Aber das ist noch dahinden eine  boese folge odder exempel/das wo es gebillicht wird/Tyrannen zurmorden .odder veriagen /  reyst es balde ein/und wird ein gemeiner mutwille draus das man Tyrannen schilt / die nicht  Tyrannen sind/ vnd sie auch ermordet / wie es dem poefel ynn synn koempt/als vns das die  Roemischen historien wol zeigen‘“; BoA 3, 329, 32-39/WA 19, 637: „Wol gleube ich/das du  gerne fride vnd gute tage hettest/Wie aber wenn sie dir Gott durch krieg-odder Tyrannen  weret? Nu wele vnd rechene du/ob du lieber krieg odder Tyrannen haben woltest/Denn du  hasts beydes wol verdienet / vnd bist es fuer Gott schueldig. Aber wir sind solche gesellen / das  wir wollen buben sein vnd ynn sunden bleiben / Die straffe aber fuer die suende wollen wir  meyden/dazu auch widder streben vnd vnser suende verteydingen/Das wird vns gelingen /  wie dem hunde / der ynn die stachel beysset‘“; BoA 3, 330, 1-4/WA 19, 637: „Wie bald hat er  [Gott; C. H.] einen Tyrannen erwuergt? Er thets auch wol / Aber vnser suende leydens nicht ...  Er lest einen buben regirn vmb des volcks suende willen“ (alle Hervorheb. von mir).  90  Luther, Kriegsleute, BoA 3, 332, 7-10/WA 19, 640: „Daruemb radte ich / das ein iglicher / der  mit gutem gewissen hierynn wil faren vnd recht thun/der sey zu friden mit der weltlichen  oeberkeit / vnd vergreiffe sich nicht dran / angesehen / das weltliche oeberkeit der seelen nicht  kan schaden thun‘“; vgl. aber BoA 3, 334, 25-27/WA 19, 643: „leyder allzuwar / das der mehrer  teyl Fuersten vnd herrn gottlosen Tyrannen vnd Gottes feinde sind / das Euangelion verfolgen“  (alle Hervorheb. von mir). Darauf hätte sich Bonhoeffer berufen können.  91  Luther, Kriegsleute, BoA 3, 327, 13-15/WA 19, 634: „Das ist wol billich / wo etwa ein Fuerst /  Koenig odder herr wansynnig wuerde / das man den selbigen absetzt vnd verwaret/denn der  ist nu fort mehr nicht fuer einen menschen zu halten / weil die vernunfft da hyn ist“; BoA 3,  330, 13-15/WA 19, 638: „Stehen die Tyrannen ynn der fahr / das durch Gotts verhengen / die  vnterthanen sich auff machen ... vnd erwuergen odder veriagen sie‘; BoA 3, 330, 30-31/WA  19, 638: „der meiste hauffe vns nicht gehorchet/vnd alleine bey Gott vnd ynn Gotts hand  stehet / oeberkeit zuerhalten / wie er sie alleine auch geordent hat‘; BoA 3, 330, 38-39/WA 19,  638: Gott „kan frembde oeberkeit erwecken“ (Hervorheb. von mir).  92  Luther, Kriegsleute, BoA 3, 329, 16-18/WA 19, 636: „Kan sie [die tyrannische Obrigkeit; C.  H.] doch deiner seelen nicht schaden / vnd thut yhr selbs mehr schaden denn dir/ weil sie yhr  selbs seelen verdampt / da denn nach folgen mus auch leibs vnd guts verderben‘‘; BoA 3, 331,  1-2/WA 19, 638: „Gott sie nicht lesset mit freuden vnd fride boese sein/ Er ist kurtz hynder  yhn‘“; BoA 3, 334, 31-32/WA 19, 643: „Gott wird der Tyrannen vnd oberherrn nicht  vergessen / Er ist yhn auch gewachsen gnug / wie er von anfang der welt her gethan hat‘“; an-vnd IWer verlagen 0.  S1e BoA 3, 330, 3()-3 1/W-;
19, 638 „der me1ste au VIlS nıcht gehorchet / vnd Jleine bey ott vnd Yn (jotts hand
tehet / oeberkeıt zuerhalten Ww1e S1E Neıine auch georden! hat‘‘; BoA Z 330, 35-39/WA 19,
638 ott ‚„‚kan Tembde oeberkeıt erwecken“ (Hervorheb. Von mır)
Luther, Krıiegsleute, BoA 5F 329, 16-18/WA 19, 636 „„Kan S1e dıe tyrannısche Obrigkeıt;

doch deiner seelen N1IC schaden vnd hut yhr se mehr chaden enn dır / weıl S1e yhr
selbs seelen verdampt / da enn ach folgen INUS uch €e1! vnd gults verderben‘‘; BoA M S3T
1-2/WA 19, 638 „„Gott s1e nıcht lesset mıt Teuden vnd TI boese se1ın / Er 1st kurtz hynder
yın  6 BoA 3: 334- 31-32/WA 19, 643 ‚„„Gott wiırd der Iyrannen vnd oberherrn nıcht
vergessen / Er ist yhn uch gewachsen gnug WI1e Von anfang der elt her gethan hat‘‘;
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Verbesserung bedeuten muß und zudem Omplexe Abhängi1igkeıtsverhältnisse
zwıschen verschıiedenen Ebenen staatlıchen andelns bestehen?°. Kennze1l1-
chen bıblısch-reformatorischer bleibt aber, daß auch und gerade In Aus-
nahme- und Notsıtuationen W1e einer möglıchen oder tatsächliıchen egerI1-
schen Ause1inandersetzung oder elner tyrannıschen egiıerung cde Bewegungs-
richtung Von Gott und seiner Norm ZUur Sıtuation und nıcht umgekehrt führt.
Cdıe Sıtuation wırd elner eigenständigen Erkenntnisgrundlage erselb-
ständıgt und macht den Menschen iıhrem Splielball, sondern alle In iıhr Be-
indlıchen und ihr Beteiligten Sınd VOT (Gott verantwortlich und werden
se1lner Normnen aber auch ın ihr dıe Entscheidungsgrundlage für
das Handeln

„Gesinnungsethik“ und „ Verantwortungsethik‘“, Deontologıe und Teleolo-
g1ıe sınd keıne Gegensatz-, sondern Implikationsbegriffe”*. Eın Konkurrenzver-
Gltnis esteht In der ethischen Reflexion nıcht LIm ezugZ auf das Dapß, sondern
auf das WdASs einer Norm. Am Was der den Menschen konstitulerenden und seın
Denken und Handeln normlerenden Beziehung, „1rauen und Gläuben des
HetZenS ; das en (jott und Abegott‘ ‚„‚machet‘®>, entscheı1idet sıch TEHN1C
nıcht NUrTr die Christlichkeit der1 sondern der Exıistenz allgemeın.

dererseıts Abgrenzung Selbstjustiz mıt deren chaotischen Folgen: BoA 5 333 EL
19, 641 ‚„Wenns solt gehen das e1in ıglıcher der do reCc hette MOC den vngerechten

selbs straffen / was olt daraus yn der elt werden‘?““ Hervorheb VOoNn mI1r).
03 Luther, Kriegsleute, BoA 9 33 3()-3 1/W-, 19, 639 erKe1 endern vnd erke1! bessern /

sınd ZWCY dıng / so weiıt VON einander als yme. vnd erden‘“‘; BoA 5 334, 35-37/WA 1 6423
„50ndern / Was ich VON der PCISON sage das sol rteitfen / eyde aurBuerger  del/
Herrn (jrauen vnd Fuersten Denn diese alle haben uch oberherrn VM siınd vnierperson el-
Nes andern“ Hervorheb. VOoNn mMIır).
Implıkatıon: Schlußfolgerung Von eiıner Aussage auf eine indirekt arın enthaltene zweiıte
Aussage.
uther, Großer Katechısmus, Auslegung des Gebotes, BSLK 560, V1


